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1. Einleitung

Rente ist eines der zentralen Gerechtigkeitsthemen. Denn die Angst

vor Altersarmut ist groß und berechtigt. Die Vorstellung trotz

jahrzehntelanger Arbeit im Alter auf Grundsicherung angewiesen zu

sein, lässt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch an „der Politik“

zweifeln.

Durch die weitere Schwächung der gesetzlichen Rentenversicherung

und das damit verbundene Absinken des Rentenniveaus wird

Altersarmut weiter zunehmen. Die beiden sogenannten zusätzlichen

Säulen der Altersabsicherung – betriebliche Rente und Riesterrente –

helfen den wenigsten bzw. helfen denen, die es am wenigsten

brauchen.

Bereits heute bezieht eine Million Rentnerinnen und Rentner

aufstockende Grundsicherungsleistungen. Schon in wenigen Jahren

wird diese Zahl massiv ansteigen, denn fast 13 Millionen der heute

versicherungspflichtig Beschäftigten verdienen so wenig, dass ihre

Rente unterhalb der Grundsicherung liegen wird. Hinzu kommt, dass

Erwerbsbiografien immer brüchiger werden und immer mehr von

Soloselbständigkeit, Mini-Jobs und auch von Langzeitarbeitslosigkeit

geprägt sein können.

Die Riesterrente gleicht das sinkende Rentenniveau nicht aus. Weniger

als ein Drittel der Beschäftigten riestert. Die staatliche Förderung fließt

zu 38 % an die oberen 20 % der EinkommensbezieherInnen. Nur 7 %

der staatlichen Förderung fließt an die unteren 20 % der

EinkommensbezieherInnen, also an die, die es eigentlich brauchen

würden.

Die klassische Betriebsrente wird nur einem geringen Teil der

Beschäftigten angeboten. Und die betriebliche Rente, die als

Entgeltumwandlung angeboten wird, hat erhebliche Fallstricke: Sie ist

Schwächung der
gesetzlichen
Rentenversicherung

Anstieg der Grund-
sicherung und
brüchige Erwerbs-
biografien

Mängel bei der
Riesterrente

Fallstricke bei der
Betriebsrente



oft ein Verlustgeschäft, da in der Rentenphase volle Steuern,

Krankenkassen- und Pflegebeiträge zu zahlen sind und mit der

Entgeltumwandlung auch die Ansprüche aus der gesetzlichen Rente

sinken.

Die DL 21 setzt sich wie viele in der Partei und außerhalb der Partei für

eine Stärkung der gesetzlichen Rentenversicherung ein.

Die umlagefinanzierte, solidarische gesetzliche Rente (GRV) muss

wieder zur Hauptsäule der Altersvorsorge werden. Sie muss vor allem

so ausgestaltet werden, dass sie den Lebensstandard sichert und nicht

zur Grundsicherung verkommt.

Das gesetzliche Rentenniveau muss deutlich oberhalb von 50 %

stabilisiert werden. Dazu sind die derzeit wirksamen

Abschlagsfaktoren abzuschaffen.

Wer einmal in die Rentenkasse gezahlt hat, muss im Ruhestand mehr

Geld erhalten, als dies durch die bloße Grundsicherung der Fall wäre.

Hier muss in Abhängigkeit von den eingezahlten Beträgen ein

angemessener Aufschlag erfolgen.

Die Beitragsbemessungsgrenze muss erhöht werden und unser Ziel ist

die Einführung einer Erwerbstätigenrente, in die alle einzahlen und in

der alle Einkommensarten Beiträge zahlen.

Die Riesterrente ist -bei Vertrauensschutz für bestehende Verträge -

abzuschaffen. Es darf keine neuen Subventionen und staatliche

Anreize für kapitalgedeckte Systeme welcher Art auch immer geben.

Die Finanzierungslücke ab etwa 2020 ist durch den Bundeszuschuss (u.

a. freie Mittel Riester) und die vom DGB vorgeschlagene

Demografiereserve zu schließen.

Die betriebliche Rente darf nicht zum Schwerpunkt einer zukünftigen

Rentenreform werden. Und wir wollen die Stärkung der

Erwerbsminderungsrente.

Die gesetzliche Rente
muss wieder zur
Hauptsäule werden.
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Wir wollen die Erneuerung des guten Generationenvertrages und

nicht einen interessensgeleiteten heraufbeschworenen Kampf Jung

gegen Alt führen. Wir wollen dabei auch von Ländern wie der Schweiz

und Österreich lernen.

Daher werden wir uns intensiv in die Debatte um eine Rentenreform

einbringen und auch für klare Aussagen im Regierungsprogramm 2017

eintreten.

Das Forum DL21 hat sich in zahlreichen Veranstaltungen der letzten

Wochen und Monate mit der Frage der Ausgestaltung der

Rentenversicherung beschäftigt, ebenso wie viele Gliederungen der

SPD, die mit Anträgen auf Landesparteitagen das Thema Rente in den

Fokus gerückt haben. Gern möchten wir euch in diesem Reader

aktuelle Papiere, Stellungnahmen und Anträge zur Verfügung stellen

und damit eine Argumentationshilfe bieten.

Hilde Mattheis, MdB

Vorsitzende des Forums DL21

neuer Generationen-
vertrag
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1. Mütterrente:

Der Deutsche Bundestag stimmte am 23. Mai 2014 in abschließender Lesung

(bei 460 Zustimmungen, 64 Ablehnungen, 60 Enthaltungen) dem

Rentenpaket der Bundesregierung zu. Einer der Schwerpunkte in diesem

Paket ist „eine bessere Anerkennung von Kindererziehungszeiten

(Mütterrente) für vor 1992 geborene Kinder“. Die Mütterrente ist der größte

Kostentreiber im Rentenpaket der Großen Koalition.

Die Leistungsverbesserung betrifft nicht nur zukünftige und neue Rentner,

sondern auch den Rentenbestand. Der Rentenbestand erhält den Zuschlag

automatisch; ein Antrag ist nicht notwendig. Kindererziehungszeiten werden

unterschieden nach Ost und West (30,45 Euro im Westen, 28,66 Euro im

Osten Erhöhung der monatlichen Rente pro vor 1992 geborenes Kind (Juli

2016)) sowie der Erhöhung auf zwei Kindererziehungsjahre (statt bisher nur

einem Jahr), die angerechnet werden können. Für Eltern, deren Kinder nach

1992 geboren wurden, werden im Gegensatz dazu drei Jahre

Erziehungsjahre/Entgeltpunkte angerechnet.

Kritik:

CSU wie auch die VDK möchten ältere Mütter/Eltern jüngeren gleichstellen

und dementsprechend drei Kindererziehungsjahre statt der jetzt

beschlossenen zwei Erziehungsjahre anrechnen lassen. Die Regierung lehnte

dies ab.

Mütterrente ist
größter Kostentreiber
im Rentenpaket

Leistungsver-
besserungen treffen
zukünftige und
derzeitige
Rentnerinnen



Verbände fordern, die Mütterrente nicht mehr wie bisher mit der

Grundsicherung zu verrechnen. Vielfach wird auch die Ungleichbehandlung

von in Ost und West bemängelt.

Zum Thema Finanzierung äußerte sich unter anderem der Sozialverband

Deutschland kritisch: „Eine zentrale Forderung ist zudem die Beendigung der

Finanzierung der Mütterrente aus dem Rententopf. Die Finanzierung ist eine

gesamtgesellschaftliche Aufgabe, für die alle Steuerzahlerinnen und

Steuerzahler aufkommen müssen.“

2. Abschlagsfreie Rente nach 45 Versicherungsjahren

Seit Juli 2014 gibt es eine Sonderregelung für besonders langjährig

Versicherte: Wenn 45 Versicherungsjahre nachgewiesen werden können,

wird die volle Rentenhöhe abschlagsfrei bereits im Alter von 63 Jahren

ausgezahlt. Zu den Versicherungsjahren werden neuerdings auch kurzzeitige

Unterbrechungen durch Arbeitslosigkeit, Pflegezeiten, Erziehung von

Kindern bis zum 10. Lebensjahr, sowie Schlechtwetter-, Insolvenz- oder

Kurzarbeitergeld gezählt. Arbeitslosenhilfe oder Arbeitslosengeld als

Fürsorgeleistungen werden bei den Versicherungsjahren nicht

berücksichtigt. Um Missbrauch zu vermeiden, werden

Arbeitslosengeldbezüge in den letzten zwei Jahren vor dem Eintritt in die

abschlagfreie Rente nicht mitgezählt. Ausnahmefälle werden jedoch

berücksichtigt.

Entsprechend des Eintrittsalters der Regelaltersrente wird aber das Alter

jener, die von der abschlagsfreien Rente nach 45 Versicherungsjahren

Gebrauch machen, schrittweise erhöht.

Möglicher Rentenbeginn nach 45 Versicherungsjahren:

Forderung nach
Steuerfinanzierung
der Mütterrente

Rente mit 63 nach 45
Beitragsjahren

Alter der
abschlagsfreien
Rente wird
schrittweise erhöht



Die schrittweise Anpassung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre soll bis 2031

abgeschlossen sein und die Akzeptanz einer Rente mit 67 erhöhen.

Kritik:

Unter Umständen profitieren vor allem diejenigen Renterinnen und Rentner

von der Regelung, die ohnehin eine stabile Erwerbsbiographie vorweisen

können. Allen anderen (Teilzeitarbeiter, Mütter/Väter mit Erziehungszeiten)

droht eine geringe Rente, da sie trotz der langen Versicherungsjahre nicht

genügend in die Rentenkassen einbezahlt haben.

3. Verbesserungen bei der Erwerbminderungsrente: verlängerte

Zurechnungszeit

Jedes Jahr müssen in Deutschland über 170.000 Arbeitnehmerinnen und

Arbeitnehmer aufgrund von Krankheit ihre Arbeit vor dem Erreichen des

Rentenalters aufgeben. Bisher müssen sie mit Abschlägen der Rentenhöhe

rechnen. Erwerbsgeminderte Rentner sind besonders häufig von Altersarmut

betroffen und deutlich häufiger auf Grundsicherung angewiesen.

„Mit dem Rentenpaket gibt es eine höhere Erwerbsminderungsrente:

Menschen, die wegen Krankheit oder Behinderung erwerbsgemindert

sind, erhalten eine höhere Erwerbsminderungsrente. Bei einem

Rentenbeginn ab dem 1. Juli 2014 wird die Rente so berechnet, als

hätten sie bis zum 62. Lebensjahr mit dem bisherigen

durchschnittlichen Einkommen gearbeitet statt nur bis zum 60.

Lebensjahr (sogenannte Zurechnungszeit). Auch werden jetzt bei der

Berechnung dieser Zurechnungszeit die Verdienste der letzten vier

Jahrgang Regelaltersrente / ohne
Abschlag

Alter

Abschlagfreie Rente (2
Jahre früher)

Alter

1949 65 63

1958 66 64

1964 67 65

Stabile Erwerbsbio-
grafien profitieren
von der Rente

Erwerbsminderungs-
rente wird so
berechnet, als hätten
sie bis zum 62.
Lebensjahr
gearbeitet.



Jahre bis zum Eintritt der Erwerbsminderung nur berücksichtigt, wenn

sich dieses positiv auf die Höhe der Erwerbsminderungsrente

auswirkt.“ (aus den FAQs der SPD Bundestagsfraktion, Stand

26.07.2016)

Kritik:

Trotz der verlängerten Zurechnungszeit liegen die Erwerbminderungsrenten

noch deutlich unter denen der Altersrenten. Die Erhöhung der Renten durch

die verlängerte Zurechnungszeit ist folglich für Betroffene nicht spürbar

genug. Außerdem profitieren von der verlängerten Zurechnungszeit nur

Neurentner ab Juli 2014. Es wird die Abschaffung der Abschläge mit der

Argumentation gefordert, dass Betroffene doch eigentlich keine andere

Wahl haben als frühzeitig in Rente zu gehen.

4. Flexibler Übergang vom Arbeitsleben in die Rente / „Flexi-Rente“

Der abschlagsfreien Rente mit 63 im vergangenen Jahr hatte die Union nur

unter der Bedingung zugestimmt, dass die Koalition auch Verbesserungen für

ein längeres Arbeiten vereinbart. Maßgeblich für die SPD war dabei vor

allem, dass immer mehr Menschen „gesund“ das Renteneintrittsalter

erreichen und anschließend eigenständig entscheiden können, ob sie weiter

– beispielsweise in Teilzeit – beschäftigt sein wollen. Bisher war die

„Teilrente“ eher unattraktiv, weil sie schon bei geringen Hinzuverdiensten

deutlich gekürzt wurde. In Zukunft soll ein Hinzuverdienst bis zu 6300 Euro

im Jahr gar nicht angerechnet werden. Nur 40 Prozent des Verdienstes, der

darüber hinausgeht, soll künftig von der Rente abgezogen werden. Auf diese

Weise soll eine Tätigkeit, die über das Renteneintrittsalter hinausgeht, auf

Rentnerinnen und Rentner attraktiver wirken. Gleichzeitig würden spätere

Rentenbezüge aufgewertet werden. Der Gesetzentwurf soll am 01.01.2017

in Kraft treten.

Erhöhung der
Erwerbsminderungs-
renten nicht spürbar
genug für die
Betroffenen

Zukünftig möglicher
Hinzuverdienst zur
Rente von bis zu
6.300 Euro



5. Sonstiges

 Reha-Budget: Die deutliche Erhöhung des Budgets für Rehabilitation

hat zum Ziel, Beschäftigte möglichst lange im Erwerbsleben zu

halten. Die Große Koalition setzt damit auf Prävention und

beabsichtigt mit diesem Schritt, massenweise Frühverrentungen zu

vermeiden und den Folgen des demografischen Wandels

entgegenzuwirken.

 Mindestlohn: Die Einführung des Mindestlohns soll für ein Stopp der

weiteren Absenkung des Leistungsniveaus sorgen. Allerdings

kritisieren Linke und Gewerkschaften, dass der aktuelle Mindestlohn

selbst nach 45 Beitragsjahren keine Rente oberhalb der

Grundsicherung bringt.

Beschäftigte
möglichst lang im
Erwerbsleben halten

Absenkung des
Leistungsniveaus
gestoppt, aber nicht
ausreichend



Das Gesamtkonzept zur Alterssicherung.
Die Broschüre
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VORWORT
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Liebe Bürgerinnen und Bürger,

eine verlässliche Altersversorgung ist das Kernversprechen unseres Sozialstaats.  
Damit Sie und alle Bürgerinnen und Bürger auf dieses Versprechen vertrauen kön-
nen, müssen wir das System unserer Alterssicherung immer wieder an veränderte 
Rahmenbedingungen anpassen. Knapp 15 Jahre nach den letzten großen  
Rentenreformen ist es an der Zeit zu fragen: Wo stehen wir? Was müssen wir tun, 
um das Sicherheitsversprechen auch für die nächste Generation zu garantieren?

Unsere Ausgangssituation ist heute eine ganz andere als noch bei den Reformen  
zu Beginn der 2000er Jahre. Damals war die wirtschaftliche Lage geprägt von hoher 
Arbeitslosigkeit und geringem Wachstum. Heute stehen Wirtschaft und Arbeits-
markt wesentlich besser da. Der Beschäftigungsstand hat Rekordniveau erreicht. 
Mehr Frauen sind erwerbstätig und auch Ältere können länger arbeiten. Und so hat 
sich auch die gesetzliche Rente positiver entwickelt als damals angenommen.

Vor uns liegen aber auch große Herausforderungen: Ab 2020 gehen die gebur-
tenstarken Jahrgänge in den Ruhestand. Der demografische Druck auf die Rente 
steigt. Immer weniger Jüngere werden für immer mehr Ältere die Rente finanzie-
ren müssen. Gleichzeitig wird die Digitalisierung unser Arbeiten und Leben weiter 
grundlegend verändern. Damit auch in Zukunft eine angemessene Absicherung  
gewährleistet bleibt, muss auch unsere Alterssicherung mit den Veränderungen 
Schritt halten.

Das vorliegende Gesamtkonzept stellt die Weichen für eine zukunftsfeste  
Alterssicherung bis 2030 und darüber hinaus. Drei Ziele haben wir dabei im Blick: 
Wir wollen Altersarmut vorbeugen, die Rente für alle Generationen verlässlich  
gestalten und den Lebensstandard im Alter sichern. Mit dem Gesamtkonzept legen 
wir auch das bisher umfassendste Programm gegen Altersarmut vor.

Wir setzen mit zielgenauen Maßnahmen bei den besonders armutsgefährdeten 
Gruppen an: durch Verbesserungen bei den Erwerbsminderungsrenten, eine  
Absicherung von Selbstständigen in der gesetzlichen Rentenversicherung und eine 
gesetzliche Solidarrente für diejenigen, die nach einem Leben voller Arbeit bisher 
keine auskömmliche Rente erreichen.

Eine doppelte Haltelinie zur Sicherung des Rentenniveaus und der Begrenzung des
Beitragssatzes schafft dauerhaft Verlässlichkeit und Planbarkeit in der gesetzlichen
Rentenversicherung. So bleiben nicht nur die Beiträge bezahlbar, sondern auch die
Leistungen im Alter sicher. Mit guter Arbeitsmarkt-, Wirtschafts- und Familienpolitik 
wollen wir aber mehr erreichen als die Haltelinien. Mit einer politischen Ziellinie und 
einem ressortübergreifenden Aktionsplan sollen alle Potenziale mobilisiert werden, 
um das Rentenniveau längerfristig auf dem aktuellen Stand zu halten.

Die verlässliche gesetzliche Rente ist das stabile Fundament, auf dem alle  
Bürgerinnen und Bürger eine lebensstandardsichernde Altersvorsorge aufbauen 
können. Mit einer Ausweitung der betrieblichen Altersversorgung sowie einer  
verbesserten und transparenten Riester-Förderung schaffen wir dafür die Vor- 
aussetzungen. Freibeträge für Betriebs- und Riester-Renten in der Grundsicherung 
im Alter und bei Erwerbsminderung machen die zusätzliche Altersvorsorge  
auch bei kleinen Renten zu einem echten Plus. 

Nicht alle Teile des Gesamtkonzeptes werden wir in dieser Legislaturperiode  
noch umsetzen können. Aber das Ziel einer umfassenden Reform der Alterssiche-
rung werde ich weiter verfolgen. Auf diese Weise festigen wir das Vertrauen in die  
solidarische Sicherung und stärken den Zusammenhalt in unserem Land.

Wir machen Deutschland zusammen stark.
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Die gesetzliche Rente als starkes und verlässliches Fundament: 

 Haltelinie für dauerhaft garantiertes Rentenniveau von mindestens 46 Prozent 
 Haltelinie für einen maximalen Beitragssatz von 22 Prozent bis 2030 und 25 Prozent bis 2045
 Anpassung an den Wandel der Arbeitswelt durch umfassende Absicherung von Selbstständigen 
 Verbesserte Leistungen bei Erwerbsminderung
 Gleiche Renten in Ost und West

Die zusätzliche Altersvorsorge als echtes Plus für alle: 

 Tariflich abgesicherte Betriebsrenten auch für kleine und mittlere Betriebe
 Vereinfachte und transparentere Riester-Rente 
 Freibeträge für Zusatzrenten in der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Die Solidarrente als Anerkennung von Lebensleistung: 

  Garantiertes Alterseinkommen oberhalb der Grundsicherung für langjährig Versicherte 

 

DAS IST ALTERSSICHERUNG 2030+
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DIE AUSGANGSLAGE - 
ALTERSSICHERUNG HEUTE 
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MEHR ALS DIE RENTE - DAS SYSTEM DER ALTERSSICHERUNG 

Für die allermeisten Menschen in Deutschland ist die gesetzliche Rentenversiche-
rung das Fundament ihrer Alterssicherung. Derzeit sind gut 53 Millionen Menschen 
in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert. Knapp 21 Millionen Menschen 
beziehen Renten. Zusammen sind sie eine starke Gemeinschaft, in der Jung und Alt 
füreinander einstehen. Die gesetzliche Rentenversicherung ist dabei zugleich solida-
risch und leistungsgerecht. Die Renten werden im Wesentlichen aus dem individuell 
versicherten Einkommen errechnet, zusätzlich werden aber auch gesellschaftlich 
wichtige Leistungen wie Kindererziehung berücksichtigt.

Die generationenübergreifende Solidargemeinschaft der gesetzlichen Rentenver- 
sicherung bietet einen umfassenden Schutz, der einzigartig ist und von keinem priva-
ten Vorsorgeprodukt erreicht wird. Die gesetzliche Rentenversicherung gibt nicht erst 
im Alter Sicherheit, sondern auch schon während der Erwerbsphase: Mit Leistungen 
zur Prävention und beruflichen und medizinischen Rehabilitation unterstützt sie 
Beschäftigte, die von Erwerbsunfähigkeit bedroht sind. Tritt eine teilweise oder volle 
Erwerbsminderung ein, schafft die Erwerbsminderungsrente Absicherung. Zudem 
werden Hinterbliebene beim Tod von Partnerin oder Partner durch die Hinterbliebe-
nenrente oder beim Tod eines Elternteils durch die Waisenrente unterstützt.

Die umlagefinanzierte gesetzliche Rentenversicherung hat sich auch in Zeiten  
wirtschaftlicher und politischer Krisen und Umbrüche über mehr als 125 Jahre  
bewährt. Im Jahr 2015 bezogen rund 90 Prozent der Seniorinnen und Senioren  
in Deutschland eine Versichertenrente. Drei Viertel der jährlich ausgezahlten  
Leistungen aus den Alterssicherungssystemen stammen aus der gesetzlichen  
Rentenversicherung. Die gesetzliche Rentenversicherung bildet heute und in  
Zukunft die tragende Säule unseres Alterssicherungssystems. 

Die kapitalgedeckte zusätzliche Altersvorsorge ergänzt die gesetzliche Renten- 
versicherung beispielweise in Form von Betriebs- oder Riester-Renten. 
Staatliche Zulagen bei der Riester-Rente unterstützen vor allem Familien und  

Menschen mit niedrigen Einkommen beim Aufbau einer Zusatzrente.  
Die Kombination der verschiedenen Vorsorgeformen mit ihren jeweils eigenen  
Vorteilen macht die Alterssicherung stark. Auch im internationalen Vergleich  
zeigt sich die Mischung aus umlagefinanzierten und kapitalgedeckten Renten  
als besonders leistungsfähig. 
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Reform mit Weitsicht: 
Diese Faktoren beein�ussen 
die Alterssicherung.
Unser System der Alterssicherung wird von vielen 
Faktoren beein�usst. Bei einer Reform müssen sie 
alle beachtet werden.
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Jede Rentenreform muss das Alterssicherungssystem als Ganzes in den Blick  
nehmen und vor dem Hintergrund sich verändernder Rahmenbedingungen in gewis-
sen Abständen neu auf die Zukunft ausrichten. Änderungen am System wirken sich 
stets für einen langen Zeitraum aus. Die Änderungen betreffen sowohl die heutigen 
Rentnerinnen und Rentner als auch diejenigen, die in wenigen Jahren in Rente gehen. 
Genauso geht es aber um diejenigen, die heute 30 oder 40 Jahre alt sind und die sich 
in 30 oder 40 Jahren auf eine verlässliche Versorgung im Alter stützen müssen.

Die heutige Rentnergeneration ist im Großen und Ganzen gut abgesichert.  
Die Alterseinkommen in Deutschland haben sich in den letzten Jahren positiv  
entwickelt. Im Durchschnitt betrug 2015 das Haushaltsnettoeinkommen von  
Ehepaaren und Alleinstehenden im Alter über 65 Jahren 1.941 Euro. Im Jahr 2011 
waren es noch 1.818 Euro. Von 2011 bis 2015 sind die Alterseinkommen damit  
um 7 Prozent gestiegen. Das ist ein realer Einkommenszuwachs. 

Seniorinnen und Senioren sind derzeit weitaus seltener auf staatliche Leistungen  
zur Sicherung des Existenzminimums angewiesen als jüngere Menschen.  
2015 bezogen ca. 3 Prozent aller über 65-Jährigen Leistungen der Grundsicherung 
im Alter und bei Erwerbsminderung. Das sind deutlich weniger Leistungsberechtigte 
als in der Gesamtbevölkerung (9,3 Prozent Ende 2014).

Und wichtig zu wissen ist: Wer niedrige Renten bezieht, ist nicht unbedingt arm.  
Im Gegenteil: Geringe Rentenbeträge gehen oft mit einem überdurchschnittlichen
Gesamteinkommen einher. So verfügen beispielweise Ehepaare mit einer gesetz-
lichen Rente von unter 250 Euro im Durchschnitt über ein Bruttoeinkommen von 
rund 4.100 Euro. Etwa Beamte oder Unternehmer haben oft eine niedrige gesetzli-
che Rente, weil sie nur kurze Zeit sozialversicherungspflichtig beschäftigt waren.  
Sie haben aber anderweitig vorgesorgt und sind im Alter gut abgesichert.

Es gibt jedoch Gruppen in unserer Gesellschaft, die von Altersarmut besonders 
bedroht sind: Menschen ohne abgeschlossene Berufsausbildung, Menschen mit 
längeren Phasen der Erwerbslosigkeit und Menschen mit einer Erwerbsminderung 
benötigen im Alter überdurchschnittlich oft staatliche Unterstützungsleistungen. 
Auch Selbstständige im Ruhestand sind aufgrund unzureichender Altersvorsorge 
häufiger auf Grundsicherung im Alter angewiesen als diejenigen, die abhängig  
beschäftigt waren. Mit einer klugen Rentenpolitik kann eine ausreichende  
Absicherung im Alter erreicht werden. Sie kann jedoch Probleme, die durch fehlende 
Ausbildung oder Arbeitslosigkeit entstehen, nicht lösen. Dazu ist eine  
zielgerichtete Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik erforderlich. 

ALTERSEINKOMMEN IN DEUTSCHLAND HEUTE 
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DEMOGRAFIE UND ARBEITSWELT IM WANDEL

Die demografische Entwicklung führt zu Einnahmeausfällen in der gesetzlichen
Rentenversicherung, weil immer weniger Junge für immer mehr Ältere die Rente 
finanzieren. Ab dem Jahr 2020 wird dieser Trend deutlich sichtbar werden, wenn die 
geburtenstarken Jahrgänge (1955 bis 1969) in Rente gehen. Die eigentliche Heraus-
forderung liegt also noch vor uns. Heute stehen 100 Menschen im erwerbsfähigen 
Alter 35 Menschen im Rentenalter gegenüber. 2045 werden es 55 sein. Daraus wird 
deutlich: Wir werden in Zukunft mehr Geld für die Renten aufbringen müssen.

Weil die gesetzliche Rente das Ergebnis eines individuellen Erwerbslebens darstellt, 
ist die beste Altersvorsorge gut bezahlte und dauerhafte Arbeit. Mit der Einführung 
des Mindestlohns, der Regulierung von Leiharbeit und Werkverträgen sowie der 
Stärkung der Tarifpartnerschaft, aber auch mit einer verbesserten Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf hat die Bundesregierung in den letzten Jahren die Rahmenbedin-
gungen für gute Renten verbessert.

Da die geburtenstarken Jahrgänge in den 
kommenden Jahren in Rente gehen, kommen 
2045 auf 100 Personen im erwerbsfähigen 
Alter bereits 55 Menschen im Rentenalter.

Herausforderung Demograe: 
Mehr Menschen im Rentenalter.

Heute kommen auf 100 Personen im 
erwerbsfähigen Alter etwa 35 Menschen 
im Rentenalter.

35 55

Grundsicherungsbezug nach beruflichem Abschluss, beruflicher 
Stellung, Anzahl der Erwerbsjahre und Phasen der Arbeitslosigkeit

Bundesministerium für Arbeit und Soziales | Seite 7

Merkmal
OHNE
Grund-
sicherung

MIT
Grund-
sicherung

Grund-
sicherungs-
quote

0 Jahre
1 bis unter 5 Jahre
5 Jahre und mehr
Ohne Angabe zur Dauer

Arbeiter/Angestellter
Beamter
Selbstständiger

83%
6%

10%

82%
1%

17%

2%
0%
4%

73%
16%

5%
6%

55%
10%
19%
15%

2%
2%
9%
7%

Le
tz

te
 b

er
ufl

ic
he

 
St

el
lu

ng
A

rb
ei

ts
lo

si
gk

ei
t

Keine abgschl. Ausb.
Lehre
Berufsfachsch./Handel
Meister
Ingenieur/FH
Hochschulabschluss
Beamtenausbildung
Sonstiges

0 Jahre
1 bis unter 5 Jahre
5 bis unter 10 Jahre
10 bis unter 15 Jahre
15 bis unter 20 Jahre
20 bis unter 25 Jahre
25 bis unter 30 Jahre
30 bis unter 35 Jahre
35 bis unter 40 Jahre
40 bis unter 45 Jahre
45 Jahre und mehr

H
öc

hs
te

r 
 b

er
uf

lic
he

r 
A

bs
ch

lu
ss

Er
w

er
bs

ja
hr

e

21%
38%
11%

7%
6%
8%
3%
5%

3%
2%
5%
5%
4%
4%
5%
7%

13%
23%
27%

33%
7%
6%
7%
6%
8%
6%
7%
4%
8%

10%

42%
24%

8%
5%
5%

11%
0%
5%

21%
7%
3%
3%
3%
4%
3%
2%
1%
1%
1%

5%
2%
2%
2%
2%
3%
0%
2%



Da sich die Arbeitswelt in den nächsten Jahren umfassend wandeln wird, muss auch 
das System der Alterssicherung angepasst werden. Im Zuge der Digitalisierung wird 
vielfach damit gerechnet, dass neue selbstständige Erwerbsformen zunehmen. Men-
schen werden häufiger zwischen abhängiger Beschäftigung und Selbstständigkeit 
wechseln oder neben einer abhängigen Beschäftigung gleichzeitig auch selbststän-
dig tätig sein. Diese Veränderungen bleiben nicht ohne Auswirkung auf die gesetzli-
che Rentenversicherung, die ursprünglich als System für eine lebenslange abhängige 
Beschäftigung konzipiert wurde. Die Arbeit der Zukunft braucht ein Rentenkonzept 
für die Zukunft.

Die Rentenreformen der 2000er Jahre sollten vor dem Hintergrund einer schlechten
Wirtschaftslage, hoher Arbeitslosigkeit und mit Blick auf die sich damals bereits
abzeichnende demografische Entwicklung einer zu starken Belastung der heutigen 
und künftigen Beitragszahlerinnen und Beitragszahler vorbeugen. Dafür sollte die 
Generation der Rentnerinnen und Rentner durch ein sinkendes Rentenniveau an der 
Finanzierung des demografischen Wandels beteiligt werden.

Das Rentenniveau beschreibt im Wesentlichen die Entwicklung der aktuellen  
Renten im Verhältnis zu den aktuellen Löhnen. Es handelt sich dabei um eine rein 
technische Rechengröße, die, anders als oft angenommen, nicht den prozentualen 
Anteil des letzten Einkommens abbildet und auch sonst keinen Bezug zur individuell 
erworbenen Rente hat. Ein sinkendes Rentenniveau bedeutet auch nicht, dass die 
Renten sinken. Das ist durch die Rentengarantie gesetzlich ausgeschlossen. Auch 
in den letzten Jahren sind die Renten weiter gestiegen, allerdings nicht in gleichem 
Maße wie die Löhne. 

Um einen gerechten Lastenausgleich zu gewährleisten, wurde bei den letzten 
Reformen sowohl der Beitragssatzanstieg als auch das Absinken des Rentenniveaus 
gesetzlich begrenzt: Das geltende Recht sieht vor, dass das Rentenniveau bis 2020 
nicht unter 46 Prozent und bis 2030 nicht unter 43 Prozent fallen darf.  

HANDLUNGSBEDARF FÜR DIE ZUKUNFT

Der Beitragssatz darf bis 2020 maximal auf 20 Prozent und bis 2030 auf maximal  
22 Prozent ansteigen. Zusätzlich wurde das Ziel eines Rentenniveaus von mindes-
tens 46 Prozent auch über das Jahr 2020 hinaus festgelegt, zu dessen Erreichen 
die Bundesregierung Maßnahmen vorzuschlagen hat.

EINE DOPPELTE HALTELINIE FÜR RENTENNIVEAU UND BEITRAGSSATZ

Für die Zeit nach 2030 sind bisher keine gesetzlichen Regelungen getroffen. Nach 
geltendem Recht gibt es dann keine weitere Begrenzung des Beitragssatzes und 
keine Untergrenze für das Rentenniveau. Die Mechanismen, die zu einem Absinken 
des Rentenniveaus führen, wirken aber weiter. Es liegen nun erstmals Berechnungen 
für die Zeit nach 2030 vor, die zeigen, dass das Rentenniveau von heute 48 Prozent 
voraussichtlich in 2029 unter 45 Prozent fallen und im Jahr 2045 nur noch weniger 
als 42 Prozent erreichen wird. Im gleichen Zeitraum wird der Beitragssatz von heute 
18,7 Prozent auf über 23 Prozent ansteigen (siehe Grafik auf der nächsten Seite).

Vor dem Hintergrund dieser neuen Berechnungen und einer veränderten wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Situation müssen heute erneut Entscheidungen 
getroffen werden, die die gesetzliche Rentenversicherung als tragende Säule der 
Alterssicherung über das Jahr 2030 hinaus stabilisieren. Das sinkende Rentenniveau 
hat in den vergangenen Jahren zu zunehmender Verunsicherung geführt, auch weil 
vielfach Unsicherheit herrschte, was ein sinkendes Rentenniveau für den Einzelnen 
zu bedeuten hat. Trotz weiterhin steigender Renten ist der Abstand zwischen Renten 
und Löhnen gewachsen. Diese Entwicklung droht das Vertrauen in die gesetzliche 
Rentenversicherung zu untergraben. Deshalb muss jetzt eine doppelte Haltelinie bei 
Rentenniveau und Beitragssatz gezogen werden, die sicherstellt, dass dauerhaft ein 
angemessenes Verhältnis zwischen Löhnen und Renten gewahrt bleibt und sich
die Beitragsentwicklung gleichzeitig in einem tragbaren Rahmen bewegt. Das stärkt 
dauerhaft das Vertrauen in die gesetzliche Rente und den sozialen Zusammenhalt.

Das Rentenniveau allein bietet jedoch gerade bei geringem Einkommen und 
deshalb geringen Rentenanwartschaften keine ausreichende Sicherheit für das  
Alter. Hier sind weitere zielgerichtete Maßnahmen erforderlich, um drohender  
Altersarmut vorzubeugen.

Bundesministerium für Arbeit und Soziales | Seite 8



Gesamtkonzept ohne Demogra�ezuschuss Demogra�ezuschuss in Prozent 
der Rentenausgaben: ab 2030: 1,5%; 
ab 2040: 2,5%

Gesamtkonzept mit Demogra�ezuschuss

Haltelinie

geltende Rechtslage

Gesamtkonzept mit Demogra�ezuschuss

Haltelinie

Doppelte Haltelinie: 
Ein sicheres Rentenniveau und stabile Beiträge.
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Bis zum Jahr 2030 sind der Beitragssatz und das Rentenniveau gesetzlich abgesichert. 
Für die Zeit danach gibt es keine gesetzliche Regelung. Bis 2045 droht das Rentenniveau unter 
42% zu fallen, der Beitragssatz droht auf über 25% anzusteigen. Die doppelte Haltelinie sichert 
das Rentenniveau und stabilisiert die Beiträge.
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NEUE IMPULSE FÜR DIE ZUSÄTZLICHE ALTERSVORSORGE

Die Verbreitung zusätzlicher Altersvorsorge hat seit der Einführung der staatlichen 
Förderung im Jahr 2002 große Fortschritte gemacht. Deutlich mehr als die Hälfte 
der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten hat heute eine aktive Anwartschaft 
auf eine betriebliche Altersversorgung und gut ein Drittel auf eine Riester-Rente. 
Rund ein Fünftel verfügt über beides. Doch die Verbreitung der zusätzlichen  
Altersvorsorge stagniert in den letzten Jahren.

Knapp 30 Prozent der abhängig Beschäftigten haben bisher weder eine betriebliche 
noch eine geförderte private Altersvorsorge aufgebaut. Dies betrifft vor allem  
Geringverdienende. Fast die Hälfte der vier Millionen sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten mit einem Bruttomonatslohn unter 1.500 Euro hat weder eine  
betriebliche Altersversorgung noch einen Riester-Vertrag. Betriebsrenten sind  
insbesondere in kleinen und mittleren Unternehmen und in Branchen mit einem 
hohen Anteil an Geringverdienenden derzeit wenig verbreitet. 

In Zukunft wird die fehlende zusätzliche Altersvorsorge insbesondere bei
Geringverdienenden zu Lücken in der Alterssicherung führen. Es braucht jetzt  
neue Impulse für die zusätzliche Altersvorsorge, damit diese Lücken rechtzeitig 
geschlossen werden können.

SOLIDARISCHE ABSICHERUNG IN DER NEUEN ARBEITSWELT

Der Strukturwandel der Arbeitswelt erfordert heute Anpassungen der Alters- 
sicherung, damit in Zukunft niemand ohne Absicherung ist. Anders als in  
anderen europäischen Ländern ist der Großteil der Selbstständigen in Deutschland 
nicht obligatorisch abgesichert. Viele Selbstständige vernachlässigen die eigene  
Altersvorsorge und verlassen sich stattdessen auf die Grundsicherung im Alter,  
die von allen Steuerzahlenden finanziert wird. Deshalb ist eine neue Regelung  
notwendig, die Selbstständigen zum einen eine solidarische Absicherung ermöglicht, 
sie zum anderen aber auch in die Pflicht nimmt, ihren Beitrag zur Solidargemein-
schaft zu leisten.
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DAS GESAMTKONZEPT - 
ALTERSSICHERUNG 2030+ 
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Um das System der Alterssicherung über 2030 hinaus zukunftsfest zu machen,  
reicht es nicht aus, nur an einzelnen Stellschrauben zu drehen, sondern es braucht 
ein Gesamtkonzept, das alle drei Säulen der Alterssicherung in den Blick nimmt. 
Neben der gezielten Verhinderung von Altersarmut muss es dabei darum gehen,  
die Rente über Generationen hinweg dauerhaft verlässlich zu machen und eine  
Sicherung des Lebensstandards im Alter zu ermöglichen. Dabei sind Arbeitneh-
merinnen sowie Arbeitnehmer, Arbeitgeber und der Staat gefordert, ihren  
Beitrag zu leisten. Denn nur zusammen machen wir die Alterssicherung stark.

Nach einem Leben voller Arbeit ist man im Alter abgesichert - das ist das Kernver-
sprechen des Sozialstaats und eine wesentliche Grundlage für den Zusammenhalt 
unserer Gesellschaft. Das solide Fundament der Alterssicherung ist und bleibt die 
gesetzliche Rentenversicherung. Sie muss für alle - für die, die jetzt arbeiten und die, 
die ein Leben lang gearbeitet haben - eine verlässliche Rente gewährleisten, die mit 
den wirtschaftlichen Entwicklungen Schritt hält und die Grundlage einer lebens-
standardsichernden Altersvorsorge bildet. Ein verlässliches Rentenniveau ist dabei 
auch ein Gradmesser für den Zusammenhalt der Generationen.

MINDESTENS 46 PROZENT RENTENNIVEAU GARANTIERT

Auf die gesetzliche Rente als tragendes Fundament müssen sich im Alter alle  
verlassen können. Das sinkende Rentenniveau hat in den vergangenen Jahren trotz 
höherer Renten zu einem wachsenden Abstand zwischen Löhnen und Renten 
geführt und bei allen Generationen das Vertrauen in die gesetzliche Rentenversiche-
rung geschwächt. Deswegen soll für die Zukunft dauerhaft eine untere Haltelinie  
für das Rentenniveau gesetzlich festgeschrieben werden. Sie garantiert dauerhaft ein 
Rentenniveau von mindestens 46 Prozent. Das sind allein bis 2030 drei Prozentpunk-
te mehr als das bisher gesetzlich festgeschriebene Mindestniveau. Darauf können 
sich heutige und zukünftige Rentnerinnen und Rentner verlassen.

Gleichzeitig muss es dafür aber bei der Finanzierung des Rentenniveaus gerecht 
zugehen. Niemand darf überfordert werden. Der Beitragssatz soll deswegen  
gesetzlich festgelegt bis 2030 nicht über 22 Prozent (d.h. 11 Prozent für Arbeitneh-
mer und 11 Prozent für Arbeitgeber) und bis 2045 nicht über 25 Prozent  
(d.h. 12,5 Prozent für Arbeitnehmer und 12,5 Prozent für Arbeitgeber) steigen.  
Diese doppelte Haltelinie für Rentenniveau und Beitragssatz stärkt das Vertrauen 
aller Generationen in die gesetzliche Rentenversicherung und sorgt für Planbarkeit 
bei allen Beitragszahlerinnen und Beitragszahlern.

Die Bewältigung des demografischen Wandels ist eine gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe, die nicht nur von den Beitragszahlerinnen und Beitragszahlern geschultert 
werden kann. Auch diejenigen mit Einkommen jenseits der Beitragsbemessungs-
grenze (6.200 Euro im Westen, 5.400 Euro im Osten) müssen ihren Beitrag dazu 
leisten. Deswegen gehört zu einer gerechten Finanzierung auch eine verstärkte  
Unterstützung der gesetzlichen Rentenversicherung durch Steuermittel. Denn  
bei der Besteuerung gibt es zum einen keinen „Deckel“ nach oben wie die  
Beitragsbemessungsgrenze und zum anderen werden durch die Progression höhere  
Einkommen stärker belastet als niedrige. Somit ist sichergestellt, dass auch  
Bürgerinnen und Bürger mit hohen Einkommen angemessen beteiligt werden.

Ab dem Jahr 2030 soll ein Demografiezuschuss aus Bundesmitteln eingeführt  
werden, der zunächst 1,5 Prozent der Rentenausgaben beträgt und 2040 auf  
2,5 Prozent steigt. Der Demografiezuschuss soll die Rentenversicherung von den 
Auswirkungen des demografischen Wandels entlasten und die Einhaltung der 
Beitragssatzziele ermöglichen. Mit der doppelten Haltelinie bei Rentenniveau und 
Beitragssatz und einem steuerfinanzierten Demografiezuschuss wird die gesetzliche 
Rentenversicherung als tragende Säule der Alterssicherung nachhaltig stabilisiert 
und gerecht finanziert.

POLITISCHE ZIELLINIE VON 48 PROZENT RENTENNIVEAU 

Die doppelte Haltelinie beschreibt die Mindestleistung der gesetzlichen Renten-
versicherung, die gesetzlich garantiert wird. Derzeit erleben wir jedoch, wie durch 
günstige wirtschaftliche Rahmenbedingungen und eine erfolgreiche Arbeitsmarkt-, 
Wirtschafts- und Familienpolitik auch höhere Zielmarken beim Rentenniveau  

DIE GESETZLICHE RENTE - 
DAS VERLÄSSLICHE FUNDAMENT
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erreicht werden können. Politisches Ziel ist deshalb, alle Potenziale zu nutzen,  
um das Rentenniveau dauerhaft auf dem gegenwärtigen Stand von 48 Prozent zu 
halten und den Beitragssatz bei maximal 24 Prozent zu stabilisieren. Neben einer 
unteren Haltelinie soll deswegen zusätzlich eine politische Ziellinie formuliert  
werden, auf die die Bundesregierung ihre Politik ressortübergreifend ausrichtet.  
Im Rahmen eines Nationalen Aktionsplans sollen Maßnahmen identifiziert und 
vereinbart werden, die ein höheres Rentenniveau bei gleichzeitiger Beitragssatz-
stabilität ermöglichen. Dazu gehören eine wachstumsfreundliche Wirtschafts- und 
Finanzpolitik ebenso wie eine Bildungs- und Qualifizierungsoffensive, ein Ausbau 
von Betreuungsstrukturen für Kinder und die Integration von Flüchtlingen.

ZUSAMMEN BESSER ABGESICHERT - EINBEZIEHUNG VON SELBSTSTÄNDIGEN

Wer selbstständig arbeitet, muss oft auch für das Alter allein vorsorgen. Während
insbesondere besserverdienende Selbstständige wie Architekten, Ärzte, Apotheker 
oder Rechtsanwälte in berufsständischen Versorgungswerken gut abgesichert sind, 
haben etwa 3 Millionen Selbstständige keine verlässliche Altersvorsorge. Bislang 
wurden sie als weniger schutzbedürftig betrachtet und von obligatorischen sozialen 
Sicherungssystemen überwiegend nicht erfasst. Selbstständige sind dabei längst 
nicht mehr nur Besserverdienende. Das wird auch bei den Alterseinkommen deut-
lich: Fast die Hälfte der ehemals Selbstständigen verfügt im Alter über ein Netto-
einkommen von unter 1.000 Euro. Bei abhängig Beschäftigten trifft dies nur auf ein 
Drittel zu. Es besteht die Gefahr, dass Selbstständige nur unzureichende Altersvor-
sorge betreiben und dann auf die steuerfinanzierte Grundsicherung im Alter
angewiesen sind. Im Vergleich zu ehemals abhängig Beschäftigten sind ehemals
Selbstständige überdurchschnittlich häufig im Alter auf staatliche Unterstützungs-
leistungen angewiesen. 

Um die Vorsorgelücken bei den Selbstständigen zu schließen, sollen diese zukünftig 
grundsätzlich in die Solidargemeinschaft der gesetzlichen Rentenversicherung ein-
bezogen werden. Mit dem Wandel der Arbeitswelt durch die Digitalisierung werden
Erwerbsbiografien voraussichtlich häufiger als früher Wechsel zwischen Zeiten der
Selbstständigkeit und Zeiten der abhängigen Beschäftigung aufweisen. Durch die
Einbeziehung von Selbstständigen in die gesetzliche Rentenversicherung wird eine
durchgängige Absicherung für das Alter gewährleistet. Gleichzeitig wird damit

Versäumnissen bei der Altersvorsorge vorgebeugt, die später durch die Grund- 
sicherung zulasten von Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern aufgefangen werden 
müssten. Das stärkt Gerechtigkeit und Solidarität.
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Für Selbstständige, die bereits in funktionierenden Alterssicherungssystemen wie
berufsständischen Versorgungswerken abgesichert sind, besteht dabei weiterhin die
Möglichkeit, sich von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung befreien zu lassen. In der wirtschaftlich oft schwierigen Phase der Existenz-
gründung sollen für Selbstständige besondere Regelungen gelten. Dazu gehören 
Beitragserleichterungen und ein Befreiungsrecht für das erste Jahr der Selbst-
ständigkeit. Um die Gesamtbelastung für Selbstständige in Grenzen zu halten, ist 
die Absenkung des Mindestbeitrags in der gesetzlichen Krankenversicherung eine 
notwendige Voraussetzung.

Die Neuregelung setzt bei den jüngeren Selbstständigen an, die am Anfang  
ihrer Selbstständigkeit stehen oder erst jetzt selbstständig tätig werden. Deshalb 
sollen generell Personen, die bei Inkrafttreten der Versicherungspflicht bereits  
40 Jahre alt sind, von der neuen Versicherungspflicht nicht erfasst werden und  
jüngere Selbstständige, die bereits eine der gesetzlichen Rentenversicherung  
entsprechende Vorsorge getroffen haben, sich von der Versicherungspflicht befreien 
lassen können.

Neben der Altersvorsorge profitieren die versicherten Selbstständigen auch von  
den übrigen Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung wie den Leistungen 
zur Prävention und Rehabilitation oder den Erwerbsminderungs- und Hinter- 
bliebenenrenten. Selbstständige mit nur niedrigen Beitragszahlungen erwerben  
mit den entsprechenden Versicherungszeiten auch einen Anspruch auf die neue 
gesetzliche Solidarrente. Durch die gesetzliche Rentenversicherung erhalten sie  
eine umfassende Absicherung, die durch eigene private Altersvorsorge bisher kaum  
erreicht wird. Zusammen sind auch die Selbstständigen in der gesetzlichen  
Rentenversicherung besser abgesichert. 

Die Einbeziehung der Selbstständigen ist ein erster Schritt hin zu einer Erweiterung 
des Versichertenkreises zum Vorteil aller Beteiligten. Während die Selbstständigen 
in der Solidargemeinschaft umfassend abgesichert werden, trägt ihre Einbeziehung 
gleichzeitig zu einer Stabilisierung der Finanzen der gesetzlichen Rentenversiche-
rung bei. 

SICHER NACH KRANKHEIT UND UNFALL - DIE VERBESSERTE  
ERWERBSMINDERUNGSRENTE

Wer aus gesundheitlichen Gründen keine Chance mehr hat, seine Rente aus eigener 
Kraft zu verbessern, der muss sich auf die Solidargemeinschaft verlassen können. Oft 
sind das Menschen, die sich lange in belastenden Jobs körperlich oder psychisch auf-
gerieben haben, bis es einfach nicht mehr geht. Die Absicherung des Erwerbsminde-
rungsrisikos ist eine Kernaufgabe der gesetzlichen Rentenversicherung. Die derzeit 
etwa 1,8 Millionen Erwerbsminderungsrenten liegen im Schnitt deutlich unter den 
durchschnittlichen Altersrenten. Etwa 15 Prozent der Erwerbsminderungsrentner- 
innen und -rentner sind auf zusätzliche Leistungen aus der Grundsicherung  
angewiesen, bei den Bezieherinnen und Beziehern von Altersrenten sind es nur  
2,5 Prozent.

Mit dem Rentenpaket 2014 wurde die Absicherung der Erwerbsminderungsrentner-
innen und -rentner bereits durch zwei Maßnahmen erheblich verbessert: Die Zu-
rechnungszeit wurde von 60 auf 62 Jahre verlängert. Erwerbsgeminderte Menschen 
mit einem Rentenbeginn ab dem 1. Juli 2014 erhalten eine Rente, als ob sie mit dem 
bisherigen durchschnittlichen Einkommen bis zum 62. Lebensjahr weitergearbeitet 
hätten. Bei der Berechnung des durchschnittlichen Einkommens können zudem die 
letzten vier Jahre vor der Erwerbsminderung unberücksichtigt bleiben, wenn der 
Verdienst zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen bereits eingeschränkt war. 
Infolge der Reform stiegen die durchschnittlichen Erwerbsminderungsrenten bei 
voller und teilweiser Erwerbsminderung von 628 Euro im Jahr 2014 auf 672 Euro im 
Jahr 2015. Doch weitere Verbesserungen sind nötig, um Erwerbsgeminderte besser 
vor Armut zu schützen. Noch dringlicher wird die Verantwortung vor dem Hinter-
grund, dass derzeit in der zweiten und dritten Säule nicht von einer ausreichenden 
Absicherung des Erwerbsminderungsrisikos ausgegangen werden kann.

Die Zurechnungszeit soll deswegen stufenweise um weitere drei Jahre bis 2024  
auf 65 Jahre verlängert werden. Das heißt, Erwerbsgeminderte werden dann ab 2024 
so gestellt, als ob sie mit ihrem bisherigen durchschnittlichen Einkommen drei Jahre 
länger als bisher weitergearbeitet hätten. Nach Abschluss der Anhebung werden von 
dieser Verbesserung alle Versicherten profitieren, die vor Erreichen ihres vollende-
ten 65. Lebensjahres in eine Erwerbsminderungsrente gehen (siehe Grafik auf der 
nächsten Seite).
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Höhere Erwerbsminderungsrente durch längere Zurechnungszeit.*

40 45 50 55 6560
Alter

Erwerbseinkommen

Erwerbsminderungsrente

Projiziertes Durchschnittseinkommen

Erwerbseinkommen Projiziertes Durchschnittseinkommen

So berechnet sich die Erwerbsminderungsrente heute:

Drei zusätzliche Jahre Zurechnungszeit
(stufenweise Anhebung bis 2024):*

40 45 50 55 6560
Alter

*gilt für zukünftige Rentenzugänge

+ 2 Jahre
(seit 7/2014)

Krankheit führt zur
Erwerbsminderung

Krankheit führt zur
Erwerbsminderung

Beispiel:
 
Klaus fängt mit 16 Jahren an, als Bürokauf-
mann zu arbeiten. Sein monatliches Ein-
kommen beträgt durchschnittlich 2.000 €.
 
Durch einen Unfall im Alter von 45 Jahren 
kann Klaus nicht mehr berufstätig sein. Er 
hat Anspruch auf Erwerbsminderungsrente.
 
Für die Berechnung der Höhe der Rente 
wird sein bisheriges jährliches Durch-
schnittseinkommen von 24.000 € �ktiv bis 
zum 62. Lebensjahr zugrunde gelegt.

Diese Zurechnungszeit soll bis 2024 stufen-
weise um drei Jahre auf 65 Jahre ange-
hoben werden. Dies führt für neue 
Erwerbsminderungsrentnerinnen 
und -rentner zu spürbar höheren 
Erwerbsminderungsrenten.

Erwerbsminderungsrente

Berechnungsgrundlage

+3 Jahre

Berechnungsgrundlage
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GLEICHE RENTEN IN OST UND WEST - VOLLENDUNG DER RENTEN-EINHEIT

Fast 30 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer ist das Rentenrecht noch immer 
zwischen Ost- und Westdeutschland geteilt. Durch unterschiedliche Rechengrößen 
sollten die bei der Herstellung der deutschen Einheit erheblichen Unterschiede im 
Lohnniveau für die späteren Renten ausgeglichen werden. Doch seitdem hat in Ost-
deutschland eine gute wirtschaftliche Entwicklung stattgefunden.

Heute gibt es in vielen Branchen praktisch keine Lohnunterschiede mehr zwischen 
Ost und West. Auch die aktuellen Rentenwerte haben sich über die Zeit immer 
weiter angenähert. Zuletzt hat die deutliche Rentenerhöhung zum 1. Juli 2016 die 
Angleichung einen großen Schritt vorangebracht. Der aktuelle Rentenwert (Ost) ist 
nun bei 94,1 Prozent des West-Werts angelangt.

Die Ungleichbehandlung bei der Rente stößt bei vielen Bürgerinnen und Bürgern in 
Ost- wie Westdeutschland auf Unverständnis. Es ist an der Zeit, diese Unterschiede 
gänzlich aufzuheben und die deutsche Einheit im Bereich der Sozialversicherung 
endlich zu vollenden. Das stärkt auch den sozialen Zusammenhalt in Deutschland. 
Ohne eine gesetzliche Regelung würde eine vollständige Angleichung der aktuellen 
Rentenwerte jedoch in den nächsten Jahren nicht erreicht werden.

Deshalb soll die Rentenangleichung gesetzlich geregelt in sieben Schritten zum 
Abschluss gebracht werden. Beginnend ab dem 1. Juli 2018 sollen die Angleichungs-
schritte jeweils mit den jährlichen Rentenanpassungen erfolgen. Die rechnerische 
Hochwertung der ostdeutschen Arbeitsentgelte, die zum Ausgleich der geringen 
Löhne im Osten in der späteren Rente eingeführt wurde, wird in dem Angleichungs-
prozess ebenfalls schrittweise abgeschmolzen und entfällt ab dem 1. Januar 2025 
vollständig. Ab diesem Zeitpunkt gilt dann ein einheitliches Rentenrecht in ganz 
Deutschland. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Sieben Schritte bis zur Renteneinheit: 
So werden die Rentenwerte im Osten 
und Westen angeglichen.

95,8 %
96,5%

97,2 %
97,9 % 

98,6 %
99,3 %

100 %

1,084
1,070

1,056
1,042

1,028
1,014

1,000

Die aktuellen Rentenwerte werden jeweils zum 1. Juli des Jahres angepasst.
Der Hochwertungsfaktor wird jeweils zum 1. Januar angepasst.

 Aktueller Rentenwert: 
Der aktuelle Rentenwert (aRw) gibt den Wert eines 
Entgeltpunktes wieder. Im Rahmen der Wiederverei-
nigung wurde der aRw-Ost niedriger angesetzt als 
der aRw-West. Bis 2024 wird der aRw-Ost auf das 
Niveau des aRw-West angehoben. 

 Hochwertungsfaktor: 
Um Rentennachteile aus geringerem Lohnniveau 
in Ostdeutschland auf Dauer zu verhindern, werden 
ostdeutsche Arbeitsentgelte durch Vervielfältigung 
mit dem Hochwertungsfaktor für die Rentenbe-
rechnung auf Westniveau angehoben. Bis 2025 geht 
der Hochwertungsfaktor schrittweise auf 1,0 bzw. 
entfällt damit.
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Mit betrieblicher und privater Vorsorge kann jeder Einzelne auf das stabile  
Fundament der gesetzlichen Rente aufbauen. Damit vor allem auch Beschäftigte 
mit geringen Einkommen von der zusätzlichen Vorsorge mehr Gebrauch machen, 
werden die betrieblichen und privaten Vorsorgeangebote weiter verbessert: zum 
Beispiel durch ein spezifisches, auf Geringverdiener zugeschnittenes Betriebsren-
tenfördermodell sowie durch eine Erhöhung der Grundzulage bei der 
Riester-Förderung und ein einfaches und qualitätsgesichertes Standard- 
Riester-Produkt. Freibeträge für Zusatzrenten in der Grundsicherung im 
Alter und bei Erwerbsminderung sollen zudem garantieren, dass sich 
die zusätzliche Vorsorge für alle wirklich lohnt. Wer von einem kleinen 
Einkommen jahrzehntelang für eine zusätzliche Altersvorsorge spart, 
der soll im Alter ein echtes Plus erhalten.

BETRIEBSRENTEN ZUSAMMEN STARK MACHEN -  
MIT DEM SOZIALPARTNERMODELL

Betriebsrenten stellen bereits heute eine wichtige Zusatzversorgung 
im Alter dar. Etwa 30 Prozent der Rentnerinnen und Rentner beziehen 
neben einer gesetzlichen Rente eine Betriebsrente. Unter den abhängig 
Beschäftigten haben rund 57 Prozent eine aktive Anwartschaft auf eine 
betriebliche Altersvorsorge. Die Verbreitung steigt mit Einkommen und 
Betriebsgröße an. Geringverdienende und Beschäftigte mit kleinen und 
mittleren Einkommen können dagegen bisher deutlich weniger von 
einer betrieblichen Zusatzversorgung profitieren.

Kleine und mittlere Unternehmen scheuen heute oft noch den  
bürokratischen Aufwand für den Aufbau einer eigenen betrieblichen 
Altersversorgung. Die Sozialpartner können aber viel einfacher und 
gemeinsam neue Betriebsrentensysteme für ganze Branchen aufbauen. 

Im Rahmen von Tarifverträgen soll Gewerkschaften und Arbeitgebern deshalb künf-
tig die Möglichkeit eröffnet werden, Betriebsrenten ohne Haftung der Arbeitgeber 
zu vereinbaren. Die Arbeitgeber sollen sich im Gegenzug für die Enthaftung an der 
Absicherung der Zielrenten durch Sicherungsbeiträge beteiligen. Eingesparte Sozial-
versicherungsbeiträge im Rahmen einer Entgeltumwandlung muss der Arbeitgeber 
an die Versorgungseinrichtung weitergeben.

DIE ZUSÄTZLICHE ALTERSVORSORGE 
- EIN ECHTES PLUS FÜR ALLE

Die neue betriebliche Altersvorsorge
Um die Idee der Betriebsrente zu stärken, setzt das Sozialpartnermodell als Kernstück 
des Entwurfs eines Betriebsrentenstärkungsgesetzes insbesondere auf Vereinfachungen 
für KMU und Geringverdiener.

Sozialpartner
= Arbeitgeberverbände und Arbeitnehmerorganisationen





Betriebsrente ohne Arbeitgeberhaftung 
Sicherungsbeitrag der Arbeitgeber
Automatische Einbeziehung ganzer Belegschaften,
Beschäftigte können hinausoptieren

Die Sozialpartner sind im Versorgungswerk vertreten. Sie:

beteiligen sich an Steuerung und Durchführung der Betriebsrente
bestimmen, wie Kapital angelegt wird und wägen Anlagerisiken 
und Renditechancen ab




Versorgungswerk

Basis für

Vereinbaren per Tarifvertrag:

Die Vorteile 
auf einen Blick

Allgemein

Effiziente, kostengünstige Betriebsrentenkonzepte
Passgenaue Branchenlösungen werden akzeptiert 
und schaffen Vertrauen
Tarifexklusivität

Für Arbeitgeber

Keine Haftungsrisiken mehr
Vereinfachte Handhabung für KMU

Für Beschäftigte

Steuerliche Förderung von Geringverdienern
Kollektive Absicherung und Chancennutzung
Möglichkeit einer einfachen und sicheren 
Zusatzversorgung













= Pensionsfonds, Pensionskassen, Direktversicherer
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Die Sozialpartner müssen sich an der Durchführung und Steuerung dieser neuen Be-
triebsrente beteiligen. Dafür können sie eigene Versorgungseinrichtungen gründen 
oder an bestehenden Einrichtungen mitwirken. Sie bestimmen, wie das Betriebsren-
tenkapital angelegt wird und wägen Anlagerisiken und Renditemöglichkeiten ab. 

Insbesondere für Geringverdienende ist es wichtig, dass sich auch der Arbeitgeber 
finanziell an der betrieblichen Altersversorgung beteiligt, damit eine angemessene 
Betriebsrente aufgebaut werden kann. Mit einem direkten 
Steuerzuschuss von 30 Prozent bei Zahlungen von 240 bis 
480 Euro monatlich sollen Arbeitgeber motiviert werden, 
ihren Beschäftigten mit geringen Einkommen unterhalb von 
2.000 Euro brutto zukünftig eine Betriebsrente mit zusätzli-
chen arbeitgeberfinanzierten Beiträgen zu gewähren.

RIESTER NEU AUFGESTELLT: EINFACHER,  
VERSTÄNDLICHER, BESSER GEFÖRDERT

Die Riesterrente bietet seit 2002 die Möglichkeit, mit  
staatlicher Förderung eine zusätzliche kapitalgedeckte Al-
tersvorsorge aufzubauen. Wer mindestens 4 Prozent seines 
jährlichen Bruttoeinkommens in einem zertifizierten Ries-
ter-Produkt, beispielsweise einer Lebensversicherung oder 
einem Aktienfonds, anlegt, erhält vom Staat eine jährliche 
Grundzulage von bisher 154 Euro. Zusätzlich gibt es Kin-
derzulagen von jährlich bis zu 300 Euro pro Kind. Parallel zu 
den direkten staatlichen Zuzahlungen können die Beiträge 
zu Riester-Produkten von der Steuer abgesetzt werden.

Beschäftigte mit niedrigen Einkommen und mit Kindern 
erreichen durch die staatlichen Zulagen besonders hohe 
Förderquoten auf die von ihnen eingezahlten Beiträge.  
Sie werden auf diesem Wege gezielt beim Aufbau einer zu-
sätzlichen Altersvorsorge unterstützt. Rund 60 Prozent der 
Empfängerinnen und Empfänger der Riester-Zulagen haben 
ein Jahreseinkommen von unter 30.000 Euro. Gerade Frauen 

profitieren über die Kinderzulagen in vielen Fällen besonders von der Riester- 
Rente. Die Förderung über die Zulagen hat sich bewährt und unterstützt den Aufbau 
einer privaten Altersvorsorge dort, wo sie besonders gebraucht wird. Deswegen soll 
die Grundzulage auf 165 Euro angehoben werden. Das kommt vor allem den  
Riester-Sparern mit geringen Einkommen zugute.

Das lohnt sich: Zusatzrente mit 
staatlicher Riester-Förderung.

Ein Ehepaar mit 2 Kindern,

Zulagenanspruch

Vorjahreseinkommen: 30.000 €

4% (1.200 €)Sparbeitrag:

2 x 154 € Grundzulage** =

Eigenbeitrag: 292 €

2 x 300 € Kinderzulage =

=

… die nach 2008* geboren wurden 
und 2 Riester-Verträgen:

Gesamtförderung:

308 €

600 €

908 €

Ein alleinerziehender 
Elternteil mit 3 Kindern,

Zulagenanspruch

Vorjahreseinkommen: 15.000 €

4% (600 €)Sparbeitrag:

1 x 154 € Grundzulage** =

Eigenbeitrag (Sockelbeitrag): 60 €

3 x 300 € Kinderzulage =

=

… die nach 2008* geboren wurden 
und einem Riester-Vertrag:

Gesamtförderung:

154 €

900 €

1.054 €

Ein Alleinstehender 
ohne Kinder

Zulagenanspruch

Vorjahreseinkommen: 50.000 €

4% (2.000 €)Sparbeitrag:

1 x 154 € Grundzulage** =

Eigenbeitrag: 1.246 €

Förderquote: 76 % Förderquote: ca. 95% Förderquote: ca. 38 %

… mit einem Riester-Vertrag:

154 €

Steuererstattung durch 
Sonderausgabenabzug: ca. 600 €

ca. 754 €= Gesamtförderung:

*für Kinder, die vor 2008 geboren wurden, beträgt die Kinderzulage 185 €
**2018 wird die Grundzulage auf 165 € erhöht
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Bis Ende Juni 2016 wurden per Saldo 16,5 Millionen Riester-Verträge abgeschlossen. 
Doch die jährlichen Neuabschlüsse gehen trotz der klaren Vorteile seit einigen  
Jahren zurück. Das Vertrauen in kapitalgedeckte Altersvorsorge ist mit der Finanz-
marktkrise und der anhaltenden Niedrigzinsphase gesunken. Dabei wird häufig 
übersehen, dass selbst bei niedrigen Zinsen alleine die staatliche Förderung bei 
Riester-Verträgen eine hohe Rendite auf die eigenen Beiträge garantiert. Zugleich 
fällt vielen angesichts des unübersichtlichen Angebotes an Riester-Produkten die 
Orientierung und Entscheidung schwer. Verschärft wird dieses Problem durch die 
mangelnde Qualität einiger Riester-Produkte mit oftmals überzogenen Verwal-
tungskosten. Um diese Probleme zu entschärfen, sind zwei Punkte wichtig:

Bereits beschlossen ist, dass in einem standardisierten Produktinformationsblatt 
die Anbieter von Riester-Verträgen ab 2017 verpflichtend die Verwaltungs- und 
Abschlusskosten sowie die Kosten- und Gewinnstruktur ihrer Produkte offenlegen 
müssen. Das erhöht die Vergleichbarkeit der Produkte und schafft mehr Transparenz 
bei der Entscheidung für eine zusätzliche Altersvorsorge. 

Weiterhin soll ein einfaches Standard-Riester-Produkt zusätzlich das Vertrauen  
in die private Altersvorsorge stärken und die Hürden für den Aufbau einer  
Riester-Rente senken. Jeder und jedem soll es möglich sein, durch den Abschluss 
eines Standard-Riester-Produktes unkompliziert und sicher von den hohen  
staatlichen Fördervorteilen zu profitieren. Dazu sollen Gespräche mit der  
Versicherungswirtschaft geführt werden.

Auch die Möglichkeit einer Riester-Förderung im Rahmen der betrieblichen  
Altersversorgung wird attraktiver. Die betrieblichen Riester-Verträge sollen ebenso  
wie die privaten Riester-Verträge von der Beitragspflicht zur gesetzlichen Kranken- 
und Pflegeversicherung befreit werden.

ZUSÄTZLICHE VORSORGE, DIE SICH LOHNT -  
FREIBETRÄGE IN DER GRUNDSICHERUNG

Zusätzliche Altersvorsorge muss sich immer und für jeden lohnen. Deshalb soll die
Anrechnung der Zusatzrenten auf die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-
minderung neu geregelt werden. Bisher werden Einkommen aus zusätzlicher Alters-
vorsorge beim Bezug von Grundsicherung voll angerechnet. Wer im Alter Grund-
sicherung bezieht, kann damit von seiner zusätzlichen Altersvorsorge nicht mehr 
profitieren. Das muss sich ändern. Wer sparsam war und Geld fürs Alter zurück- 
gelegt hat, der soll davon auch etwas haben. Zukünftig soll daher ein Teil der selbst 
aufgebauten Betriebs- oder Riester-Renten anrechnungsfrei bleiben. Ein Betrag bis 
zur Hälfte der Regelbedarfsstufe 1 (in 2016 also 202 Euro) soll deshalb in der Grund-
sicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zukünftig nicht angerechnet werden.

Selbst Beschäftigte, die aufgrund geringer Rentenansprüche aus der gesetzlichen
Rentenversicherung im Alter auf Leistungen der Grundsicherung angewiesen sind, 
können damit durch private Vorsorge ihr Alterseinkommen deutlich verbessern.
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Wer ein Leben lang gearbeitet und seinen Beitrag zu unserem Wohlstand und  
unserer Gesellschaft geleistet hat, muss im Alter mehr haben als Grundsicherung. 
Das Alterseinkommen muss die Lebensleistung widerspiegeln. Das ist nicht nur eine 
Frage der Gerechtigkeit, sondern auch ein Ausdruck von Respekt und Anerkennung.

Eine neue gesetzliche Solidarrente soll deswegen für langjährig Beschäftigte ein
Alterseinkommen in Höhe von 10 Prozent über dem regionalen durchschnittlichen
Bruttobedarf bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gewähr-
leisten. Berechtigt sind zukünftig alle, die 35 bzw. ab 2023 40 Jahre Beitrags- und
Berücksichtigungszeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung aufweisen.
Kindererziehungs- und Pflegezeiten sowie kurzzeitige Unterbrechungen durch
Arbeitslosigkeit werden dabei berücksichtigt. 

Damit nur diejenigen Solidarrente erhalten, die nicht über umfangreiches sonstiges 
Einkommen verfügen, erfolgt eine Einkommensanrechnung unter Berücksichtigung 
von Freibeträgen für zusätzliche Altersvorsorge oder Nebentätigkeiten.  
Das Partnereinkommen wird bis zum 1,5fachen der Pfändungsgrenze (derzeit damit 
etwa 1.600 Euro monatlich) freigestellt. Im Unterschied zur Grundsicherung soll nur 
eine vereinfachte Einkommensprüfung und keine jährliche Bedürftigkeitsprüfung 
vorgenommen werden. Das anzurechnende Einkommen und damit die Höhe der  
Solidarrente werden einmalig zu Beginn festgestellt und gelten dann für die gesamte 
Bezugszeit, sofern keine für das Einkommen wesentlichen Veränderungen eintreten.

Perspektivisch soll die gesetzliche Solidarrente individuelle Leistung belohnen  
und zielgenau dann greifen, wenn nach langjähriger Vollzeitbeschäftigung trotzdem 
kein ausreichender Rentenanspruch erreicht wurde. Der Anspruch auf Solidarrente 
soll deswegen mittelfristig an eine Mindestzahl an Entgeltpunkten sowie die  
geleistete Wochenarbeitszeit gekoppelt werden. Dafür soll in Zukunft die  
Wochenarbeitszeit durch die Arbeitgeber erfasst und an die Rentenversicherungsträ-

ger gemeldet werden. Die gesetzliche Solidarrente stellt sicher, dass das Alters- 
einkommen auch nach langen Jahren der Beschäftigung mit niedrigem Einkommen 
dauerhaft und spürbar über der Grundsicherung liegt. Das stärkt das Vertrauen in 
das Alterssicherungssystem und den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Nur wer gut informiert ist, kann planvoll für das Alter vorsorgen. Beschäftigte  
brauchen deswegen sowohl umfassende Aufklärung über die Angebote der  
zusätzlichen Altersvorsorge als auch regelmäßige Informationen zum Stand der 
eigenen individuellen Alterssicherung. 

Um Vorsorgelücken vorzubeugen und noch mehr Menschen durch zusätzliche 
Altersvorsorge abzusichern, sollen die Träger der gesetzlichen Rentenversicherung 
künftig über das gesamte Spektrum der staatlich geförderten zusätzlichen  
Altersvorsorge neutral und anbieterunabhängig Auskunft erteilen. Vollständige,  
verständliche, verlässliche und vergleichbare Informationen aus allen drei Säulen 
sind wichtig, um einen möglichen zusätzlichen Vorsorgebedarf zu erkennen.  
Die bestehenden Informationen sollen in diesem Sinne auf dem Weg hin zu  
säulenübergreifenden Altersvorsorgeinformationen weiterentwickelt werden.  
So kann jeder auf einen Blick erkennen, welche Rentenansprüche bisher insgesamt 
aufgebaut wurden. Dabei soll auch über die Auswirkung der nachgelagerten  
Besteuerung von Renten besser informiert werden.

DIE GESETZLICHE SOLIDARRENTE -  
ANERKENNUNG FÜR LEBENSLEISTUNG

DIE VERBESSERTE RENTENINFORMATION - 
ALLES AUF EINEN BLICK
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4. Die Riester-Rente

Ist die Riester-Rente gescheitert? Gemessen an dem Ziel, mit der sie

eingeführt wurde, lautet die Antwort eindeutig Ja! Sie wurde im Jahr

2001 eingeführt, um den Paradigmenwechsel in der gesetzlichen

Rentenversicherung - weg von den Lebensstandard sichernden Renten

hin zu möglichst stabilen Beiträgen - abzufedern. Die Idee der

damaligen Bundesregierung war es, dass ArbeitnehmerInnen das

sinkende Rentenniveau durch eine stärkere private Altersvorsorge

ausgleichen sollten. Gleichzeitig wurde diese private Vorsorge aber

nicht zur Verpflichtung, obwohl alle Versicherten von der zukünftig

nicht mehr Lebensstandard sichernden Rente betroffen waren. Die

Riester-Rente war und ist eine freiwillige Möglichkeit der privaten

Altersvorsorge. Die staatlichen Zulagen sollten als Anreiz für weite

Teile der Bevölkerung dienen, um die private Versicherung zur

Altersvorsorge abzuschließen. Insbesondere GeringverdienerInnen

sollten so vor Altersarmut geschützt werden.

15 Jahre später ist klar: Genau das ist nicht passiert. Weniger als ein

Drittel der berechtigten Arbeitnehmer zahlt in eine Riester-Rente ein.

Gerade in den unteren Einkommensbereichen ist der Anteil der

Riester-Sparer am geringsten. Nur sieben Prozent des untersten

Zehntels bei den verfügbaren Einkommen riestern, ergab eine Studie

des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und der FU Berlin.

Nur in der Gruppe der oberen 30 Prozent bei den verfügbaren

Einkommen riestern durchweg mehr als 20 Prozent. Dazu kommt:

Wenn Geringverdiener riestern, sparen sie oft niedrige Summen und

erhalten daher meist nur einen Bruchteil der staatlichen Zulagen -

während Besserverdiener meist mühelos den für die maximale Zulage

nötigen Betrag sparen können. Im Ergebnis fließen 38 Prozent der

staatlichen Förderung an die oberen 20 Prozent der verfügbaren

Einkommen, an die unteren 20 Prozent hingegen nur sieben Prozent.

Die gesamtgesellschaftliche Bilanz der Riester-Rente ist daher bislang

negativ: Sie verhindert nicht, dass Geringverdiener in Grundsicherung

fallen - und verteilt die staatlichen Fördermilliarden darüber hinaus

hauptsächlich an diejenigen, die ohnehin gut verdienen und meist

ausreichend abgesichert sind.

Die Riester-Rente ist
gescheitert.

Nur die oberen
Einkommensgruppen
riestern. Die unteren
Gruppen können sich
die Förderung nicht
leisten.

Die Riester-Rente
verhindert keine
Altersarmut.



Viele ExpertInnen fordern daher, die zwei gravierenden

Konstruktionsfehler der Riester-Rente zu beseitigen: Erstens sollte es

eine Pflicht zur privaten Altersvorsorge geben, solange die gesetzliche

Rente den Lebensstandard nicht sichert. Zweitens sollten die derzeit

verwirrend zahlreichen Sparformen reduziert und stattdessen ein

oder wenige Standardprodukte definiert werden - mit entsprechend

geringen Vertriebskosten und Gebühren.

Eine weitere Möglichkeit wird in der Einführung eines sogenannten

Deutschland-Fonds gesehen: Nach dem Vorbild Norwegens müssten

Arbeitnehmer einen Teil ihres Einkommens einzahlen, das Geld würde

dann gesammelt breit auf dem Kapitalmarkt angelegt - ohne hohe

Vertriebskosten und Gebühren.

Auf der individuellen Ebene hingegen - also aus Sicht des einzelnen

Riester-Sparers - ist die Bilanz gemischt: Einerseits ist die Rendite

vieler Riester-Verträge enttäuschend. Außer der inzwischen sehr

langen Niedrigzinsphase sind dafür die sehr hohen Kosten vieler

Riester-Produkte durch Vertrieb und regelmäßigen Gebühren

verantwortlich. Riester-Sparer ohne Kinder und mit niedrigem bis

mittlerem Einkommen müssen ein sehr hohes Lebensalter erreichen,

damit sie überhaupt eine Rendite erzielen - die umso höher ausfällt, je

älter die Versicherten werden. Andererseits ist die staatliche

Förderung für Riester-Sparer mit Kindern oder hohem Einkommen so

hoch, dass die Rendite für Eltern und Besserverdiener in der Regel

gut ist. Für diese Gruppen lohnt sich die Riester-Rente zumeist.

Forderung zur Pflicht
der Riester-Rente +
Vereinfachung der
Produkte

Für Kinderlose lohnt
sich Riester nicht, für
Eltern ist die Rendite
in der Regel lohnens-
wert.



Stand	Ende/	Produkte

Entwicklung	der	privaten	Altersvorsorge	(Stand:	14.09.2016)
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Entwicklung der Riester-Verträge 

- Bestand in Tsd. - 

 

Vertragsbestand abzüglich stornierter Verträge. Der Anteil der ruhend gestellten Verträge (keine Beitragsleistung im 
Berichtszeitraum) wird auf rund ein Fünftel geschätzt. 

Produkte / 
Stand Ende 

Versicherungs-
verträge 

Bankspar- 
verträge 

Investmentfonds
verträge 

Wohn-Riester/ 
Eigenheimrente 

Gesamt 

2001 1.400 k.A. k.A.  1.400 

2002 3.081 150 174  3.405 

2003 3.534 197 241  3.972 

2004 3.807 213 316  4.336 

2005 4.859 260 574  5.693 

2006 6.562 351 1.231  8.143 

2007 8.454 480 1.922  10.856 

2008 9.285 554 2.386 22 12.247 

2009 9.906 634 2.629 197 13.365 

2010 10.485 703 2.815 460 14.464 

2011 10.988 750 2.953 724 15.416 

2012 11.059 781 2.989 953 15.781 

2013 11.013 805 3.027 1.154 15.999 

2014 11.033 814 3.071 1.377 16.296 

2015 10.989 804 3.125 1.564 16.482 

I/2016 10.958 800 3.131 1.592 16.481 

II/2016 10.936 790 3.139 1.628 16.492 



5. Rentenniveau – Zusammenfassung der Argumentation von Johann Steffen

Eine häufig angeführte Kritik an der Rentenpolitik der vergangenen Jahre, an

der die SPD maßgeblich beteiligt war, lautet, dass die bloße Anhebung

zahlreicher Renten durch ergriffenen Maßnahmen (Lebensleistungsrente,

Mütterrente, Erwerbminderungsrente, Flexi-Rente etc.) die allgemeine

Rentenniveausenkung nicht korrigieren kann. Diese Maßnahmen verfolgten

vor allem das Ziel, die Grundsicherungsberechtigung - trotz langjähriger

Zugehörigkeit zum Pflichtversicherungssystem - im Alter und zu reduzieren.

In der Regel geschieht dies über die Anhebung der Entgeltpunkte.

Problem: Der Sicherung des Niveaus der Rente folgt keine automatische

Anhebung des allgemeinen Rentenniveaus, da es am Ende nicht um die

Anzahl der Entgeltpunkte geht, sondern um den Wert dieser Entgeltpunkte.

Durch die Abkopplung der Renten von der Lohnentwicklung verlieren die

Rentenanwartschaften nämlich kontinuierlich an Wert, was schließlich zu

einer „Dämpfung der Rentenanpassung“ führt. Die Renten verlieren im Laufe

der Zeit an Kaufkraft. Die häufig gestellte Forderung, beispielsweise des DGB,

lautet deshalb, die Renten wieder dauerhaft an die Lohnentwicklung

anzupassen. Arbeitgeberverbände finden die Entscheidung des

Gesetzgebers, die Renten weniger als die Löhne steigen zu lassen,

unverzichtbar.

Steffen kritisiert, dass eine Infragestellung des von den vergangenen

Koalitionen eingeschlagenen Weges tabuisiert wird. Die Niveausenkung im

Solidarsystem werde nicht kompensiert, sondern weiter vorangetrieben.

Steffen merkt an, dass es einen Paradigmenwechsel in der Rentenpolitik

gegeben hat. „Der Wechsel von einer am Leistungsziel orientierten

Einnahmepolitik (das Sicherungsziel bestimmt die Beitragshöhe) hin zu

einer am Beitragssatz orientierten Ausgabepolitik (die Beitragssatzhöhe

bestimmt das Sicherungsziel)“

Und ferner heißt es: „Nur Lebensstandardsicherung und Solidarprinzip als

strukturprägende Leitbilder der sozialen Pflichtversicherung können eine

Durch Abkopplung
der Renten von der
Lohnentwicklung
verlieren
Rentenpunkte an
Wert.

Paradigmenwechsel
in der Rentenpolitik
nötig



personell umfassende finanzielle Absicherung der sozialen Risiken Alter,

Invalidität und Todesfall gewährleisten.“

Die Rente wurde in der Vergangenheit doppelt „gestutzt“: Einerseits wurde

der Beitragsanstieg gedeckelt, gleichzeitig kam es zu Leistungskürzungen auf

der Ausgabenseite. Steffen führt an, dass standardmäßig folgende

„kindliche“ Argumente als Rechtfertigung angeführt werden:

1. Belastung jüngerer Generationen durch „ungebremst“ steigende

Rentenbeiträge

2. Entlastung des Bundeshaushaltes

3. Unerschöpfliche „Ergiebigkeit“ der kapitalmarktabhängigen

Altersvorsorge (Teilprivatisierung der Altersvorsorge)

Fazit: Unter der Bedingung der aktuellen Anpassungsformel „haben

Leistungsverbesserungen für vergleichsweise wenige eine

Verschlechterung des Leistungsstandards für alle zur Folge.“

Was ist das Rentenniveau?

(Quelle: Alexander Gunkel, Deutsche Rentenversicherung)

ܴ݁݊ ݐ݁ ݊݊ ݒ݅݁ =ݑܽ
standardisierte Rentenleistung

durchschnittliches Arbeitnehmergehalt
∗ 100

1. Rentenniveau ist keine absolute Größe, sondern variiert: „Das

Rentenniveau stellt ein Messkonzept dar, das auf zwei Größen basiert.

Verglichen wir eine standardisierte Rentenleistung mit einem

durchschnittlichen Arbeitnehmerentgelt. Beide Werte werden dazu

durch eine Division in ein Zahlenverhältnis gesetzt. Das Rentenniveau

drückt also eine Relation aus und nicht – wie vielfach vermutet – eine

absolute Größe.“ (Alexander Gunkel, Deutsche Rentenversicherung,

November 2016)

Doppelte Kürzung der
Rente in der
Vergangenheit

Rentenniveau drückt
eine Relation aus,
keine absolute Größe



Beispiel: „Steigen die Verdienste von Spitzenverdienern, erhöht dies das

Durchschnittsentgelt. Eine Auswirkung auf die Höhe der Renten ist

damit aber nicht verbunden, weil diese Entgelte für die Berechnung der

Rentenanpassung letztlich irrelevant sind. Dennoch sinkt in diesem Fall

das Rentenniveau, weil sich das Verhältnis von Standardrente und

Durchschnittsentgelten aufgrund des gestiegenen Nenners verringert.

2. Das Rentenniveau stellt nicht den Prozentsatz dar, den die Rentner

von ihrem letzten Verdienst als Rente erwarten können. Errechnet

wird eine aus einer 45-jährigen durchschnittlichen Beitragszahlung

resultierende Rente.

3. Eine Ausweitung des Leistungskatalogs der Rentenversicherung, wie

beispielsweise durch die „Mütterrente“, führt nicht zu einem

steigenden Rentenniveau. Gleiches gilt für den gegenteiligen Fall,

das heißt: eine Einschränkung des Leistungskataloges reduziert das

Rentenniveau nicht.

Ausweitung des
Leistungskatalogs
führt nicht zu
steigendem Renten-
niveau
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Die Alterssicherungspolitik in Deutschland bedarf weit mehr als nur einer 

Nachjustierung verschiedener Stellschrauben – nötig ist eine vollkommene 

Umorientierung. Die Anhebung des Niveaus zahlreicher Renten durch das 

Rentenpaket des vergangenen Jahres kann die allgemeine 

Rentenniveausenkung nicht korrigieren – im Gegenteil wird die Entwertung 

der Renten für alle durch die Begünstigungen für wenige weiter forciert. 

Zudem ist das ideologisierte »Drei-Säulen-Konstrukt« aus relativ sinkender 

gesetzlicher Rente, vermehrter privater Vorsorge sowie betrieblicher 

Altersversorgung längst am eigenen sozialpolitischen Anspruch gescheitert. 

Die Teilprivatisierung der Vorsorge trägt bei zur Verschärfung der 

Einkommensungleichheit im Alter und sie erhöht das Risiko von 

Altersarmut. Nur Lebensstandardsicherung und Solidarprinzip als 

strukturprägende Leitbilder der sozialen Pflichtversicherung können eine 

personell umfassende finanzielle Absicherung der sozialen Risiken Alter, 

Invalidität und Todesfall gewährleisten. 

Portal Sozialpolitik, Berlin 2015 
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1. Das Wichtigste in Kürze 

Zu Beginn des Jahrhunderts beschloss die rot-
grüne Bundesregierung eine drastische Absenkung 
des Rentenniveaus. Bis Anfang der 2030er Jahre 
wird der allgemeine Leistungsstandard der 
gesetzlichen Rente demnach um rund 20 Prozent 
sinken. Staatlich geförderte betriebliche 
Altersversorgung sowie private Altersvorsorge 
sollen die im Solidarsystem politisch aufgerissene 
Sicherungslücke schließen. In der sozial- und 
rentenpolitischen Programmatik der 
Regierungsparteien von gestern wie von heute 
gehört die Infragestellung des eingeschlagenen 
Weges seither zu einem No-go-Thema.  

Stattdessen gewinnen in der Rentenpolitik 
klientelgeleiteter Aktionismus – dies gilt für große 
Teile des »Rentenpakets« vom vergangenen Jahr – 
und Placebo-Projekte die Oberhand – so die in der 
vergangenen Wahlperiode gescheiterte und nun im 
Koalitionsvertrag wieder aufgewärmte und mit 
dem Adjektiv »solidarisch« drapierte 
»Lebensleistungsrente«. Maßnahmen, die immer 
auch als Ablenkungsmanöver vom derweil 
ungebremst weiter sinkenden Rentenniveau 
politisch in Szene gesetzt werden – und 
Maßnahmen, die zwar das Niveau der von ihnen 
begünstigten Renten anheben, die aber unter der 
geltenden Anpassungsformel gleichzeitig zu einer 
Forcierung der Niveauabsenkung für alle Renten 
beitragen. 

Selbst das noch ausstehende Vorhaben zur weiteren Stärkung der (hauptsächlich von den 
Arbeitnehmern selbst finanzierten) betrieblichen Altersversorgung reiht sich ein in dieses 
Maßnahmenbündel, mit dem die Niveausenkung im Solidarsystem nicht etwa kompensiert, 
sondern weiter vorangetrieben wird. 

Die Alterssicherungspolitik in Deutschland bedarf weit mehr als nur einer Nachjustierung 
verschiedener Stellschrauben – nötig ist eine vollkommene Umorientierung, denn das 
ideologisierte »Drei-Säulen-Konstrukt« aus relativ sinkender gesetzlicher Rente, vermehrter 
privater Vorsorge und betrieblicher Altersversorgung ist längst am eigenen sozialpolitischen 
Anspruch gescheitert. Die Teilprivatisierung der Vorsorge trägt bei zur Verschärfung der 
Einkommensungleichheit im Alter und sie erhöht das Risiko von Altersarmut. Nur 
Lebensstandardsicherung und Solidarprinzip als strukturprägende Leitbilder der sozialen 
Pflichtversicherung können eine personell umfassende finanzielle Absicherung der sozialen 
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Risiken Alter, Invalidität und Todesfall gewährleisten. Und nicht zu vergessen: Die 
Rückbesinnung auf eine wieder lebensstandardsichernd ausgerichtete gesetzliche Rente ist 
gesamtwirtschaftlich mit deutlich geringeren Kosten verbunden als die teilprivatisierte 
Alterssicherung für ein vergleichbares Sicherungsergebnis erfordert. 

2. Das Niveau der Renten hat wenig gemeinsam mit dem Rentenniveau 

Zu Beginn des vergangenen Jahrzehnts setzte die rot-grüne Regierungskoalition im Bund – 
immer wieder überboten durch Forderungen der seinerzeit schwarz-gelben Opposition – 
einen gravierenden Paradigmenwechsel in der Rentenpolitik in Gang: Den Wechsel von 
einer am Leistungsziel orientierten Einnahmepolitik (das Sicherungsziel bestimmt die 

Beitragssatzhöhe) hin zu einer am Beitragssatz orientierten Ausgabenpolitik (die 
Beitragssatzhöhe bestimmt das Sicherungsziel). Als Begründung wurde einmal mehr vor 
allem auf die im Politikbetrieb stets hoch gehandelten Modellrechnungen zur künftigen 
demografischen Entwicklung (Alterung der Gesellschaft) sowie auf die schon damals nicht 
mehr ganz frische Standort-Debatte zurückgegriffen. Die Abwendung einer als unzumutbar 
propagierten Belastung der jüngeren Generationen durch »ungebremst« steigende 
Rentenbeiträge (»Generationengerechtigkeit«), die Entlastung des Bundeshaushalts bei den 
Zuschüssen zur Rentenversicherung sowie der Arbeitgeber (»Lohnnebenkosten«) und eine 
auf geradezu kindlichem Glauben an die unerschöpfliche »Ergiebigkeit« der 
kapitalmarktabhängigen Altersvorsorge gründende Lobpreisung des 
Kapitaldeckungsverfahrens bildeten zusammen mit dem Ziel einer Stärkung des 
Finanzplatzes Deutschland die für den Paradigmenwechsel maßgebenden 
Argumentationsfacetten. 

Im Ergebnis wurde der Beitragssatzanstieg zur allgemeinen Rentenversicherung faktisch auf 
maximal 20 Prozent bis zum Jahr 2020 und maximal 22 Prozent bis zum Jahr 2030 
gedeckelt.1 Der Begrenzung des Beitragssatzanstiegs stehen auf der Ausgabenseite 
allgemeine Leistungskürzungen gegenüber – allen voran die über eine neue 
Rentenanpassungsformel (Übersicht 1) zu realisierende drastische Senkung des 
Rentenniveaus um rund ein Fünftel bis zu Beginn der 2030er Jahre. Das sozialpolitische Ziel 
der Lebensstandardsicherung im Alter – alleine – durch die gesetzliche Rentenversicherung 
ist damit  zunächst einmal Geschichte. Stattdessen soll dasselbe Leistungsniveau nunmehr 
im Zusammenspiel von gestutzter gesetzlicher Rente, staatlich geförderter betrieblicher 
Altersversorgung sowie privater Altersvorsorge (Teilprivatisierung der Alterssicherung) 
erreicht werden (können). 

Seither zählt die Infragestellung der Senkung des Niveaus der gesetzlichen Rente und mit ihr 
der Abkoppelung der Renten von der Lohnentwicklung zum No-Go in der sozial- und 
rentenpolitischen Programmatik der Regierungsparteien von gestern wie von heute. Vielen 
gilt die Niveauabsenkung wenn nicht als unabänderlich, so doch nach wie vor als 
unvermeidbar. Absehbare Fehlentwicklungen, wie etwa ein wieder steigendes Ausmaß von 
Altersarmut, werden zwar durchaus als Problem registriert, nicht aber mit der 
Niveausenkung in einen kausalen politischen Zusammenhang gebracht. Ein Stopp der 

                                                           
1 Vgl. § 154 Abs. 3 Nr. 1 SGB VI. 
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weiteren Absenkung oder gar die Rückkehr zu einer lebensstandardsichernden gesetzlichen 
Rente sind im offiziellen Berlin derzeit weitgehend tabu.  

So konzentrieren sich die wenig systematischen Ansätze von CDU/CSU, SPD und 
GRÜNEN denn auch in der Hauptsache auf Maßnahmen und/oder Instrumente, die eine 
Erhöhung von Anwartschaften im Einzelfall – Summe der (persönlichen) Entgeltpunkte – 
zum Ergebnis haben (Anhebung des Niveaus der Renten). Dieser Ansatz war schon für das 
zunächst gescheiterte Konzept der sogenannten Lebensleistungsrente aus der vergangenen 
Wahlperiode kennzeichnend und es findet seinen Niederschlag auch in dem von der großen 
Koalition für die laufende Legislaturperiode angekündigten Vorhaben einer »solidarischen 
Lebensleistungsrente«2. So sollen langjährig Versicherte mit 35 (bis 2023) bzw. 40 
Versicherungsjahren und nach Einkommensprüfung eine Aufwertung ihrer 
Pflichtbeitragszeiten erfahren, sofern sie ansonsten – und bei (ab 2024) kontinuierlich 
betriebener privater Vorsorge – im Alter auf weniger als 30 Entgeltpunkte kommen. Wird 
dieses Ziel im Einzelfall verfehlt, so soll bei vorliegender sozialhilferechtlicher Bedürftigkeit 
ein weiterer Zuschlag bis zu einer Gesamtsumme von 30 Entgeltpunkten gewährt werden. – 
Ähnlich der Ansatz der GRÜNEN in ihrem Konzept einer Garantierente, die Versicherten 
bei Vorliegen von 30 und mehr Versicherungsjahren mindestens 30 Entgeltpunkte 
garantieren soll.3 Beiden Ansätzen geht es um die Reduzierung der 
Grundsicherungsberechtigung (Altersarmut) nach langjähriger Zugehörigkeit zum 
Pflichtversicherungssystem. 

Auch die im sogenannten Rentenpaket4 vom vergangenen Jahr enthaltene Ausweitung der 
»Mütterrente«, die »Rente mit 63« sowie die Verlängerung der Zurechnungszeit für neu 
zugehende Erwerbsminderungsrenten dienen dem Ziel einer Erhöhung von Anwartschaften. 
Dies gilt für die Ausweitung der Kindererziehungszeiten für Geburten vor 1992 von einem 
auf zwei Jahre – was einem Plus von einem Entgeltpunkt pro Kind entspricht – und es gilt 
für den abschlagsfreien Bezug einer Altersrente für besonders langjährig Versicherte ab 
einem vollendeten Lebensalter von 63 Jahren (ansteigend auf 65 Jahre), bei der die Anzahl 
persönlicher Entgeltpunkte wegen des früheren Rentenbezugs gerade nicht gemindert wird. – 
Und schließlich wird auch der gesetzliche Mindestlohn seinen Teil dazu beitragen, die 
Rentenanwartschaften der von ihm begünstigten Versicherten zu erhöhen. All diese 
Maßnahmen führen zweifelsohne zu einer Verbesserung des Niveaus der Renten. Eine 
Wirkung, die im Übrigen allen Maßnahmen zukommt, die die Guthaben auf den 
Versichertenkonten erhöhen. 

Vom Niveau der (einzelnen) Renten streng zu unterscheiden ist das Rentenniveau und dessen 
Entwicklung. Es ist keineswegs so, »dass auch der gesetzliche Mindestlohn und die Stärkung 
der Tarifparteien einen Beitrag zur Sicherung eines guten Rentenniveaus in Deutschland 

                                                           
2 Vgl. Deutschlands Zukunft gestalten. Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD für die 18. Wahlperiode vom 

16.12.2013, S. 73. 
3 Vgl. beispielsweise Altersarmut bekämpfen – Mit der Garantierente. Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

BTDrs 17/13493 v. 15.05.2013. 
4 Vgl. Gesetz über Leistungsverbesserungen in der gesetzlichen Rentenversicherung (RV-Leistungsverbesserungsgesetz) v. 

23.06.2014, BGBl I, S. 787. 
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leisten und damit die Alterssicherung in unserem Land stärken«5. Denn beim Rentenniveau 
(vgl. Kapitel 3) geht es nicht um den Umfang der Anwartschaften, also die Summe der 
(persönlichen) Entgeltpunkte, sondern um deren Wert oder Bewertung. Ausschlaggebend für 
den Wert der Anwartschaften ist die Höhe des aktuellen Rentenwerts (AR). Infolge der 
politisch vorgegebenen Abkoppelung der Renten von der Lohnentwicklung verlieren die 
Rentenanwartschaften (Entgeltpunkte) aber kontinuierlich an Wert – immer verglichen mit 
dem jeweiligen Stand der Löhne. Dieser Prozess der Entwertung von Anwartschaften wird 
von keiner der aufgeführten Maßnahmen verzögert und erst recht nicht gestoppt; auch die 
genannten Leistungsverbesserungen selbst sind daher von der Rentenniveausenkung 
betroffen und verlieren im Laufe der Zeit kontinuierlich an Wert. 

Doch damit nicht genug: Im Zusammenhang mit der geltenden Anpassungsformel führen 
sämtliche Leistungsverbesserungen6 ihrerseits zu einer Beschleunigung des Wertverlustes der 
bereits berenteten wie auch aller noch nicht berenteten, selbst der in Zukunft erst noch zu 
erwerbenden Anwartschaften.  

Diese Wirkungszusammenhänge (vgl. Kapitel 5) gelten unabhängig von der 
Finanzierungsart der Leistungsverbesserungen – also unabhängig davon, ob der Anstieg des 
Rentenvolumens über Beiträge oder über Steuern finanziert wird. Ein steigendes Niveau 
einzelner Renten führt unter der geltenden Anpassungsformel zwingend zu einer 
(zusätzlichen) Verminderung des Rentenniveaus für alle. Daher würden auch jene 
Maßnahmen, die der Rentenversicherung derzeit beispielsweise zur Vermeidung steigender 
Altersarmut politisch angedient werden, mit einer Dämpfung der Rentenanpassung und 
damit einer zusätzlichen Senkung des Rentenniveaus für alle erkauft. Hier treten die 
Konturen einer weiteren Dimension des rentenpolitischen Paradigmenwechsels zu Tage: 
Unter der geltenden Anpassungsformel führen Leistungsverbesserungen innerhalb der 
Rentenversicherung, etwa zur Vermeidung von Armut im Alter, zugleich perspektivisch 
unweigerlich zu einer Leistungsnivellierung auf einem Sicherungsniveau, das die gesetzliche 
Rente in ihrer Höhe kaum noch von der vorleistungsunabhängigen Grundsicherung 
unterscheidbar macht. »Das bedeutet zugleich den Abschied von einem 
Rentenversicherungssystem, das über Jahrzehnte durch seine Lohnbezogenheit maßgebend 
zum Abbau von Altersarmut beigetragen hat.«7 – So paradox es anmutet: Unter Status-quo-

                                                           
5 M. Rosemann (SPD) während der zweiten Lesung des RV-Leistungsverbesserungsgesetzes, Plenarprotokoll 18/37 v. 

23.05.2014, S. 3190. – Umgekehrt sind auch die im Vergleich zu den Bestandsrenten über die vergangenen Jahre fast 
durchgängig gesunkenen durchschnittlichen Zahlbeträge bei den Zugangsrenten in keiner Weise Folge eines sinkenden 
Rentenniveaus, denn der Nominalbetrag des aktuellen Rentenwerts kann aufgrund der allgemeinen Schutzklausel des § 68a 
SGB VI nicht sinken; das in den rückläufigen durchschnittlichen Zahlbeträgen zum Ausdruck kommende sinkende 
(Durchschnitts-) Niveau der Zugangsrenten ist vielmehr hauptsächlich erwerbsbiografisch sowie durch Zusammensetzung und 
Struktur der Neuzugänge bedingt. 

6 Dies gilt nicht für jenen Anteil am steigenden Rentenvolumen, der auf die Erhöhung des aktuellen Rentenwerts selbst und 
damit der Standardrente zurückzuführen ist, und auch nicht für Leistungsausweitungen, die der Rentenversicherung bspw. 
durch den Bund erstattet werden. Denn zur Ermittlung der Anzahl der Äquivalenzrentner im Nachhaltigkeitsfaktor der 
Anpassungsformel wird das Gesamtvolumen der Renten um erstattete Aufwendungen für Renten und Rententeile gemindert 
(§ 68 Abs. 4 Satz 3 SGB VI). Erstattungen spielen mit zuletzt rd. 750 Mio. Euro nicht mehr die Rolle, die ihnen noch vor 
1992 zukam. Bis zum Inkrafttreten des Rentenreformgesetzes 1992 wurden der Rentenversicherung bspw. die Aufwendungen 
für die 1986 eingeführten Kindererziehungszeiten separat vom Bund erstattet; ab 1992 wurde dann der allgemeine 
Bundeszuschuss um den Erstattungsbetrag für Kindererziehungszeiten in 1991 (etwa 2,5 Milliarden Euro) erhöht, womit der 
Umfang der seither verbliebenen Erstattungen deutlich sank. 

7 W. Schmähl, Von der Ergänzung der gesetzlichen Rentenversicherung zu deren partiellem Ersatz: Ziele, Entscheidungen 
sowie sozial- und verteilungspolitische Wirkungen – Zur Entwicklung von Mitte der 1990er Jahre bis 2009, in: E. 
Eichenhofer, H. Rische, W. Schmähl, Handbuch der gesetzlichen Rentenversicherung SGB VI, Köln 2011, S. 246. 
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Bedingungen haben Leistungsverbesserungen für vergleichsweise wenige (Anhebung des 
Niveaus der Renten) eine Verschlechterung des Leistungsstandards für alle zur Folge 
(Senkung des Rentenniveaus).  

3. Verfahren zur Messung des Rentenniveaus 

Um Aussagen über die Leistungsfähigkeit der Alterssicherung als kollektivem 
Sicherungssystem treffen zu können, bedarf es eines Verfahrens, das die lohndynamisierten 
Renten in Raum und Zeit messbar und damit vergleichbar macht. Die Rente ist Lohnersatz; 
das Verhältnis zwischen Rentenhöhe und Erwerbseinkommen gibt mithin Auskunft darüber, 
bis zu welchem Grad die gesetzliche Rente ihre Lohnersatzfunktion zu erfüllen vermag. Um 
eventuelle Änderungen der Leistungsfähigkeit im Zeitablauf erfassen zu können, ist ein 
einheitliches sowie typisierendes Messverfahren erforderlich.  

Zentrales Typisierungsmerkmal im Zusammenhang mit der gesetzlichen Rentenversicherung 
als Pflichtversicherungssystem ist eine erwerbslebenslange (lohnbezogene) Beitragszahlung 
(»erfülltes Arbeitsleben«). Die Vorstellungen darüber, welche Dauer für ein Erwerbsleben 
typisierend zu veranschlagen ist, unterliegen dem gesellschaftlichen Wandel; es handelt sich 
um politische Konventionen. Werden heute in aller Regel 45 Beitragsjahre unterstellt 
(Standarderwerbsbiografie), so waren es bis in die 1980er-Jahre lediglich 40 Beitragsjahre. 
Erst im Vorfeld des Rentenreformgesetzes 1992 wurde ab etwa Mitte der 1980er-Jahre 
verstärkt eine Erwerbsbiografie mit 45 Jahren als »Standard« in Stellung gebracht. Und vor 
dem Hintergrund des perspektivisch auf 67 Jahre steigenden Mindestalters für den Bezug 
einer Regelaltersrente sollte es nicht überraschen, wenn auch die unterstellte 
Standarderwerbsbiografie im Laufe der Zeit um weitere zwei auf dann 47 Jahre verlängert 
wird. – Die jeweiligen Annahmen führen im Ergebnis zu unterschiedlich hohen Renten. Je 
mehr Beitragsjahre die Standarderwerbsbiografie umfasst, umso höher fällt c. p. die aus ihr 
abgeleitete Rente und damit auch deren Lohnersatzrate aus. Auch wenn sich dadurch an der 
strukturellen Leistungsfähigkeit des Sicherungssystems nichts ändert, so hat die Festlegung 
der Konditionen des Messverfahrens (hier der Standarderwerbsbiografie) doch 
Auswirkungen auf das Messergebnis (hier der ausgewiesenen Lohnersatzrate).  

Eine zweite Annahme betrifft die Entgeltposition der Standarderwerbsbiografie. Unterstellt 
wird regelmäßig ein beitragspflichtiger Lohn in Höhe des Durchschnittsentgelts nach Anlage 
1 zum SGB VI. Hierbei bezieht sich die Entgeltposition auf den Durchschnitt aus allen 45 
Beitragsjahren – und beispielweise nicht alleine auf die vor Rentenbeginn zuletzt erreichte 
Entgeltposition, die von privaten Finanzdienstleistern häufig als Referenzgröße zur 
Bestimmung der »Versorgungslücke« beim Übergang in den Ruhestand herangezogen wird. 
Maßgebend ist mithin die im Erwerbslebensdurchschnitt erzielte und versicherte 
Entgeltposition, da nur Letztere auch der Berechnung der Rentenhöhe zugrunde liegt. Aus 
der Standarderwerbsbiografie mit Durchschnittsverdienst resultiert die Standardrente. Deren 
Höhe – so eine weitere Annahme – wird nicht durch versicherungstechnische Ab- oder 
Zuschläge gemindert oder erhöht; der Zugangsfaktor beträgt also 1,0. Die Standardrente 
entspricht damit einer Rente auf Basis von 45 persönlichen Entgeltpunkten (pEP).  
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Da für die Renten der gesetzlichen Rentenversicherung der Lohn- und Beitragsbezug 
bestimmend ist und auch die Dynamisierung der Bestandsrenten (mittelbar) den Löhnen 
folgt, wird als Referenzgröße auf das Durchschnittsentgelt der Anlage 1 zum SGB VI 
zurückgegriffen. Diese Rechengröße liefert zudem auf Basis des Kalenderjahres die 
Bemessungsgrundlage für den Erwerb genau eines Entgeltpunktes (EP). Die Relation von 
Standardrente und Durchschnittsentgelt ergibt das Rentenniveau:  

Standardrente / Durchschnittsentgelt x 100 = Rentenniveau.8 

Vor allem dessen Entwicklung im Zeitablauf dient als Messlatte bzw. als Indikator für die 
Leistungsfähigkeit des Rentenversicherungssystems und deren eventuelle Veränderung in 
mittlerer und längerfristiger Perspektive. Zu unterscheiden ist beim Ausweis des 
Rentenniveaus zudem danach, ob bei der Relation von Standardrente und 
Durchschnittsentgelt auf Brutto- oder auf Nettogrößen zurückgegriffen wird und danach, 
welche Abzüge bei einer Nettobetrachtung nach welcher Methodik in Rechnung gestellt 
werden.9 

3.1. Brutto-Standardrentenniveau 

Beim Ausweis des Bruttorentenniveaus (BRN) wird der Bruttobetrag der kalenderjährlichen 
Standardrente nach 45 Beitragsjahren (StR45) ins Verhältnis gesetzt zum 
Durchschnittsentgelt nach Anlage 1 zum SGB VI (BESGB) desselben Kalenderjahres. 

(3.1) 

Im Jahr 2000 betrug das Brutto-Standardrentenniveau oder die Brutto-Lohnersatzrate 

 

Das Bruttorentenniveau erlaubt einen ersten groben Vergleich der Einkommenspositionen 
von Rentnern und abhängig Erwerbstätigen. Grob ist ein Vergleich von Bruttogrößen 
insofern, weil er die unterschiedliche Abgabenbelastung von Renten auf der einen und 
Arbeitsentgelten auf der anderen Seite durch Sozialbeiträge und Einkommensbesteuerung 
nicht berücksichtigt. 

3.2. Netto-Standardrentenniveau 

Dieses Manko wird durch Rückgriff auf das Nettorentenniveau (NRN) weitgehend 
vermieden, da hier die verfügbaren Einkommen in die Niveauberechnung eingehen. Weil die 
Renten der gesetzlichen Rentenversicherung bis 2004 lediglich mit ihrem Ertragsanteil der 
Besteuerung unterlagen und die Standardrente damit im Ergebnis – und für den Fall, dass 

                                                           
8 Hierbei ist die Annahme des Durchschnittsverdienstes nicht zwingend – sie dient lediglich der Vereinfachung des 

Messverfahrens. Ebenso ließe sich das Leistungsniveau und dessen Entwicklung beispielsweise anhand des 0,75-Fachen des 
Durchschnittsentgelts (Entgeltposition von 75 Prozent) ermitteln. Im Zähler wäre die Rente in diesem Fall nicht aus 45 pEP, 
sondern aus 45 x 0,75 = 33,75 pEP zu ermitteln und statt des Durchschnittsentgelts nach Anlage 1 zum SGB VI wären 75 
Prozent dieses Wertes heranzuziehen. Unter der Voraussetzung einer Standarderwerbsbiografie ist das Rentenniveau also 
unabhängig von der referenzierten Entgeltposition immer identisch. 

9 Zudem ist darauf zu verweisen, dass es sich bei den im Folgenden abgehandelten Varianten des Rentenniveaus stets um reine 
Westgrößen handelt. 
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keine weiteren steuerpflichtigen Einkünfte erzielt wurden – nicht steuerbelastet war, 
erübrigte sich in der Praxis der Berechnung des Nettorentenniveaus die Antwort auf die 
Frage, welche Besteuerungsmerkmale (u.a. Steuerklasse) zugrunde zu legen sind, oder wie 
die zu berücksichtigende Steuerquote der 
Rentner zu ermitteln ist. Zur Feststellung der  
Abgabenquote der Rente (AQR-SVB) bzw. der 
Rentennettoquote (1 - AQR-SVB) mussten daher 
lediglich die auf die Standardrente 
durchschnittlich entfallenden 
Sozialversicherungsbeiträge (SVB) abgezogen 
werden.  

Aufgrund des im Jahr 2005 in Kraft getretenen 
Alterseinkünftegesetzes (AltEinkG)10 und dem 
damit eingeleiteten schrittweisen Übergang von 
der vor- zur nachgelagerten Besteuerung11 ist 
das Nettorentenniveau als Maßstab 
zwischenzeitlich obsolet geworden. Die eine 
Nettostandardrente gibt es nach den Vorgaben 
des AltEinkG nicht mehr, da der steuerbare Teil 
der Rente nunmehr vom Kalenderjahr des 
Rentenzugangs abhängig ist. Damit liegt der 
Nettobetrag einer neu zugehenden Standardrente 
regelmäßig niedriger als bei Standardrenten im 
Bestand und auch der jüngere Bestand liegt mit 
seinem Nettobetrag regelmäßig unterhalb 
desjenigen des älteren Bestandes an 
Standardrenten.  

Das verfügbare Durchschnittsentgelt im Nenner 
des Bruchs wurde – anders als die Netto-
Standardrente im Zähler – allerdings nicht durch 
Abzug der auf das Bruttoentgelt rechnerisch 
fälligen Sozialbeiträge und Steuern (welche 
Steuermerkmale?) ermittelt, sondern durch 
Rückgriff auf die Abgabenquote des 
Arbeitsentgelts (AQA-VGR(LSt+SB)), wie sie sich aus 
den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen 
(VGR) ergibt – also als Anteil der Lohnsteuer 
(LSt) sowie der Arbeitnehmerbeiträge zu 

                                                           
10 Gesetz zur Neuordnung der einkommensteuerrechtlichen Behandlung von Altersvorsorgeaufwendungen und Altersbezügen 

(Alterseinkünftegesetz - AltEinkG) v. 05.07.2004, BGBl I, S. 1427. 
11 Bis 2025 werden die Beiträge zur Rentenversicherung schrittweise von der Besteuerung freigestellt und im Gegenzug 

unterliegen die Renten in Abhängigkeit vom Zugangsjahr mit einem steigenden Anteil der Besteuerung (ab Zugangsjahr 2040 
zu 100 Prozent). 

Tabelle 1:  Standardrentenniveau nach 45 Beitragsjahren in v.H. 

Jahr Bruttorenten-
niveau 
(BRN) 

Sicherungs-
niveau vor 

Steuern 

(SvS) 

Sicherungsniveau nach 
Sozialversicherungs-

beiträgen 
(1)

  

(SnSV) 

[1] [2] [3] [4] 

2000 48,2 52,9 56,0 

2001 48,0 52,6 55,7 

2002 48,3 52,9 56,0 

2003 48,5 53,3 56,5 

2004 48,6 53,0 56,2 

2005 48,3 52,6 55,8 

2006 47,8 52,2 55,2 

2007 47,2 51,3 53,9 

2008 46,6 50,5 52,8 

2009 47,6 52,0 53,8 

2010 47,2 51,6 53,3 

2011 46,0 50,1 52,1 

2012 45,4 49,4 51,3 

2013 45,1 48,9 50,7 

2014 44,3 48,0 49,8 

2015 43,6 47,1 48,9 

Veränderung 2015 zu 2000 

In Prozentpunkten - 4,6 - 5,8 - 7,2 

In Prozent - 9,6 - 11,0 - 12,8 

2016 43,6 47,1 48,9 

2017 43,9 47,3 49,1 

2018 43,7 47,1 48,9 

2019 43,6 47,1 48,9 

2020 43,4 47,0 48,8 

2021 43,0 46,6 48,5 

2022 42,7 46,3 48,2 

2023 42,4 46,1 48,0 

2024 42,1 45,7 47,6 

2025 41,7 45,5 47,3 

2026 41,4 45,2 47,0 

2027 41,0 44,8 46,6 

2028 40,6 44,4 46,3 

2029 40,3 44,1 46,0 

2030 39,9 43,7 45,6 

Veränderung 2030 zu 2000 

In Prozentpunkten - 8,3 - 9,2 - 10,4 

In Prozent - 17,3 - 17,3 - 18,6 
(1)

 Ohne Berücksichtigung des Beitragszuschlagssatzes für Kinderlose zur sozialen 

Pflegeversicherung bei den Abzügen auf die Standardrente und das Durchschnittsentgelt. 

Quelle: Deutsche Rentenversicherung Bund, Rentenversicherung in Zeitreihen, Berlin, 

Oktober 2014, S. 258, Rentenversicherungsbericht 2014 der Bundesregierung, BTDrs 
18/3260 v. 20.11.2014, S. 31 sowie eigene Berechnungen bzw. Fortschreibung (ab 2029). 
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Grafik 1: Standardrentenniveaus 2000 bis 2030 in Prozent 
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Sozialschutzsystemen (SB) an der Bruttolohn- und 
-gehaltssumme (BLG).12 Oder anders: Das 
Durchschnittsentgelt wurde mit der Nettoquote des 
Arbeitsentgelts (1 – AQA-VGR(LSt+SB)) multipliziert. 
Ein vergleichbares Verfahren kommt auch bei der 
Ermittlung des heute verwendeten 
Sicherungsniveaus vor Steuern zur Anwendung 
(vgl. Kapitel 3.3).  

(3.2) 

Seit dem Rentenreformgesetz 1992 galt als 
impliziter Sicherungsstandard ein 
Nettorentenniveau von rund 70 Prozent; implizit 
deshalb, weil das seinerzeit erreichte 
Sicherungsniveau durch die von da an Platz 
greifende Nettolohnanpassung der Renten 
strukturell – und politisch gewollt – in die Zukunft fortgeschrieben wurde. Mit einem 
solchen Niveau, so eine weitere Konvention, war das Ziel der Lebensstandardsicherung im 
und durch das System der gesetzlichen Rentenversicherung gewährleistet. Im Jahr 2000 
ergab sich ein Nettorentenniveau von 

 

3.3. Sicherungsniveau vor Steuern 

Da sich die eine Netto-Standardrente nach den Vorgaben des AltEinkG nicht mehr 
bestimmen lässt, weisen die jährlichen Rentenversicherungsberichte der Bundesregierung 
seit 2004 stattdessen das sogenannte Sicherungsniveau vor Steuern (SvS) aus. Dieses 
berücksichtigt zwar weiterhin die Belastung der Rente und des Arbeitsentgelts mit 
Sozialbeiträgen, nicht aber die steuerlichen Abzüge: 

(3.3) 

Für das Jahr 2000 ergibt sich damit ein Sicherungsniveau vor Steuern in Höhe von 

 

                                                           
12 Wie anfällig ein solches Verfahren gegenüber Manipulationsvermutungen ist, veranschaulichte die öffentliche Diskussion im 

Zusammenhang mit der Bruttostellung des Kindergeldes: Mit Beginn des Jahres 1999 wurde die Kindergeldauszahlungs-
Verordnung vom 10. November 1995 (BGBl I S. 1510) aufgehoben. Bis dahin wurde das Kindergeld vom Arbeitgeber 
ausgezahlt und mit der Lohnsteuer des Arbeitnehmers verrechnet (Nettostellung des Kindergeldes). Infolge dieses Verfahrens 
fiel die Lohnsteuerbelastung des Arbeitsentgelts nach VGR um die Höhe des ausgezahlten Kindergeldvolumens geringer aus; 
dadurch stieg die Nettoquote des Arbeitsentgelts und das Nettorentenniveau fiel bei gegebener Standardrente entsprechend 
niedriger aus. Mit der Bruttostellung des Kindergeldes stellte sich der umgekehrte Effekt ein. Die isolierte Wirkung der 
Bruttostellung des Kindergeldes, das seit 1999 nicht mehr zur Nettolohn- und -gehaltssumme zählt, führte zu einem um ca. 
2,5 Prozentpunkte höheren Ausweis des Nettorentenniveaus. Im Übrigen wurde durch die Bruttostellung verhindert, dass 
Erhöhungen des  Kindergeldes im Rahmen der Nettolohnanpassung automatisch zu entsprechend höheren Renten führten. – 
Vgl. hierzu die Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Gerd Andres (BMAS) auf die dringliche Frage der 
Abgeordneten Birgit Schnieber-Jastram (CDU/CSU), Plenarprotokoll des Deutschen Bundestages Nr. 14/49 v. 30.06.1999, 
S. 4225. 
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An Sozialversicherungsbeiträgen auf die Rente (R-SVB) sind aktuell zu berücksichtigen: 

� die Hälfte des allgemeinen Beitragssatzes zur gesetzlichen Krankenversicherung (2015: 
7,3 Prozent) und der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz (2015: 0,9 Prozent) sowie 

� der volle Beitragssatz zur sozialen Pflegeversicherung (2015: 2,35 Prozent); hinsichtlich 
des Beitragszuschlagssatzes für Kinderlose (2015: 0,25 Prozent) wird bei der Ermittlung 
des SvS derzeit unterstellt, dass dieser nur für ein Viertel der Renten relevant ist, so dass 
er mit 0,25 x 0,25 = 0,0625 Prozentpunkten in die Abgabenquote der Standardrente 
einfließt.  

Die Belastung des Durchschnittsentgelts mit Sozialabgaben wird – wie schon beim 
Nettorentenniveau – über die gesamtwirtschaftliche Sozialbeitragsquote des Arbeitsentgelts 
ermittelt. Die Sozialbeiträge der Arbeitnehmer nach VGR (A-VGR(SB)) umfassen hierbei 

� die Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung sowie 

� die von den Arbeitnehmern finanzierten Beiträge bzw. Prämien an sonstige 
Sozialschutzsysteme – etwa im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung oder der 
staatlich geförderten privaten Altersvorsorge; auch Beiträge zu privaten Kranken- und 
Pflegeversicherungen zählen zu den Sozialbeiträgen im Sinne der VGR. 

Der Anteil der so ermittelten Summe der VGR-Sozialbeiträge an der Bruttolohn- und  
-gehaltssumme ergibt die Sozialbeitragsquote des Arbeitsentgelts (AQA-VGR(SB)). – Da große 
Teile der Bruttolohn- und -gehaltssumme nicht der Beitragspflicht zur Sozialversicherung 
unterliegen (beispielsweise die Bezüge der Beamten oder Entgeltbestandteile oberhalb der 
Beitragsbemessungsgrenze), fällt die Sozialbeitragsquote des Arbeitsentgelts merklich 
niedriger aus als die Sozialversicherungsquote des Durchschnittsentgelts (AQA-SVB). So 
ergibt sich aus den VGR-Daten und auf gesamtdeutscher Basis für 2014 eine 
Sozialbeitragsquote von 0,1727 während die für Kinderlose aus dem Durchschnittsentgelt 
ermittelte Beitragsquote zur Sozialversicherung (Arbeitnehmeranteil) 0,2043 beträgt. 

3.4. Sicherungsniveau nach Sozialversicherungsbeiträgen 

Die unterschiedliche Methodik bei der Ermittlung der Abgabenquoten in Zähler 
(Standardrente) und Nenner (Durchschnittsentgelt), wie sie beim Sicherungsniveau vor 
Steuern – und zuvor beim Nettorentenniveau – zur Anwendung gelangt, stößt auf 
grundsätzliche Bedenken. Rentenanwartschaften können dem Grunde nach nur aus Entgelten 
bzw. Entgeltbestandteilen erworben werden, die auch der Beitragspflicht zur 
Rentenversicherung unterliegen. Insofern verbietet sich ein Vergleich der um die 
tatsächlichen Sozialversicherungsbeiträge bereinigten Standardrente mit einem 
Durchschnittsentgelt, das um eine Sozialabgabenquote gemindert ist, die aus VGR-Daten 
ermittelt wird. Denn methodisch wird damit die Standardrente vor Steuern mit einem 
Durchschnittsentgelt verglichen, das implizit auch nicht beitragspflichtige Bestandteile 
umfasst. Am Ende läuft die ganze Sache faktisch auf den Vergleich unterschiedlicher 
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Entgeltpositionen hinaus. Im Ergebnis wird das Rentenniveau insofern rechnerisch zu 
niedrig ausgewiesen.13 

Hinzu kommt die mangelnde Transparenz des Berechnungsverfahrens, das sich nur noch 
einem überschaubaren Kreis von Fachleuten erschließt. Diese und weitere Gründe (vgl. 
Kapitel 4) führten im Jahr 2010 zu dem Vorschlag, das Rentenniveau als Sicherungsniveau 
nach Sozialversicherungsbeiträgen (SnSV) auszuweisen.14 Dabei werden die Bruttowerte im 
Zähler und im Nenner einheitlich um die nach jeweils geltendem Recht maßgebenden 
Beiträge zur Sozialversicherung (Rentner- bzw. Arbeitnehmeranteil) gemindert.15  

(3.4) 

Für das Jahr 2000 ergibt sich danach ein Sicherungsniveau nach 
Sozialversicherungsbeiträgen in Höhe von 

 

Seit dem Paradigmenwechsel in der Alterssicherungspolitik zu Beginn des Jahrhunderts ist  
� das Brutto-Rentenniveau um 4,6 Prozentpunkte oder 9,6 Prozent, 
� das Sicherungsniveau vor Steuern um 5,8 Prozentpunkte oder 11,0 Prozent und 
� das Sicherungsniveau nach Sozialversicherungsbeiträgen um 7,2 Prozentpunkte oder 

12,8 Prozent 
gesunken (Tabelle 1, oberer Teil).  

Die unterschiedlichen Messverfahren führen für ein und denselben Sachverhalt zu 
unterschiedlichen Ergebnissen hinsichtlich der Höhe des Rentenniveaus. Was allerdings über 
alle Messverfahren hinweg gleich bleibt, ist die ablesbare Tendenz bei der Entwicklung des 
Rentenniveaus, das sich seit dem Paradigmenwechsel immer weiter entfernt hat vom 
ursprünglichen Ziel der Lebensstandardsicherung. 

4. Effekte des »Riesterns« und der beitragsfreien Entgeltumwandlung auf 
Rentenanpassung und Rentenniveau  

Im Folgenden sollen die unterschiedlichen Wirkungen des »Riesterns« und der 
Entgeltumwandlung, also der Aufwendungen der abhängig Beschäftigten für die 
kapitalmarktabhängige Altersvorsorge, auf die Höhe der Rentenanpassung sowie auf das 
Sicherungsniveau vor Steuern etwas eingehender betrachtet werden.  

                                                           
13 Diese Zusammenhänge weisen auf eine weitere methodische »Unwucht« hin: Das Durchschnittsentgelt der Anlage 1 zum 

SGB VI wird jährlich mit der Veränderungsrate der Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer nach VGR fortgeschrieben, 
während sich die Rentenanpassung seit Mitte des vergangenen Jahrzehnts nach der Entwicklung der in der Regel schwächer 
steigenden beitragspflichtigen Entgelte richtet. Daraus resultiert eine Scherenentwicklung zwischen beitragspflichtiger 
Entgeltposition, die für die Höhe der Standardrente maßgeblich ist, und dem Durchschnittsentgelt der Anlage 1. Die Folge ist, 
dass sich die bei beitragspflichtigem Durchschnittsverdienst pro Jahr erreichbare Entgeltposition im Zeitablauf immer 
deutlicher unterhalb eines Entgeltpunktes bewegt. 

14 Vgl. K.-H. Dedring u.a., Rückkehr zur lebensstandardsichernden und armutsfesten Rente. Expertise im Auftrag der Abteilung 
Wirtschafts- und Sozialpolitik der Friedrich-Ebert-Stiftung, WISO-Diskurs, Bonn, August 2010, S. 24 ff. – Abrufbar unter 
http://library.fes.de/pdf-files/wiso/07405.pdf. 

15 Hierbei bedarf es nur noch der Verständigung darüber, ob der Beitragszuschlagssatz für Kinderlose zur sozialen 
Pflegeversicherung (0,25 Prozent) in die Abgabenquote einbezogen wird oder nicht.   
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Übersicht 1: Rentenanpassungsformel 

AR(t) = zu bestimmender aktueller Rentenwert ab dem 1. Juli 

AR(t-1) = bisheriger aktueller Rentenwert 

ÄB = Äquivalenzbeitragszahler 

ÄR = Äquivalenzrentner 

BEVGR(t-1) = Bruttolöhne- und -gehälter je Arbeitnehmer im vergangenen Kalenderjahr 

BEVGR(t-2) = Bruttolöhne- und -gehälter je Arbeitnehmer im vorvergangenen Kalenderjahr 

BEVGR(t-3) = Bruttolöhne- und -gehälter je Arbeitnehmer im dritten der dem Anpassungsjahr 

vorausgehenden Kalenderjahr 

bBE(t-2) = beitragspflichtige Bruttolöhne- und -gehälter je Arbeitnehmer ohne Beamte 

einschließlich der Bezieher von Arbeitslosen- und Kurzarbeitergeld (Alg, Kug) im 

vorvergangenen Kalenderjahr 

bBE(t-3) = beitragspflichtige Bruttolöhne- und -gehälter je Arbeitnehmer ohne Beamte 

einschließlich der Bezieher von Alg und Kug im dritten der dem Anpassungsjahr 

vorausgehenden Kalenderjahr 

AVA2012 = 4,0 Prozent Altersvorsorgeanteil seit 2012 

RVB(t-1) = durchschnittlicher Beitragssatz in der allgemeinen Rentenversicherung im 

vergangenen Kalenderjahr 

RVB(t-2) = durchschnittlicher Beitragssatz in der allgemeinen Rentenversicherung im 

vorvergangenen Kalenderjahr 

RQ(t-1) = Rentnerquotient im vergangenen Kalenderjahr 

RQ(t-2) = Rentnerquotient im vorvergangenen Kalenderjahr 

α = 0,25 

In der Formel des § 68 Abs. 5 SGB VI werden mit dem Faktor BEVGR unterschiedliche Größen 

bezeichnet, je nachdem, auf welches Jahr der Faktor bezogen wird; in der hier ausgewiesenen 

Formel sind die Faktoren eindeutig definiert. 
© Portal Sozialpolitik 2015 
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Im Jahr 2014 betrug die gesamtdeutsche VGR-Sozialbeitragsquote der Arbeitnehmer 17,27 
Prozent. Ein Prozentpunkt entsprach dabei einem Abgabenvolumen von rund zwölf 
Milliarden Euro. Die mittelfristigen Auswirkungen eines erhöhten Arbeitnehmeraufwands 
für Sozialschutzsysteme auf die Höhe der Rentenanpassung (vgl. Übersicht 1) und das 
Rentenniveau unterscheiden sich 
danach, ob dieser zusätzliche Aufwand  

(a) aus zu verbeitragendem (staatlich 
geförderte private Altersvorsorge – 
»Riestern«) bzw. ohnehin 
beitragsfreiem Entgelt 
(beispielsweise Entgeltbestandteile 
oberhalb der 
Beitragsbemessungsgrenze) oder  

(b) aus nicht verbeitragtem Entgelt 
(beitragsfreie Entgeltumwandlung 
für eine Anwartschaft auf 
betriebliche Altersversorgung)  

erfolgt. Hierbei haben die tatsächlichen 
Zusatzaufwendungen nach (a) keine 
Auswirkungen auf die Höhe der 
Rentenanpassung.16 Anders stellen sich 
hingegen die Auswirkungen auf das 
Rentenniveau dar. 

4.1. »Riestern« 

Im ersten Fall (a) und bei einem 
angenommenen, alleine durch 
zusätzliche Privatvorsorge bedingten, 
Anstieg der Sozialbeitragsquote der 
Arbeitnehmer um einen Prozentpunkt 
wird das Sicherungsniveau vor Steuern 
um ca. 0,6 Prozentpunkte höher ausgewiesen. Auf Basis der endgültigen Werte für 2013 
ergibt sich aus Gleichung (3.3) ein SvS in Höhe von 

 

Bei einer durch zusätzliches »Riestern« um einen Prozentpunkt erhöhten Sozialbeitragsquote 
der Arbeitnehmer (West) steigt das ausgewiesene Niveau um 0,6 Prozentpunkte auf 

                                                           
16 Vom tatsächlichen »Riestern« zu unterscheiden ist das fiktive »Riestern«, das im Rahmen der Anpassungsformel in Gestalt 

der »Riester-Treppe« die Renten um insgesamt rund fünf Prozentpunkte von der Lohnentwicklung abgekoppelt hat. – Vgl. 
hierzu u.a. J. Steffen, Die Anpassung der Renten in den Jahren 2003 bis 2013. Zugleich eine Wirkungsanalyse der »Riester-
Treppe«, Berlin, April 2013. – Abrufbar unter: http://www.portal-sozialpolitik.de/uploads/sopo/pdf/2013/2013-04-03-
Die_Anpassung_der_Renten_2003_bis_2013_PS.pdf. 
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Zusätzliches »Riestern« führt demnach rechnerisch c. p. zum Ausweis eines höheren 
Sicherungsniveaus vor Steuern.17 

4.2. Beitragsfreie Entgeltumwandlung 

Dasselbe Ergebnis zeigt sich im Fall der beitragsfreien Entgeltumwandlung (b) – allerdings 
stellt sich diese Wirkung nur einmalig im Kalenderjahr der Erhöhung des 
Arbeitnehmeraufwands ein. In den Folgejahren mindert die beitragsfreie Entgeltumwandlung 
ihrerseits die Höhe der an die beitragspflichtige Entgeltentwicklung gebundenen 
Rentenanpassung, so dass auch der Wert im Zähler (verfügbare Standardrente) entsprechend 
geringer ausfällt als im Referenz-Szenario ohne zusätzliche Entgeltumwandlung. Unter 
ansonsten gleichbleibenden Bedingungen sinkt das Rentenniveau wieder auf den Stand vor 
der zusätzlichen Entgeltumwandlung. 

Darüber hinaus beeinflusst beitragsfreie Entgeltumwandlung aber auch die Höhe des 
Nachhaltigkeitsfaktors (NF) der Anpassungsformel – eine Wirkung die sachlich vergleichbar 
unkorrekt ist wie die Berechnung des SvS auf der Basis unterschiedlich ermittelter 
Abgabequoten für Rente und Arbeitsentgelt (vgl. Kapitel 3.4).  

Zur Bestimmung des Rentnerquotienten (RQ) – dem Herzstück des Nachhaltigkeitsfaktors – 
wird die Zahl der Äquivalenzrentner (ÄR) ins Verhältnis gesetzt zur Anzahl der 
Äquivalenzbeitragszahler (ÄB). Während sich die Anzahl der Äquivalenzrentner alleine 
durch zusätzliche Entgeltumwandlung nicht ändert – Rentenvolumen und Standardrente 
entwickeln sich im relativen Gleichklang – fällt die Zahl der Äquivalenzbeitragszahler 
alleine infolge zusätzlicher Entgeltumwandlung geringer aus. Da auf die umgewandelte 
Entgeltsumme keine Beiträge zur Rentenversicherung anfallen, führt dies zu 
Beitragsmindereinnahmen, so dass das Beitragsvolumen der Rentenversicherung 
entsprechend geringer ausfällt. Zur Ermittlung der Zahl der Äquivalenzbeitragszahler müsste 
das so geminderte Beitragsvolumen eigentlich ins Verhältnis gesetzt werden zum 
Rentenbeitrag auf das beitragspflichtige Durchschnittsentgelt. Und da sich diese beiden 
Größen für den Fall beitragsfreier Entgeltumwandlung im gleichen relativen Umfang 
verändern, bliebe die Anzahl der Äquivalenzbeitragszahler stabil – analog zur Anzahl der 
Äquivalenzrentner, die sich alleine infolge der Entgeltumwandlung ebenfalls nicht verändert.  

Statt dieses rechnerisch und sachlich korrekte Verfahren anzuwenden, wird das durch die 
Entgeltumwandlung geminderte Beitragsvolumen allerdings ins Verhältnis gesetzt zu den 
Rentenbeiträgen auf das Durchschnittsentgelt nach Anlage 1 zum SGB VI, dessen 
Entwicklung sich nach den VGR-Werten richtet und von der Entgeltumwandlung nicht 
beeinflusst (gemindert) wird. Dadurch fällt die Anzahl der Äquivalenzbeitragszahler 
geringer aus und der Rentnerquotient steigt entsprechend. Über den Faktor α wirken sich 25 
Prozent dieses Anstiegs mindernd auf die Rentenanpassung aus. 

                                                           
17 Umgekehrt führen rückläufige Aufwendungen für die private Altersvorsorge zum Ausweis eines niedrigeren SvS. 
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Zur Veranschaulichung des Zusammenhangs soll ein stark vereinfachtes Rechenbeispiel18 
dienen. Die zu diesem Zweck verkürzte Anpassungsformel lautet dann: 

(4) 

Dem Beispiel liegen die folgenden Annahmen zugrunde: 

� Zuwachs des Durchschnittsentgelts    3,00 Prozent, 
� Zuwachs des beitragspflichtigen Durchschnittsentgelts19  1,74 Prozent, 
� bisheriger Rentnerquotient     0,5261, 
� bisheriges Sicherungsniveau vor Steuern   48,9 Prozent. 

In der Zeit davor und danach betrage der Zuwachs beim Durchschnittsentgelt wie auch beim 
beitragspflichtigen Durchschnittsentgelt einheitlich drei Prozent. 

Im Kalenderjahr der zusätzlichen Entgeltumwandlung steigt das ausgewiesene SvS zunächst, 
wie oben beschrieben, um 0,6 Prozentpunkte auf dann 49,5 Prozent. Danach sinkt das SvS 
wieder auf 48,9 Prozent, weil die Renten und damit auch die Standardrente der 
beitragspflichtigen Entgeltentwicklung folgen. – Bleibt noch die Auswirkung auf den 
Nachhaltigkeitsfaktor, im Konkreten auf die Entwicklung des Rentnerquotienten (vgl. 
Übersicht 1). 

Da Rentenvolumen und Standardrente im gleichen relativen Ausmaß steigen (+ 1,74 
Prozent), bleibt die Anzahl der Äquivalenzrentner (ÄR) durch die Entgeltumwandlung 
unberührt (1,0174 / 1,0174 = 1). Ganz anders wirkt sich die Sache dagegen auf die 
Entwicklung der Äquivalenzbeitragszahler (ÄB) aus; denn während das Beitragsvolumen 
analog der Entwicklung des beitragspflichtigen Durchschnittsentgelts um 1,74 Prozent steigt, 
beträgt der Zuwachs beim Durchschnittsentgelt und damit – bei unverändertem Beitragssatz 
– auch beim Beitrag auf das Durchschnittsentgelt drei Prozent. Die Anzahl der 
Äquivalenzbeitragszahler sinkt damit auf das 0,9878-Fache ihres bisherigen Wertes (1,0174 / 
1,0300 = 0,9878). Der Rentnerquotient steigt folglich von 0,5261 auf 0,5326 (0,5261 x 1 / 
0,9878 = 0,5326). Die Erhöhung des Rentnerquotienten um 1,24 Prozent (0,5326 / 0,5261 = 
1,0124) wirkt im Rahmen des Nachhaltigkeitsfaktors zu einem Viertel anpassungsmindernd: 

  

 

Dies entspricht einer Anpassungsdämpfung der Renten im Folgejahr um 0,31 Prozentpunkte. 
Das Rentenniveau (SvS) sinkt somit infolge der beitragsfreien Entgeltumwandlung um 0,2 
Prozentpunkte von 48,9 Prozent auf 48,7 Prozent (48,9 x 0,9969 = 48,7).20  

                                                           
18 So wird etwa der heute zweijährige time-lag beim beitragspflichtigen Durchschnittsentgelt auf ein Jahr reduziert und auch 

evtl. Veränderungen des Beitragssatzes zur allgemeinen Rentenversicherung – die beitragsfreie Entgeltumwandlung ist in der 
Praxis stets beitragssatzrelevant – bleiben ausgeblendet. Zudem unterstellt die Beispielsrechnung als Anpassungstermin den 
1. Januar. 

19 Die Differenz der beiden Lohnsteigerungsraten ist der Annahme zufolge alleine durch beitragsfreie Entgeltumwandlung 
verursacht. Das damit implizierte Volumen zusätzlicher Entgeltumwandlung entspricht auf Basis der VGR-Daten (2013) 
ungefähr dem im Fall (a) angenommenen zusätzlichen Arbeitnehmeraufwand für die staatlich geförderte private 
Altersvorsorge (um einen Prozentpunkt erhöhte Sozialbeitragsquote der Arbeitnehmer). 

20 Ein rückläufiges Volumen beitragsfreier Entgeltumwandlung führt demgegenüber zum Ausweis eines leicht höheren SvS. 
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Das Vorhaben, die infolge des sinkenden Rentenniveaus politisch aufgerissene 
Sicherungslücke durch einen weiteren Ausbau der betrieblichen Altersversorgung – vor 
allem in Gestalt der beitragsfreien Entgeltumwandlung – zu schließen, heißt unter der 
geltenden Anpassungsformel also am Ende nichts anderes, als den Teufel mit Beelzebub 
auszutreiben zu wollen. 

5. Exkurs: Die Wirkung von Leistungsverbesserungen auf Rentenanpassung 
und Rentenniveau 

Wie eingangs dargelegt (Kapitel 2) führen mit einem Ausgabenzuwachs verbundene 
Änderungen des Leistungsrechts ihrerseits zu einer weiteren Senkung des Sicherungsniveaus 
vor Steuern. Zur Veranschaulichung der Zusammenhänge soll an dieser Stelle ein ebenfalls 
vereinfachtes Rechenbeispiel nachgeliefert werden, dem folgende Annahmen zugrunde 
liegen (vgl. im Übrigen Übersicht 1): 

� Anstieg des Volumens der Renten    3,00 Prozent, 
� bisheriger Rentnerquotient    0,5261, 
� bisheriges Sicherungsniveau vor Steuern  48,9 Prozent. 

Aus dem Anstieg des Rentenvolumens um drei Prozent21 folgt bei gegebener Standardrente 
und einer unveränderten Anzahl von Äquivalenzbeitragszahlern (ÄB) ein Anstieg der Zahl 
der Äquivalenzrentner (ÄR) und damit eine Erhöhung des Rentnerquotienten (RQ) um drei 
Prozent auf 0,5419 (0,5261 x 1,03 = 0,5419). Dieser Anstieg um drei Prozent wirkt im 
Rahmen des Nachhaltigkeitsfaktors (NF) zu einem Viertel anpassungsmindernd: 

  

 

Daraus folgt eine Anpassungsdämpfung der Renten im Folgejahr um 0,75 Prozentpunkte. 
Bei isolierter Betrachtung sinkt das Sicherungsniveau vor Steuern infolge der 
dreiprozentigen Leistungsausweitung somit um 0,4 Prozentpunkte von 48,9 Prozent auf 48,5 
Prozent (48,9 x 0,9925 = 48,5). 

6. Zwischenfazit: Plädoyer für ein transparentes Messkonzept 

Während zusätzlicher Aufwand der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für private 
Altersvorsorge im Rahmen der staatlich geförderten »Riester-Verträge« zum Ausweis eines 
höheren Sicherungsniveaus vor Steuern führt, trägt der gleich hohe Aufwand im Rahmen der 
beitragsfreien Entgeltumwandlung mittelfristig zu einer zusätzlichen22 Senkung des SvS bei. 
Bei dauerhaft gleich starker Erhöhung der VGR-Sozialbeitragsquote beläuft sich das 
Wirkungsverhältnis von »Riestern« zu Entgeltumwandlung auf das Sicherungsniveau vor 
Steuern auf überschlägig 1 zu - 0,33. 

                                                           
21 In absoluten Zahlen und auf Basis des Jahres 2013 entspricht dies etwa 6,6 Milliarden Euro an Mehrausgaben. 
22 Zusätzlich zu der auch ohne beitragsfreie Entgeltumwandlung durch die Anpassungsformel politisch vorgegebenen 

Niveauabsenkung. 
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Das Rentenniveau aber sollte zuallererst und möglichst untrüglich Auskunft darüber geben, 
in welchem Verhältnis die Standardrente zur Basis ihrer Berechnung, der 
erwerbslebensdurchschnittlich versicherten Entgeltposition, steht und wie sich die 
lohndynamisierte Standardrente im Vergleich zu dieser Basis im Zeitablauf entwickelt. Vor 
allem auch mit Blick auf die mehr als 20 Millionen Bestandsrentnerinnen und -rentner, die 
zum übergroßen Teil nicht einmal theoretisch Zugang zur staatlich geförderten 
Altersvorsorge hatten, bedarf es hierzu des Vergleichs der Rente mit einer nicht 
manipulierten Referenzgröße; eine solche Manipulation aber findet derzeit dadurch statt, 
indem die Belastung des Durchschnittsentgelts nach Anlage 1 zum SGB VI mit 
Sozialbeiträgen aus den Daten der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen ermittelt wird 
und nicht auf Basis der nach jeweils geltendem Recht auf das Durchschnittsentgelt fälligen 
Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung erfolgt.23 Beiträge oder Prämien für (freiwillige) 
Einrichtungen, die außerhalb des Pflichtversicherungssystems stehen und diesem damit nicht 
zugerechnet werden können, dürfen das Messergebnis aber nicht beeinflussen – weder 
positiv noch negativ. 

All dies spricht für einen Ausweis des Rentenniveaus in Gestalt des Sicherungsniveaus nach 

Sozialversicherungsbeiträgen (SnSV)24 sowie für eine Umstellung bei der Dynamisierung 
des Durchschnittsentgelts nach Anlage 1 auf die Entwicklung des durchschnittlichen 
beitragspflichtigen Entgelts. 

7. »Drei-Säulen-System« scheitert am sozialpolitischen Anspruch 

Ausgehend von den Daten des letzten Rentenversicherungsberichts der Bundesregierung25  
weist Tabelle 1 die Entwicklung des Rentenniveaus bis zum Jahr 2030 aus. Bis dahin wird 
das Sicherungsniveau vor Steuern nach den mittleren Annahmen des Berichts hinsichtlich 
der Lohn- und Beschäftigungsentwicklung gegenüber dem Jahr 2000 um rund 17 Prozent 
gesunken sein. Um die dadurch bislang entstandene und weiter wachsende Sicherungslücke 
gegenüber dem Status quo ante (Lebensstandardsicherung alleine durch die gesetzliche 
Rentenversicherung) zu schließen, wurde mit dem rentenpolitischen Paradigmenwechsel zu 
Beginn des Jahrhunderts die kapitalmarktabhängige Altersvorsorge mittels staatlicher 
Förderung gestärkt; über »Riester-Rente« bzw. hauptsächlich von den Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern selbst finanzierte betriebliche Altersversorgung (beitragsfreie 
Entgeltumwandlung) soll die im Pflichtsystem politisch aufgerissene Sicherungslücke 
geschlossen werden. »Der Rückgang des Sicherungsniveaus vor Steuern verdeutlicht, dass 

die gesetzliche Rente zukünftig alleine nicht mehr ausreichen wird, um den Lebensstandard 
des Erwerbslebens im Alter aufrecht zu erhalten. Der Gesetzgeber hat mit den 

Reformmaßnahmen der vergangenen Jahre sowie mit einer erheblichen staatlichen 
Förderung der zusätzlichen betrieblichen und privaten Altersvorsorge die entsprechenden 

                                                           
23 Rechtfertigen ließ sich dieses Vorgehen bei der seinerzeitigen Verwendung des Nettorentenniveaus alleine dadurch, dass die 

Ermittlung der Steuerbelastung des Durchschnittsentgelts nach individuellen Besteuerungsmerkmalen ebenfalls nicht 
zielführend gewesen wäre. 

24 Streng genommen müsste die Beitragsbelastung der Aktiven bei der Bestimmung des SnSV auch um die Beiträge zur BA 
bereinigt werden. Da durch einen konjunkturell schwankenden BA-Beitragssatz aber im Unterschied zu den 
Arbeitnehmeraufwendungen für private und betriebliche Altersversorgung langfristig keine strukturellen Verzerrungen 
bewirkt werden, wird hiervon im Folgenden abgesehen. 

25 Vgl. Rentenversicherungsbericht 2014 der Bundesregierung, BTDrs 18/3260 v. 20.11.2014, S. 31. 
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Weichenstellungen für die Modernisierung des Alterssicherungssystems als Ganzem 
vorgenommen. Damit wurde auf die sich wandelnden demografischen, aber auch 

ökonomischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen wirksam reagiert. Das 
Versorgungsniveau vor Steuern unter Berücksichtigung der Leistungen aus einer Riester-

Rente bleibt langfristig nahezu konstant. Das heißt: Die Lebensstandardsicherung im Alter 
ist auch künftig auf dem heutigen Niveau gewährleistet, wenn die Möglichkeiten zur 

geförderten zusätzlichen Altersvorsorge wahrgenommen werden.«26 – Eine 
regierungsamtliche Behauptung bzw. ein »Versprechen«, das der Überprüfung nicht 
standhält. 

Zunächst einmal liegt es auf der Hand, dass eine auf Freiwilligkeit beruhende Altersvorsorge 
aufgrund unterschiedlicher Vorsorgebereitschaft und Vorsorgefähigkeit niemals jenen 
Verbreitungsgrad erreichen wird, der das Pflichtversicherungssystem auszeichnet. Der 
Verbreitungsgrad ist allerdings nur einer der in diesem Zusammenhang interessierenden 
Aspekte. Darüber hinaus geht es vor allem auch um Fragen der Sicherungshöhe – also 
darum, ob die bei der gesetzlichen Rente aufgerissene Niveaulücke wirklich geschlossen 
werden kann –  und des dafür erforderlichen zusätzlichen finanziellen Aufwands; und es geht 
um die Frage der Absicherung der drei biometrischen Risiken Alter, Invalidität und 
Todesfall. Erst nach Beantwortung dieser Vorfeldfragen lässt sich die 
Kompensationskompetenz kapitalmarktabhängiger Altersvorsorge bezogen auf das Ziel der 
Lebensstandardsicherung im Rahmen der neuen Alterssicherungspolitik – dem neuen »Drei-
Säulen-System« aus gesetzlicher, betrieblicher und privater Alterssicherung – abschätzen. 

7.1. Verbreitungsgrad 

Seit 2001 hat die Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter mit aktiven 
Anwartschaften auf betriebliche Altersversorgung (bAV) um 31 Prozent oder knapp 4,2 
Millionen auf rund 17,8 Millionen Personen zugenommen. Aufgrund des gleichzeitigen 
Beschäftigungsanstiegs nahm der Anteil an allen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 
allerdings nur um 22 Prozent oder knapp 11 Prozentpunkte von 48,7 Prozent auf 59,5 
Prozent zu und stagniert seit einigen Jahren auf diesem Niveau.27  

Demgegenüber verlief die Entwicklung bei den neu eingeführten »Riester-Produkten« seit 
2002 aus nachvollziehbaren Gründen anfangs sehr viel dynamischer. Ende 2013 (2014) 
zählte das BMAS knapp 16 (16,3) Millionen Verträge; allerdings fallen die Zuwachsraten 
bei der geförderten privaten Altersvorsorge (pAV) seit einigen Jahren eher verhalten aus. 
Zudem veranschlagt das Arbeitsministerium den Anteil der ruhend gestellten Verträge (keine 
Beitragsleistung im Berichtszeitraum) auf knapp ein Fünftel. Aus den am aktuellen Rand 
noch vorläufigen Rechnungsergebnissen der Zentralen Zulagenstelle für Altersvermögen 

                                                           
26 Bericht der Bundesregierung gemäß § 154 Absatz 4 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch zur Anhebung der 

Regelaltersgrenze auf 67 Jahre, BTDrs 17/3814 v. 17.11.2010, S. 19. – Nahezu gleichlautend die Formulierung im Zweiten 
Bericht der Bundesregierung gemäß § 154 Absatz 4 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch zur Anhebung der 
Regelaltersgrenze auf 67 Jahre, BTDrs 18/3261 (neu) v. 20.11.2014, S. 24. 

27 Vgl. TNS Infratest Sozialforschung: Trägerbefragung zur betrieblichen Altersversorgung 2013 (BAV 2013). 
Forschungsbericht 449/1 des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, S. 10 ff. 
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(ZfA) 28 lässt sich näherungsweise bestimmen, welchen Verbreitungsgrad »Riester-Produkte« 
unter den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten haben. Unter den im Förderjahr 2013 
insgesamt rund 10,5 Millionen Empfängern staatlicher Förderleistungen befanden sich etwa 
88 Prozent gesetzlich Rentenversicherte. Berücksichtigt man hierbei, dass die personelle 
Abgrenzung über den Kreis der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten hinausgeht, so 
kann der Anteil der Beschäftigten mit aktivem »Riester-Vertrag« an allen 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten auf rund ein Drittel veranschlagt werden.  

Eine schlichte Addition mit dem Verbreitungsgrad aktiver Anwartschaften auf betriebliche 
Altersversorgung ist nicht möglich, da es größere personelle Überschneidungen zwischen 
beiden Bereichen gibt (Arbeitnehmer mit Anwartschaften sowohl auf bAV als auch auf 
pAV).  

Unter sozialpolitischem Aspekt verbietet sich eine solche Addition aber vor allem auch 
deshalb, weil der übergroße Teil der bAV-Anwartschaften auf Versorgungsordnungen bzw. 
auf Zusagen aus der Zeit vor dem rentenpolitischen Paradigmenwechsel stammt. Sollen 
valide Aussagen über die Tragfähigkeit des seither propagierten Drei-Säulen-Konstrukts – 
verglichen mit der bis dahin alleine von der gesetzlichen Rentenversicherung geschulterten 
Leistungsfähigkeit der Alterssicherung – getroffen werden, so können Zusagen, die 
ursprünglich als Ergänzung der lebensstandardsichernd ausgerichteten Rente gemacht 
wurden (on-top-Leistung der bAV) und die seither faktisch zu deren Ersatz mutiert sind, 
nicht als durch »die Modernisierung des Alterssicherungssystems« ausgelöster Erfolg in 
Sachen Verbreitungsgrad verbucht werden. 

Und schließlich lässt der stichtagsbezogene Verbreitungsgrad im Raum keine Aussagen zu 
über den Verbreitungsgrad in der Zeit, also über die Kontinuität des Anwartschaftserwerbs 
im Verlauf des Erwerbslebens. 

7.2. Risikoabdeckung 

Bei der Debatte um die strukturelle Kompensationsfähigkeit kapitalmarktabhängiger 
Vorsorge in Bezug auf die Leistungsniveausenkung bei der gesetzlichen Rentenversicherung 
findet die (verengte) Breite der Risikoabdeckung durch betriebliche und/oder private 
Altersversorgung regelmäßig wenig Beachtung. Die Niveausenkung im Regelsystem 
beschränkt sich jedoch nicht auf die Alterssicherung, sondern sie betrifft gleichermaßen das 
Invaliditätsrisiko sowie die Absicherung von Hinterbliebenen; von der Absenkung betroffen 
ist mithin das Sicherungsniveau bei allen drei biometrischen Risiken. 

Die ab dem Jahr 2002 neu ausgerichtete betriebliche Altersversorgung wie auch die staatlich 
geförderte private Altersvorsorge können hier keine (adäquate) Kompensation bieten. In den 
Fällen, in denen Leistungen auch für den Fall der Invalidität oder an Hinterbliebene 
vereinbart sind, geht dies bei gegebenem Beitrag zu Lasten der Leistungshöhe für die 
Alterssicherung. Viel entscheidender aber ist der Hinweis darauf, dass die Gewährung von 
Leistungen im Invaliditäts- und/oder Todesfall nicht in eins gesetzt werden kann mit einer – 

                                                           
28 Vgl. E. Kruse, A. Scherbarth, Förderung der Riester-Rente durch Zulagen und Sonderausgabenabzug: Mehr als 10,8 

Millionen geförderte Personen im Beitragsjahr 2011, in: RVaktuell 3/2015, S. 55 ff. 
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dem gesetzlichen System auch nur annähernd vergleichbaren – Absicherung der genannten 
sozialen Risiken. Die Gewährung einer Leistung bei Risikoeintritt ist nicht unbedingt 
dasselbe wie die Absicherung des sozialen Risikos. Bei der kapitalmarktabhängigen 
Vorsorge wird das bis zum Eintritt des Versicherungsfalls angesparte Kapital verrentet; 
bewertete Zurechnungszeiten, wie sie die gesetzliche Rente bei in jungen Jahren eintretender 
Erwerbsminderung oder bei Tod des Versicherten vor Rentenbeginn zur Ermittlung der 
Hinterbliebenenrente kennt, sind den kapitalmarktabhängigen Systemen fremd. Immerhin 
etwa ein Fünftel der nach SGB VI berechneten Bestandsrenten beinhaltete Ende 2013 eine 
kürzere oder längere Zurechnungszeit.29 Und schließlich finden sich in 
kapitalmarktabhängigen Systemen auch keinerlei Elemente solidarischen Ausgleichs – ganz 
zu schweigen von der strukturellen Inkompetenz zur Verringerung des in der Regel 
erwerbsbiografisch bedingten Armutsrisikos im Alter oder bei Erwerbsminderung. 

7.3. Vorsorgeaufwand 

Der Verbreitungsgrad betrieblicher und privater Vorsorge liefert nicht mehr als erste 
Anhaltspunkte bezüglich ihres möglichen Beitrags zur Alterssicherung; nur erste 
Anhaltspunkte deshalb, weil der Verbreitungsgrad keinerlei Auskunft über die Höhe der 
erworbenen Anwartschaften und damit auch keinerlei Auskunft darüber gibt, ob im Rahmen 
des Drei-Säulen-Systems überhaupt ein lebensstandardsicherndes Gesamtversorgungsniveau 
gewährleistet werden kann. Allerdings lassen sich Näherungsgrößen hinsichtlich des 
getätigten Aufwandes der Beschäftigten im Rahmen der Entgeltumwandlung und des 
»Riesterns« bestimmen. Bleibt schon der Aufwand hinter dem für erforderlich gehaltenen 
Volumen zurück, so lässt dies Rückschlüsse auf den »Ertrag« oder auf die systemische 
Zielerreichung zu. 

Die Bundesregierung schätzte den Beitragsausfall durch Entgeltumwandlung für die 
Sozialversicherung insgesamt jüngst auf ca. drei Milliarden Euro, wovon fast die Hälfte auf 
die gesetzliche Rentenversicherung entfällt.30 Das Volumen der Entgeltumwandlung beläuft 
sich demzufolge auf zwischen sieben bis acht Milliarden Euro jährlich. Da theoretisch allen 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Weg der beitragsfreien Entgeltumwandlung 
offensteht, beträgt das rechnerische Potenzial bezogen auf das Jahr 2013 gut 80 Milliarden 
Euro.31 Gegenwärtig werden demnach nicht einmal zehn Prozent dieses Potenzials 
ausgeschöpft.32 

                                                           
29 Vgl. DRV Bund, Rentenbestand am 31.12.2013, Statistik der Deutschen Rentenversicherung Band 197, Berlin, Juli 2014, 

Tabelle 20.00 G. – Für den Altersrentenbestand weist die Statistik keine Zurechnungszeit aus; hier liefern jedoch dem 
aktuellen Altersrentenbezug vorausgegangene Rentenbezugszeiten, bei denen es sich überwiegend um Bezugszeiten von 
Renten mit Zurechnungszeit handeln dürfte, einen Hinweis auf die Anzahl der Altersrenten, die von einer Zurechnungszeit 
profitieren. 

30 Vgl. Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Fraktion DIE LINKE, Auswirkung der beitrags- und 
steuerfreien Entgeltumwandlung bei der betrieblichen Altersversorgung auf die Sozialversicherungen sowie die Finanzen des 
Bundes, BTDrs 18/4557 v. 07.04.2015, S. 4 f. 

31 Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vervielfältigt mit 2.784 Euro (vier Prozent der 
Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung 2013). Sofern der Arbeitgeber auch einen internen Durchführungsweg 
zur betrieblichen Altersversorgung anbietet, kann der Maximalbetrag von vier Prozent zweimal genutzt werden; das 
errechnete Volumen markiert also eher die Potenzialuntergrenze. 

32 Dessen ungeachtet bekräftigte beispielsweise Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer Anfang Juli gegenüber dem 
Nachrichtenmagazin Focus seine Forderung nach Erhöhung der Obergrenze für die beitragsfreie Entgeltumwandlung 
»wenigstens auf acht Prozent der Beitragsbemessungsgrenze«. Vgl. http://www.focus.de/finanzen/news/wirtschaftsticker/ 
unternehmen-arbeitgeber-fordern-erhoehung-der-riester-zulage_id_4795698.html. – Der Gesamtverband der Deutschen 
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Das Volumen der Eigenbeiträge (ohne Zulagen / Steuerermäßigungen) für »Riester-
Produkte« beträgt auf Basis vorläufiger Rechnungsergebnisse für das Förderjahr 2013 7,25 
Milliarden Euro.33 Das sind rund 27 Prozent des rechnerischen Potenzials an Eigenbeiträgen 
der abhängig Beschäftigten für die geförderte private Altersvorsorge;  dieses beläuft sich – 
ebenfalls bezogen auf das Jahr 2013 – auf knapp 27 Milliarden Euro.34 Das im Vergleich zur 
Entgeltumwandlung – trotz eines nominal gleich hohen förderfähigen Anteils von vier 
Prozent – deutlich geringere Potenzialvolumen gründet vor allem auf drei Ursachen. Zum 
einen bildet das beitragspflichtige Vorjahresentgelt (2012) den Bezugsrahmen, so dass der 
Lohnzuwachs in 2013 außen vor bleibt, und zum anderen umfasst die Vier-Prozent-Vorgabe 
neben den Eigenbeiträgen auch die staatlichen Fördermittel selbst, die hier mit 25 Prozent 
des Potenzials veranschlagt werden. Die quantitativ wesentliche Ursache liegt jedoch in der 
Bemessungsgrundlage, die sich bei der beitragsfreien Entgeltumwandlung – unabhängig von 
der individuellen Entgelthöhe – auf die Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung 
(West) bezieht, während das Maximum von vier Prozent bei der »Riester-Förderung« auf das 
individuelle beitragspflichtige Vorjahresentgelt abstellt. 

7.4. Gesamtversorgungsniveau 

»Das Versorgungsniveau vor Steuern unter Berücksichtigung der Leistungen aus einer 
Riester-Rente bleibt langfristig nahezu konstant. Das heißt: Die Lebensstandardsicherung im 

Alter ist auch künftig auf dem heutigen Niveau gewährleistet, wenn die Möglichkeiten zur 
geförderten zusätzlichen Altersvorsorge wahrgenommen werden.«35  

Dieses Mantra der neuen Alterssicherungspolitik tragen die verschiedenen 
Bundesregierungen seit dem Paradigmenwechsel immer wieder aufs Neue vor, obwohl die in 
den Rentenversicherungsberichten präsentierten Zahlen und die ihnen zugrunde liegenden 
Annahmen regelmäßig das genaue Gegenteil zu Tage fördern.36 Nicht nur, dass das 
Gesamtversorgungsniveau vor Steuern aus gesetzlicher und privater Rente nicht mehr das 
Ausgangsniveau der gesetzlichen Rente zur Jahrhundertwende von rund 53 Prozent erreicht 
(Tabelle 1, Spalte 3); das in den Rentenversicherungsberichten ausgewiesene 
Versorgungsniveau bezieht sich bei der »Riester«-Rente darüber hinaus immer nur auf das 
jeweilige Zugangsjahr. So erreichte beispielsweise der Rentenzugang 2010 auf Basis der 
Modellannahmen ein Gesamtversorgungsniveau vor Steuern in Höhe von 53 Prozent; nach 

                                                                                                                                                                     
Versicherungswirtschaft (GDV) geht noch weiter und plädiert für eine Anhebung der Obergrenze des § 3 Nr. 63 EStG »auf 
10 Prozent der Beitragsbemessungsgrenze statt heute 4 Prozent«. Vgl. GDV, Raus aus der Stagnation – Vorschläge der 
Versicherungswirtschaft zur Zukunft der Altersvorsorge, Berlin, Juni 2015, S. 7. 

33 Vgl. E. Kruse, A. Scherbarth, a.a.O., S. 57. Andererseits schöpften lediglich 56,7 Prozent der Grundzulagen-Empfänger die 
Förderung voll aus. Mehr als zwei Fünftel von ihnen lagen mit ihrem Vorsorgeaufwand damit unter vier Prozent ihres 
beitragspflichtigen Vorjahresentgelts; vgl. ebd. S. 61. 

34 Basis der Berechnung sind vier Prozent der beitragspflichtige Entgeltsumme des Vorjahres (2012: 35,6 Mrd. Euro) bei einer 
angenommenen Förderquote von 25 Prozent.  

35 Bericht der Bundesregierung gemäß § 154 Absatz 4 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch zur Anhebung der 
Regelaltersgrenze auf 67 Jahre, a.a.O., S. 19. 

36 Vgl. J. Steffen, »Drei-Säulen-Modell« der Alterssicherung ist gescheitert. Trotz geförderter Privatvorsorge keine 
Lebensstandardsicherung, Berlin, November 2014 – abrufbar unter: http://www.portal-sozialpolitik.de/info-
grafiken/rentenversicherungsbericht-2014. 
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18 Jahren Rentenlaufzeit werden es im Jahr 2028 aber nur noch 45,6 Prozent sein (vgl. 
Tabelle 2, Spalte 4 und Spalte 7).  

Um das – mit den Jahren ohnehin immer weiter sinkende – Zugangangsniveau auch im 
Bestand, also während der Dauer des weiteren Rentenbezugs, halten zu können, müsste die 
Privatrente sehr viel stärker dynamisiert werden als ihr gesetzlicher Gegenpart – nur so ließe 
sich der Rückgang des Rentenniveaus rechnerisch ausgleichen. 

Bei gegebenem Kapitalstock bzw. gleichem 
Barwert geht eine stärkere Dynamisierung 
während der Leistungsphase aber 
unweigerlich zu Lasten der Auszahlungshöhe 
zu Rentenbeginn. So kommt die jüngst 
vorgelegte Expertise von Schäfer37 zu dem 
Ergebnis, dass erst für Rentenzugänge ab 
dem Jahr 2014 überhaupt der für eine 
Aufrechterhaltung des jeweiligen 
Zugangsniveaus  rechnerisch notwendige 
Kapitalstock aufgebaut sein kann. Die über 
die gesamte Bezugsdauer gemittelte jährliche 
Dynamik der kapitalfundierten Rente müsste 
zudem »bei Zugängen um das Jahr 2020 
herum rund zehn Prozent und bei Zugängen 
um das Jahr 2030 herum gut fünf Prozent«38 
betragen. Die damit rechnerisch erreichbare 
Stabilität des Gesamtversorgungsniveaus 
während des Rentenbezugs würde allerdings 
– wie erwähnt – durch ein deutlich geringeres 
Zugangsniveau erkauft, als es derzeit von der 
Bundesregierung ausgewiesen wird (Tabelle 
2, Spalte 3). Die Ausblendung all dieser im 
Wortsinne existenziellen Zusammenhänge 
macht die regierungsoffizielle Berichterstattung zur Alterssicherungspolitik letztlich zum 
»Fake«. 

Um über die Rentenbezugsdauer hinweg ein Gesamtversorgungsniveau vor Steuern von rd. 
53 Prozent (Lebensstandardsicherung) erreichen zu können, wäre nach Schäfers 
Berechnungen eine Vorsorge-Prämie von mehr als sieben Prozent erforderlich.39 Der 
Aufwand für die Altersvorsorge läge damit im Jahr 2030 bei mehr als 29 Prozent des 
Bruttoentgelts, wovon rund 22 Prozent auf den paritätisch finanzierten Beitrag zur 
gesetzlichen Rentenversicherung entfallen.  

                                                           
37 I. Schäfer, Die Illusion von der Lebensstandardsicherung. Eine Analyse der Leistungsfähigkeit des »Drei-Säulen-Modells«, 

Schriftenreihe der Arbeitnehmerkammer Bremen, Bremen, 2015, S. 21. Abrufbar unter http://www.arbeitnehmerkammer.de/ 
cms/upload/Publikationen/Politikthemen/ArbeitSoziales/ANK_Drei_Saeulen_Modell.pdf . – Die dortigen Berechnungen 
basieren auf den Modellvorgaben der Bundesregierung in ihren Rentenversicherungs- bzw. Alterssicherungsberichten. 

38 Ebd. S. 20 f.  
39 Vgl. ebd. S. 27. 

Tabelle 2:   Gesamtversorgungsniveau vor Steuern 2010 bis 2028 in v.H. 

Jahr Im Rentenzugangsjahr Im Rentenbestandsjahr 2028 

Gesetzliche 
Rente 

»Riester-
Rente« 

(1)
 

Gesamt-
versor-

gungs-
Niveau 

[2]+[3] 

Gesetzliche 
Rente 

»Riester-
Rente« 

(1)
 

Gesamt-
versor-

gungs-
Niveau 

[5]+[6] 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

2010 51,6 1,4 53,0 44,4 1,2 45,6 

2011 50,1 1,6 51,7 44,4 1,4 45,8 

2012 49,4 1,8 51,2 44,4 1,6 46,0 

2013 48,9 2,1 51,0 44,4 1,9 46,3 

2014 48,0 2,3 50,3 44,4 2,1 46,5 

2015 47,1 2,5 49,6 44,4 2,4 46,8 

2016 47,1 2,8 49,9 44,4 2,6 47,0 

2017 47,3 3,0 50,3 44,4 2,9 47,3 

2018 47,1 3,3 50,4 44,4 3,2 47,6 

2019 47,1 3,5 50,6 44,4 3,4 47,8 

2020 47,0 3,8 50,8 44,4 3,7 48,1 

2021 46,6 4,2 50,8 44,4 4,0 48,4 

2022 46,3 4,4 50,7 44,4 4,3 48,7 

2023 46,1 4,7 50,8 44,4 4,6 49,0 

2024 45,7 5,0 50,7 44,4 4,9 49,3 

2025 45,5 5,2 50,7 44,4 5,2 49,6 

2026 45,2 5,5 50,7 44,4 5,5 49,9 

2027 44,8 5,8 50,6 44,4 5,9 50,3 

2028 44,4 6,2 50,6 44,4 6,2 50,6 
(1)

 Annahmen: Seit 2002 kontinuierlicher Eigenbeitrag in der für die volle Grundzulage 

erforderlichen Höhe, Verzinsung des angesparten Kapitals mit vier Prozent p.a. bei einem 

Verwaltungskostenanteil von zehn Prozent sowie ohne Absicherung des Invaliditäts- und 

Todesfallrisikos. Die Leistungen in der Auszahlungsphase werden im gleichen Umfang wie der 
aktuelle Rentenwert dynamisiert. 

Quelle: Rentenversicherungsbericht 2014 der Bundesregierung, BTDrs 18/3260 v. 20.11.2014, S. 
31 sowie eigene Berechnungen. 
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Sollen auch die Risiken Invalidität und Todesfall adäquat abgesichert werden, so ist ein um 
weitere »rund zwei Prozent höherer Beitragssatz notwendig«40 – zusammen wären also rund 
neun Prozent für private Vorsorge und rund 31 Prozent für die Altersvorsorge insgesamt 
erforderlich, um die Niveausenkung bei der gesetzlichen Rente für alle drei biometrischen 
Risiken und über die Rentenbezugsdauer hinweg auszugleichen. All dies vor allem unter den 
folgenden beiden Prämissen: 

� private Vorsorge wurde seit 2002 kontinuierlich 
betrieben und 

� der Rentenzugang erfolgt auch bei der 
kapitalmarktabhängigen Rente erst mit Erreichen der 
Regelaltersgrenze, die künftig bei 67 Jahren liegt.41  

Und schließlich basieren alle Berechnungen der 
Rentenversicherungsberichte unter anderem auf der 
Annahme einer vierprozentigen Verzinsung des 
Kapitalstocks während der Spar- und 
Auszahlungsphase – eine Modellkondition, die 
aufgrund der schon seit Jahren anhaltenden 
Niedrigzinsphase mit vielen Fragezeichen zu versehen 
ist. 

8. Plädoyer für ein rentenpolitisches »Reset«: 
Anhebung des Rentenniveaus auf den Status 
quo ante 

Der niedrige Verbreitungsgrad, die unzulängliche 
Risikoabdeckung, der auf Freiwilligkeit gründende und 
daher diskontinuierliche und/oder zu geringe 
tatsächliche Vorsorgeaufwand und schließlich das 
Kosten-Leistungs-Verhältnis – alle zur 
kapitalmarktabhängigen Altersvorsorge vorliegenden 
Indikatoren sprechen für eine sozialpolitische 
Rückbesinnung auf die lebensstandardsichernde 
gesetzliche Rente.  

Der im Zusammenhang mit dieser Option 
gebetsmühlenartig vorgebrachte (Warn-) Hinweis auf 
den dann notwendigerweise stärker steigenden 
Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung ist rechnerisch so zutreffend wie er 
bezogen auf die Gesamtkosten eines lebensstandardsichernden Altersvorsorgesystems 
dummes Zeug ist.  

                                                           
40 Vgl. ebd. S. 28. 
41 Wie in Kapitel 4 dargelegt  führt alleine schon ein (relativ) steigender Arbeitnehmer-Aufwand im Rahmen des »Riester-

Sparens« zu einem höheren Ausweis des Sicherungsniveaus vor Steuern. Vor diesem Hintergrund fiele der erforderliche 
Aufwand im Rahmen des derzeit praktizierten Messverfahrens am Ende geringer aus als angegeben. 

Tabelle 3: Standardrentenniveau und Beitragssatz 2000 – 2030 

Jahr Geltendes Recht in v.H. Reform-Szenario in v.H. 

 BRN SnSV 
(1)

 Beitrags-
satz 

SnSV 
(1)

 
(Ziel-

vorgabe) 

BRN Beitrags-
satz 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

2000 48,2 56,0 19,3 56,0 48,2 19,3 

2001 48,0 55,7 19,1 56,0 48,2 19,2 

2002 48,3 56,0 19,1 56,0 48,2 19,1 

2003 48,5 56,5 19,5 56,0 48,1 19,3 

2004 48,6 56,2 19,5 56,0 48,4 19,5 

2005 48,3 55,8 19,5 56,0 48,5 19,6 

2006 47,8 55,2 19,5 56,0 48,4 19,7 

2007 47,2 53,9 19,9 56,0 48,9 20,6 

2008 46,6 52,8 19,9 56,0 49,0 21,0 

2009 47,6 53,8 19,9     56,0 49,3 20,6 

2010 47,2 53,3 19,9     56,0 49,3 20,8 

2011 46,0 52,1 19,9     56,0 49,1 21,2 

2012 45,4 51,3 19,6     56,0 49,1 21,2 

2013 45,1 50,7 18,9     56,0 49,3 20,6 

2014 44,3 49,8 18,9     56,0 49,2 21,0 

2015 43,6 48,9 18,7 56,0 49,2 21,1 

2016 43,6 48,9 18,7 56,0 49,2 21,1 

2017 43,9 49,1 18,7 56,0 49,3 21,0 

2018 43,7 48,9 18,7 56,0 49,2 21,1 

2019 43,6 48,9 19,1 56,0 49,1 21,5 

2020 43,4 48,8 19,5 56,0 49,0 22,0 

2021 43,0 48,5 19,7 56,0 48,8 22,4 

2022 42,7 48,2 19,8 56,0 48,8 22,6 

2023 42,4 48,0 20,2 56,0 48,6 23,1 

2024 42,1 47,6 20,3 56,0 48,5 23,4 

2025 41,7 47,3 20,6 56,0 48,4 23,9 

2026 41,4 47,0 20,9 56,0 48,2 24,3 

2027 41,0 46,6 21,1 56,0 48,1 24,7 

2028 40,6 46,3 21,4 56,0 47,9 25,2 

2029 40,3 46,0 21,7 56,0 47,8 25,7 

2030 39,9 45,6 22,0 56,0 47,6 26,3 

(1) Ohne Berücksichtigung des Beitragszuschlagssatzes für Kinderlose zur sozialen 

Pflegeversicherung bei den Abzügen auf die Standardrente und das 
Durchschnittsentgelt. 

Quelle: Deutsche Rentenversicherung Bund, Rentenversicherung in Zeitreihen, 

Berlin, Oktober 2014, Rentenversicherungsbericht 2014 der Bundesregierung, 

BTDrs 18/3260 v. 20.11.2014 sowie eigene Berechnungen bzw. Fortschreibung 
(ab 2029). 
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Übersicht 2: Beitragssatz und Bruttorentenniveau im Reform-Szenario 

BRN = Bruttorentenniveau, 
BRNneu = Bruttorentenniveau (Reform-Szenario), 
NQBE-SVB = Nettoquote des Durchschnittsentgelts nach 

Sozialversicherungsbeiträgen, 
NQBE-SVB-neu = Nettoquote des Durchschnittsentgelts nach 

Sozialversicherungsbeiträgen (Reform-Szenario), 

NQStR45-SVB = Nettoquote der Standardrente nach 
Sozialversicherungsbeiträgen, 

RVBBE = RV-Beitragsquote des Durchschnittsentgelts, 
RVBBE-neu = RV-Beitragsquote des Durchschnittsentgelts (Reform-

Szenario), 
SnSV = Sicherungsniveau nach SV-Beiträgen, 
SnSVZiel = Sicherungsniveau nach SV-Beiträgen (Reform-Szenario), 
SVBBE = Sozialbeitragsquote der Arbeitnehmer, 
SVBBE-neu = Sozialbeitragsquote der Arbeitnehmer (Reform-Szenario), 
SVBStR45 = Sozialbeitragsquote der Standardrente. 

© Portal Sozialpolitik 2015 

Der Beitragssatz im Reform-Szenario ergibt sich aus der Multiplikation des 

Beitragssatzes nach geltendem Recht mit dem Quotienten aus Bruttorentenniveau 
des Reform-Szenarios zum Bruttorentenniveau nach geltendem Recht. Damit wird 
unterstellt, dass der Finanzierungsanteil der Bundesmittel (Anteil der 

Bundeszuschüsse am Finanzaufkommen eines Beitragssatzpunktes) konstant 
bleibt. Eventuelle Rückwirkungen im Zusammenspiel mit der Entwicklung der 
Nachhaltigkeitsrücklage bleiben außer Betracht. 

Das Bruttorentenniveau entspricht dem Verhältnis aus SnSV zum Quotienten aus 
Nettoquote der Standardrente zur Nettoquote des Durchschnittsentgelts – beide 

Quoten jeweils nach Sozialversicherungsbeiträgen: 

(a) 

 

Die Nettoquoten der Standardrente und des Durchschnittsentgelts nach 
Sozialversicherungsbeiträgen ergeben sich durch Subtraktion der 

Sozialbeitragsquote von 1: 

(b) 

(c) 

(d) 

Die dem im Referenz-Szenario höheren Bruttorentenniveau korrespondierenden 
neuen Sozial- bzw. Rentenversicherungs-Beitragsquoten auf das 
Durchschnittsentgelt ergeben sich nach folgenden Gleichungen: 

(e) 

(f) 

Damit ergibt sich als Bruttorentenniveau im Reform-Szenario: 

(g) 

oder 

(h) 

SVBBE

SVB45StR

NQ
NQ

SnSV
BRN

−

−
=

45StRSVB45StR SVB1NQ −=−

BESVBBE SVB1NQ −=−

neuBEneuSVBBE SVB1NQ −−− −=

neuBEBEBEneuBE RVBRVBSVBSVB −− +−=

BRN
BRN

*RVBRVB
neu

BEneuBE =−

neuSVBBE

SVB45StR

Zie
neu

NQ
NQ

lSnSV
BRN

−−

−
=

BRN
SnSV

*RVBSVB1

RVBSVB1
*SnSVBRN

Ziel
BE45StR

BEBE
Zielneu

+−

+−
=

Die hier referenzierte Zielvorgabe eines 
Sicherungsniveaus nach 
Sozialversicherungsbeiträgen in Höhe von 
56 Prozent wäre – bezogen auf das Jahr 
2030 – mit einem Beitragssatz zur 
Rentenversicherung in Höhe von gut 26 
Prozent finanzierbar (Tabelle 3, Spalte 7); 
das sind rund 4,3 Prozentpunkte mehr als 
nach geltendem Recht erwartet werden. Das 
gleiche Sicherungsniveau erfordert auf Basis 
geltenden Rechts im Rahmen der 
kapitalmarktabhängigen Altersvorsorge 
demgegenüber einen zusätzlichen Aufwand 
von insgesamt rund neun Prozent – und zwar 
von Anbeginn an und nicht erst im Jahr 
2030.  

Aber nicht nur die Gesamtkosten fallen im 
hier favorisierten Reform-Szenario deutlich 
geringer aus – auch die dann insgesamt 
paritätische Finanzierung der Beiträge durch 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer würde die 
Beschäftigten merklich weniger belasten als 
dies im »Drei-Säulen-Modell« der Fall ist. 
Tragen Arbeitgeber und Arbeitnehmer im 
Reform-Szenario 2030 jeweils gut 13 
Prozentpunkte42 des erforderlichen 
Beitragssatzes, so entfallen nach geltendem 
Recht auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer je 
elf Prozentpunkte für die gesetzliche 
Rentenversicherung und für die 
Arbeitnehmer kämen noch einmal rund neun 
Prozentpunkte vor Förderung zur 
kapitalmarktabhängigen Altersvorsorge 
hinzu – zusammen also ein 
Arbeitnehmeranteil von rund 20 Prozent.  

Auch im Referenz-Szenario sinkt das 
Bruttorentenniveau von heute 49,2 Prozent 
auf 47,6 Prozent im Jahr 2030 (Tabelle 3, Spalte 6); das Durchschnittsentgelt steigt also 
stärker als die Standardrente. Dies ist implizite Folge des steigenden Beitragssatzes zur 
gesetzlichen Rentenversicherung. 

                                                           
42 Eine »Überforderung« der Arbeitgeber durch einen dann um rund 2,15 Prozentpunkte höheren Anteil an der Finanzierung der 
Renten stellt sich dadurch nicht ein. Vgl. G. Bäcker, Die Lohnnebenkosten sind gegenüber 2004 gesunken. Arbeits- und 
Lohnnebenkosten im produzierenden Gewerbe und Dienstleistungsbereich, in: Soziale Sicherheit 4/2015, S. 163 ff. 
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9. Lebensstandardsicherung und Anpassungsformel 

Die politische Zielvorgabe eines lebensstandardsichernden Rentenniveaus und dessen 
Stabilisierung im Zeitablauf erfordert eine neue Rentenanpassungsformel. Hierbei sind 
unterschiedliche Wege möglich, je nachdem, ob die Zielvorgabe Ausgangs- oder Endpunkt 
des Verfahrens ist.  

»Die Renten folgen den Löhnen« – so lautet einer der zentralen Anpassungsgrundsätze seit 
Einführung der lohnbezogenen dynamischen Rente. Gefragt wäre demnach eine 
Anpassungsformel, die über die Zeit ein zwar kurzfristig schwankendes, im Trend aber 
stabiles Sicherungsniveau nach Sozialversicherungsbeiträgen gewährleistet. Maßgeblich 
wäre für diesen Fall die um Änderungen der Nettoquote des Arbeitsentgelts sowie der 
Nettoquote der Rente korrigierte Lohnentwicklung (ex-post-Verfahren der Lohnbindung); 
die Nettoquoten ergeben sich jeweils durch Abzug der Sozialabgabenquote – AQA-SVB bzw. 
AQR-SVB – von Eins. Der neue aktuelle Rentenwert errechnet sich dann nach der Formel: 

(9.1) 
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Grafik 2: Rentenniveau und Beitragssatz zur Altersvorsorge 

2000 – 2030 in Prozent 

Rentenniveau (SnSV) Beitragssatz 
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Zugang und Bestand

GRV + pAV 1 

Zugang 

»Lebensstandardsicherung« 
(Reform-Szenario)

1
 Ohne Absicherung der Risiken Invalidität und Todesfall im Rahmen der kapitalmarktabhängigen Vorsorge, 

2
 mit Absicherung der Risiken 

Invalidität und Todesfall im Rahmen der kapitalmarktabhängigen Vorsorge. 

Quelle: Rentenversicherungsbericht der Bundesregierung 2014, Schäfer, Die Illusion von der Lebensstandardsicherung, Bremen, 2015 sowie eigene Berechnungen. 
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Damit berücksichtigt die Anpassungsformel Belastungsänderungen der Aktiven wie auch der 
Rentner bei den Sozialversicherungsbeiträgen. Um bei der Anpassung eine Doppelwirkung 
für den Fall sich ändernder Beitragssätze zur Kranken- und Pflegeversicherung 
auszuschließen, geht die Belastungsänderung der Renten in die Formel mit ihrem Kehrwert 
ein. Grundlage des Lohnbezugs der Anpassungsformel sollte – wie nach geltendem Recht 
(vgl. Übersicht 1) – die Entwicklung der beitragspflichtigen Entgelte (bBE) sein. 

Soll demgegenüber das Leistungsziel als Vorgabe für die Anpassungshöhe dienen, so ist ein 
anderes Vorgehen notwendig. Ausgehend von der Gleichung43 

(9.2) 

ergibt sich für diesen Fall die folgende Anpassungsformel: 

(9.3) 

Der Lohnbezug der Rentendynamisierung ändert sich damit grundlegend; Niederschlag 
findet er nicht mehr im Anpassungsverfahren selbst – »Die Renten folgen den Löhnen« – 
sondern ausschließlich im Sicherungsziel in Gestalt des vorzugebenden Prozentsatzes für die 
Höhe des Rentenniveaus. Grundlage für die Fortschreibung des Durchschnittsentgelts nach 
Anlage 1 zum SGB VI (BESGB) sollte dabei künftig ebenfalls die Veränderung des 
beitragspflichtigen Durchschnittsentgelts (bBE) sein. 

So fundamental neu, wie die Anpassungsformel (9.3) auf den ersten Blick anmutet, ist ein 
solches Verfahren allerdings nicht. Bis zum Jahr 1996 kam eine vergleichbar projektive 
Anpassung in den neuen Ländern zur Anwendung (ex-ante-Verfahren der Lohnbindung). 
Damit sollte bis 1991 im Osten ein regionsbezogenes Nettorentenniveau von 70 Prozent und 
ab 1992 ein gleich hohes Nettorentenniveau wie in den alten Ländern gewährleistet 
werden.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43 Der aktuelle Rentenwert (AR) wird jährlich zum 1. Juli angepasst. In der ersten Jahreshälfte gilt der AR des Vorjahres, in der 

zweiten Jahreshälfte der neu zu bestimmende AR. 
44 Vgl. J. Steffen, Die Anpassung der Renten in der Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten. Von der Rentenreform 

1957 bis zum AVmEG, Bremen, Oktober 2002, S, 45 ff. - Abrufbar unter: http://www.portal-
sozialpolitik.de/uploads/sopo/pdf/2002/2002-10-00-Die-Anpassung-der-Renten-1959-bis-2002.pdf. 
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Weitere Veröffentlichungen auf »Portal Sozialpolitik« 
 

 
Die Anpassung der Renten in den Jahren 2003 bis 2013 
Zugleich eine Wirkungsanalyse der »Riester«-Treppe 

Die »Riester«-Treppe hat die Entwicklung der Renten zwischen 2003 und 2013 um 
fünf Prozentpunkte von der Lohnentwicklung abgekoppelt und ist damit bislang der 
Hauptverursacher der Rentenniveausenkung. Ginge es - wie bei ihrer Einführung 
unter Rot-Grün behauptet - tatsächlichen darum, die getätigten Aufwendungen der 
Arbeitnehmer für die private Altersvorsorge im Anpassungsverfahren mindernd zu 
berücksichtigen, dürften die Wirkungen statt mit rund fünf Prozentpunkten nur mit 
maximal einem Prozentpunkt zu Buche schlagen. In der Anpassungsformel bildet die 
»Riester«-Treppe ein willkürlich gesetztes Element, das seine Begründung alleine in 
politisch vorgegebenen Verteilungszielen (Rentenniveausenkung) findet. 

Johannes Steffen, Die Anpassung der Renten in den Jahren 2003 bis 2013. 
Zugleich eine Wirkungsanalyse der »Riester«-Treppe,  Berlin, April 2013  

 

 

 

 

... mehr als vier Jahrzehnte 
Sozialpolitische Chronik 

Wissen Sie eigentlich noch, wann die Rentenabschläge eingeführt wurden oder wie 
oft die Zumutbarkeitsregeln der Arbeitslosenversicherung verschärft worden sind? 
Die Sozialpolitische Chronik bietet einen Überblick über die Änderungen in der  
Arbeitslosen-, Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung sowie bei der Sozialhilfe 
(Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung) und der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Die letzte Ausgabe 
ist auf den Stand von Juli 2015 aktualisiert. Kurze Erläuterungen dienen der 
Verständlichkeit der Änderungen auch für sozialpolitisch interessierte Laien und 
dem Fachpublikum erleichtert die Chronik eine schnelle Recherche. 

Johannes Steffen, Sozialpolitische Chronik, Berlin, Juli 2015  
 
 
 
 
 

 

Notstandsarbeit - Fürsorgearbeit - Pflichtarbeit - Freiwilliger 
Arbeitsdienst.  
Die öffentlich geförderte bzw. erzwungene Beschäftigung in der 
Weimarer Republik 1918/19 bis 1932/33 

Leistungsabbau und materieller Druck auf vermeintlich arbeitsunwillige Arbeitslose 
und letztlich die Untergrabung des Gefüges tariflicher Arbeitsbedingungen sind nicht 
neu. Dies veranschaulicht die Chronologie des Sozialabbaus und der Bedingungen 
öffentlich geförderter bzw. erzwungener Beschäftigung in der Weimarer Republik. 

Johannes Steffen, Notstandsarbeit - Fürsorgearbeit - Pflichtarbeit - 
Freiwilliger Arbeitsdienst. Die öffentlich geförderte bzw. erzwungene 
Beschäftigung in der Weimarer Republik 1918/19 bis 1932/33, Bremen, 
Juni 1994 
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Mehr Gerechtigkeit in den Sozialversicherungen 

Georg Wiest, Sozialverband VdK Baden-Württemberg 

stellv. Landesverbandsvorsitzender 

Inputreferat am 08.10.2016 beim Forum DL21 in Mannheim 

 

 Die Renten sind am 01.07.2016 so stark gestiegen wie seit 23 Jahren nicht 

mehr. In Westdeutschland stieg die Rente um 4,25 Prozent, in den neuen 

Bundesländern um 5,95 Prozent. Die Rentnerinnen und Rentner profitieren 

von der guten Lage auf dem Arbeitsmarkt, dem Wachstum der Wirtschaft 

und steigenden Löhnen. Das ist eine gute Nachricht, gerade in Zeiten 

niedriger Zinsen. 

 

 Grundlage der Rentenerhöhung ist die Lohnentwicklung. Die für die 

Rentenanpassung relevante Lohnsteigerung beträgt 3,78 Prozent in 

Westdeutschland und 5,48 Prozent in den neuen Bundesländern. 

 

 

 Darüber hinaus wird die beitragspflichtige Entgeltentwicklung der 

Versicherten berücksichtigt, die für die Einnahmesituation der GRV 

entscheidend ist.  

 

 Neben der Lohnentwicklung wird durch den Nachhaltigkeitsfaktor die 

Entwicklung des zahlenmäßigen Verhältnisses von Rentenbeziehern zu 

Beitragszahlern bei der Rentenanpassung berücksichtigt. In diesem Jahr 

wirkt sich der Nachhaltigkeitsfaktor mit rechnerisch + 0,18 Prozentpunkten 

steigernd auf die Rentenanpassung aus.  Außerdem wird durch den sog. 

Faktor Altersvorsorgeaufwendungen die Veränderung der Aufwendungen 

der Arbeitnehmer beim Aufbau ihrer Altersversorgung auf die 

Rentenanpassung übertragen. Da der Beitragssatz in der allgemeinen RV des 

Jahres 2015 (18,7 Prozent) gegenüber dem Jahr 2014 (18,9 Prozent) um 0,2 

Prozentpunkte gesunken ist und die sog, Riester- Treppe bereits 2013 

letztmals zur Anwendung kam, wirkt der Faktor 

Altersvorsorgeaufwendungen in diesem Jahr rechnerisch mit 0,26 

Prozentpunkten anpassungssteigernd. 
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 Die Rente ist sicher, sagte einst Norbert Blüm. Die Rente wird sicher niedrig 

sein, sagt die Statistik. Vor 15 Jahren bekam der deutsche 

Durchschnittrentner, 45 Versicherungsjahre bei durchschnittlichem 

Einkommen, etwa 52 Prozent des damaligen Nettodurchnittseinkommens. 

2016 wird er nach Schätzungen der DRV nur noch ca. 48 Prozent erhalten. 

Wie allgemein bekannt ist, soll das Rentenniveau bis 2030 auf 43 Prozent 

absinken, ohne dass Regierungen gegensteuern müssen. 

 

 Angesichts wachsender Sorgen um eine sichere Rente rückt die Politik die 

Zukunft der Alterssicherung ins Zentrum. Ein Jahr vor der Bundestagswahl 

2017 stellt Sigmar Gabriel den früheren rot-grünen Kurs infrage, das 

Rentenniveau schrittweise abzusenken. Andrea Nahles kündigt für nächsten 

Monat ein Gesamtkonzept an. Horst Seehofer will höhere Renten für breite 

Schichten.  

Der Sozialverband VdK hat seit Jahren vor der Gefahr wachsender 

Altersarmut gewarnt und sich dafür eingesetzt, dass die gesetzlichen Renten 

wieder armutsfest werden. 

Der Sozialverband VdK hat erreicht, dass mit dem Rentenpaket 2014 

erstmals seit 20 Jahren Verbesserungen – bei der Mütterrente, bei EM-

Renten, mit der Rente ab 63 und beim Reha-Budget – geschaffen 

wurden. 

Diese Verbesserungen wirken aber nur begrenzt und können Altersarmut 

nicht verhindern. Durch die Absenkung des Rentenniveaus verschärft 

sich das Problem der Altersarmut. Daher muss der Gesetzgeber weitere 

Aufgaben anpacken. Die Realisierung der VdK-Forderungen nutzt allen, 

auch den künftigen Generationen von Rentnerinnen und Rentnern. Ein 

Ausspielen von Jung gegen Alt ist somit ausgeschlossen. 

 

 Deshalb fordert der Sozialverband VdK: 

 

 Das Rentenniveau muss bei 50 Prozent, mindestens aber auf heutigem 

Niveau stabilisiert werden. Die Renten müssen parallel zu Löhnen und 

Gehältern angehoben werden. Dafür müssen die Dämpfungsfaktoren in der 

Rentenanpassungsformel abgeschafft werden. 
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 Vermeidung von Altersarmut durch Elemente des sozialen Ausgleichs 

(Finanzierung aus Steuermitteln) 

 Rente nach Mindesteinkommen auch für Beitragszeiten nach 1992 

Nach Auffassung des VdK geht die Lebensleistungsrente, wie sie die 

Regierung vorschlägt, mit mindestens 40 Beitragsjahren und zusätzlicher 

privater Vorsorge an der Lebenswirklichkeit vieler Frauen, 

Langzeitarbeitsloser und erwerbsgeminderter Menschen vorbei. 

Mit der Rente nach Mindesteinkommen, die es bis 1992 gegeben hat, 

würden Zeiten des Niedrigeinkommens hochgerechnet. Als Voraussetzung 

gilt, dass 35 Jahre an rentenrechtlichen Zeiten vorliegen, dazu zählen Zeiten 

der Arbeitslosigkeit und der Kindererziehung. 

 Bessere Bewertung von Zeiten der Arbeitslosigkeit  

 Bessere Bewertung von Zeiten der Kindererziehung und gleiche Bewertung 

bei Pflege von Familienangehörigen. Notwendig ist insbesondere die volle 

rentenrechtliche Anerkennung von drei Jahren Kindererziehungszeit auch 

für vor 1992 geborene Kinder. Diese Gerechtigkeitslücke muss geschlossen 

werden. Auch die älteren Mütter sollen auch drei statt bisher zwei 

Rentenpunkte pro Kind bekommen. Die Finanzierung dieser Leistungen 

muss aus Steuermitteln erfolgen, da es sich um eine gesamtgesellschaftliche 

Aufgabe handelt. 

 Einführung eines Freibetrages für Grundsicherungsbezieher 

Die Verbesserungen bei der Mütterrente, aber auch die jährlichen 

Rentenanpassungen kommen bei den Ärmsten nicht an, weil jede Erhöhung 

mit der Grundsicherung verrechnet wird. Deshalb fordert der VdK einen 

Freibetrag von 100 Euro für Grundsicherungsbezieher. 

 

 

 Wegen der Heraufsetzung der Regelaltersrente auf 67 müssen für 

diejenigen Menschen Regelungen geschaffen werden, die aus 

gesundheitlichen oder behinderungsbedingten Gründen nicht bis 67 

arbeiten können. Diese Menschen sind zu krank, um ihren Beruf weiter 

auszuüben, jedoch nicht krank genug für die EM-Rente. Hier müssen 
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flexible, passgenaue und öffentlich geförderte Beschäftigungsformen 

ermöglicht und Ausgleichsleistungen für Lohnausfälle geschaffen werden. 

 

 Die Anerkennungskriterien für die EM-Rente sind zu restriktiv. Die 

zunehmende Diskrepanz „Zu krank für den Arbeitsmarkt, zu gesund für die 

Rente“ führt dazu, dass immer mehr Betroffene keinerlei Rente erhalten 

und auf staatliche Unterstützung angewiesen sind. 

 

 Die EM-Renten müssen angehoben werden, damit Krankheit nicht zur 

Armutsfalle wird. Die Abschläge bis zu 10,8 Prozent müssen abgeschafft 

werden, auch für Bestandsrentner. Die Heraufsetzung der Zurechnungszeit 

auf das 62. Lebensjahr geht in die richtige Richtung, muss aber im Interesse 

von Armutsfestigkeit nachgebessert werden. Wir fordern eine Verlängerung 

der Zurechnungszeit bis zum 65. Lebensjahr. Im Jahre 2014 betrug die 

durchschnittliche EM-Rente für einen Neurentner netto vor Steuern nur 

noch 628 Euro. Sie lag also unterhalb des durchschnittlichen 

Grundsicherungsbedarfs in Höhe von 725 Euro. Zwar hat der Gesetzgeber 

mit dem Rentenpaket 2014 die Zurechnungszeit bei EM-Rentner erhöht und 

damit den Neurentnern zu einem monatlichen Rentenplus von ca. 40 Euro 

verholfen. Den vielen Bestandsrentnern ist damit aber nicht geholfen. 

Weitere Leistungsverbesserungen sind daher dringend geboten. 

 

 Die Deckelung der Ausgaben für medizinische und berufliche Reha-

Maßnahmen muss völlig wegfallen. Viele der derzeitigen Frühverrentungen 

ließen sich durch Prävention und Rehabilitation vermeiden. Zwar hat der 

Gesetzgeber 2014 einen demografischen Faktor beim Reha-Budget 

eingeführt. Aber nur der völlige Wegfall wird dem Prinzip „Reha vor Rente“ 

gerecht. 

 

 Alternativ zur Lebensleistungsrente ist die Einführung von 

Anrechnungsfreibeträgen in der Grundsicherung sinnvoll. So kann 

sichergestellt werden, dass z.B. Menschen, die langfristig in die GRV 
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einbezahlt oder privat vorgesorgt haben, bessergestellt werden als 

Menschen, die überhaupt nicht vorgesorgt haben. 

 

 Die GRV muss langfristig zu einer Erwerbstätigenversicherung ausgebaut 

werden. Das erfordert, alle Selbständigen und Beamte in die 

Versicherungspflicht einzubeziehen. So wird die Einnahmesituation der GRV 

verbessert und die Pensionslasten werden verringert. Auch die hohe Gefahr 

der Altersarmut bei Selbständigen könnte so vorgebeugt werden. 

 

 Die Rahmenbedingungen der betrieblichen und privaten Altersvorsorge 

müssen verbessert werden, um mehr Bürgerinnen und Bürger zu erreichen. 

Sie sind eine sinnvolle und notwendige Ergänzung der gesetzlichen Rente 

zur Sicherung des Lebensstandards und keine Kompensation für die 

Senkung des Rentenniveaus. Die betriebliche Altersvorsorge muss 

obligatorisch mit paritätischer Arbeitgeberbeteiligung ausgestaltet werden. 

Die private Altersvorsorge muss auf ihre Wirksamkeit überprüft und 

verbessert werden.  

 

Der VdK hält das Vorsorgekonto der DRV BW für eine sinnvolle Ergänzung 

der gesetzlichen Rente.  

 

  Der Sozialverband VdK bekennt sich seit der Wiedervereinigung zur 

Herstellung einheitlicher Lebensverhältnisse in Ost und West und damit zum 

Ziel einer Angleichung des aktuellen Rentenwerts Ost an das Westniveau. 

Nur eine solche Angleichung kommt auch den Bestandsrentnern in den 

neuen Bundesländern zugute, weil sie dann für ihre Entgeltpunkte die 

gleiche Rentenleistung wie Rentner im Westen erhalten. Die Finanzierung 

dieser Erhöhung muss aus Steuermitteln erfolgen, da es sich hier um eine 

gesamtgesellschaftliche Aufgabe als Folge der Deutschen Einheit handelt. 
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Mastertextformat bearbeiten

Rentenpolitik

zwischen Altersarmut und
Lebensstandardsicherung

01.07.2016 Brainstorming zur Zukunft der Rente

Andreas Schwarz
Mitglied der Geschäftsführung, DRV Baden-Württemberg

Prolog: Was ist Rentenpolitik?

Rentenpolitik ist zu 50 % Psychologie

Leni Breymaier,
ver.di-Landesvorsitzende Baden-Württemberg
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Und basieren auf folgender Formel (§ 68 SGB VI):
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Aus der sich 2016 folgende Rentenanpassung ergibt:

7

Und sich folgender Ausblick auf Beitragssatz und
Rentenniveau ergibt

8



Rentenniveau = Leistungsfähigkeitsindikator des Systems

9

10

Je stärker das Rentenniveau fällt, umso mehr Beiträge sind
erforderlich um eine grundsicherungsfeste Rente zu erwerben
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Sinkende Rentenzahlbeträge weisen auf veränderte
Erwerbsbiografien hin

Das zugleich sinkende Rentenniveau wird hingegen erst beim Vergleich
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Perspektivisch wird die Zahl einkommensarmer Rentner/innen
stark zunehmen

Das Alterseinkommen der Bevölkerung in den neuen
Bundesländern basiert fast ausschließlich auf der gRV



In den alten Bundesländern spielen auch andere und
Zusatzversorgungssysteme eine wichtige Rolle

Erfolgt eine Kompensation in der 2. + 3. Säule?

16



Die Riester-Rente vermag nicht zu kompensieren

17

Obwohl der durchschnittliche Zahlbetrag der Altersrenten nahe
beim Grundsicherungsbedarf liegt ...



beziehen relativ wenige Menschen über der Regelaltersgrenze
Grundsicherungsleistungen

Über 25 % der Bezieher von Grundsicherung im Alter hat
überhaupt keine Rentenansprüche



Grundsicherung ist das Resultat fehlender oder lückenhafter
Versicherungsbiografien



DL21-Sem inarzu Rente und
Bürgerversicherung

Rentenreformen – Wie eine
Erwerbstätigenversicherung gut funktioniert:

Das Beispiel Österreich

RudolfZw iener
IM K -HBS

Sam stag,2.Juli2016,
Kurt-Schum acher-HausBerlin

Zw eigrundlegende
Zusam m enhänge

• Die Rentenzahlung einesbestim m ten Jahreskann im m ernur
ausdem erw irtschafteten Volkseinkom m en desjew eiligen
Jahresaufgebrachtw erden.

• Eine alternde Gesellschaftw ie die Deutschlandsm uss
zw angsläufig in ZukunftbeiAufrechterhaltung der
Sicherungsansprüche fürdie Älteren einen größeren Teilihres
Volkseinkom m ensfürdie zahlenm äßig steigende
Rentnergeneration zurVerfügung stellen.

• Allerdings:Um letztereszu erreichen,m üssen bei
Teilkapitalbildung bereitsheute die Erw erbstätigen zusätzlich
zurFinanzierung dergegenw ärtigen Rentnergeneration im
Um lageverfahren auch noch durch Konsum verzichtund
zusätzliche Ersparnisbildung einen individuellen
Finanzkapitalstockfüreine Riesterrente aufbauen.



Beitragsfixierung statt
Lebensstandardsicherung

• M itden Rentenform en 2001 und 2004 w urde die
Lebensstandardsicherung aufgegeben und durch
eine Beitragssatzfixierung ersetzt.

• DerBeitragssatzzurRentenversicherung w urde
von 20,3 % im Jahr1998 auf19,1 % in 2001 und
2002 gesenktund sollbiszum Jahr2030 aufnur
m axim al22 % steigen.

• Gleichzeitig w urden die Arbeitgeberentlastetund
ausderparitätischen Finanzierung entlassen.

Beitragssätze mit und ohne Riester

* maximaler Förderungsbetrag.

Quelle: IMK 2009 | © Hans-Böckler-
Stiftung 2009
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Gesam tversorgungsniveau

• 1.Säule:In Zukunftw erden vollzeitbeschäftigte
Durchschnittsverdienernach 35 Jahren
Berufstätigkeitgerade m aldasNiveau der
Grundsicherung fürÄltere erreichen.

• 2.Säule:Nuretw a die Hälfte derBeschäftigten
hatAnsprüche auseinerbetrieblichen AV.Zudem
reduziertdie Sozialversicherungsfreiheitder
Entgeltum w andlung die Rentenansprüche aller.

• 3.Säule:Nichtalle riestern.Vorallem aber:
Riesterhältnicht,w asversprochen w urde.

Es geht auch anders: Rentenniveau und
Wettbewerbsfähigkeit in Österreich

• In Deutschland w urden die Rentenkürzungen u.a.
m itderNotw endigkeitzum Erhaltder
internationalen W ettbew erbsfähigkeitbegründet.

• Ö sterreich dagegen zeigt,dassm an auch beirund
doppeltso hohen Renten w ettbew erbsfähig sein
kann.

• Ö sterreich verzichtetfaktisch w eitgehend auf
eine betriebliche AV,hatkeine Riester-Rente,
stocktallerdingsNiedrigrenten steuerfinanziert
m assiv aufund hatBeam te und Selbständige
integriert.



Ersatzquoten

M änner

(Frauen unterscheiden sich nicht) 0.5 1 1.5 0.5 1 1.5

Bruttoersatzquote 37.5 37.5 37.5 78.1 78.1 77.6
(in % des individuellen Bruttoverdienstes)

N ettoersatzquote 53.4 50.0 49.0 92.1 91.6 88.9
(in % des individuellen Bruttoverdienstes)

M änner

(Frauen) 0.5 1 1.5 0.5 1 1.5

Bruttoersatzquote 69.9 59.0 54.4 64.8 52.7 47.5
(in % des individuellen Bruttoverdienstes) (69.7) (58.8) (54.2) (64.4) (52.3) (47.1)

N ettoersatzquote 80.7 70.9 66.4 74.5 63.0 58.2
(in % des individuellen Nettoverdienstes) (80.4) (70.7) (66.2) (74.1) (62.6) (53.6)
a:Vielfachesvom gesam tw irtschaftlichen Durchschnittsverdienst
Quelle:O ECD 2015,a.a.O .,Tabellen 6.1 und 6.7

IndividuellerVerdiensta IndividuellerVerdiensta

Deutschland Österreich

IndividuellerVerdiensta IndividuellerVerdiensta

EU-28 OECD-34



Mindestrente: Rund 1000 Euro pro
Monat

• Voraussetzung:15 Beitragsjahre

• Aufstockung auf1000€ istbedarfsgeprüft:
EigenesEinkom m en und dasdesPartners

• Aufstockung w ird ausSteuerm itteln bezahlt

Erwerbstätigenversicherung in
Österreich

• In Ö sterreich w urden fürdie Beam ten und
Selbständigen die gleichen Regeln w irksam w ie
fürdie gesetzlich Versicherten.

• Beam ten bekam en zu einem Stichtag ihre bis
dahin angesam m elten Pensionsansprüche
gutgeschrieben,anschließend galtRentenrecht.

• Insbesondere fürBeam te im höheren Dienststellt
daseine Verschlechterung dar,w eiljetztdie
Beitragsbem essungsgrenze greift.



Rentenniveau und Beitragssatz der GRV
(1990–2060) in Deutschland – Effekte einer
Einbeziehung neuer Selbstständiger und
Beamter

30

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025

Quellen Ist-Daten:Deutsche Rentenversicherung;Projektionen:SIM .11.
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Projektionen

Einbeziehung
von Selbständigen und
Beam ten

Kann sich Deutschland ein
Rentenniveau wie Österreich leisten?

• Ja
• Diessetztallerdingseine Reihe von Reform m aßnahm en w ie in

Ö sterreich voraus:
- Höhere Beitragssätze plusFinanzierung von

versicherungsfrem den Leistungen durch Steuern
- Ausbau zu einerErw erbstätigenversicherung
- Stärkung derEinnahm en derRV durch m ehr

versicherungspflichtige Beschäftigung (keine
Subventionierung von M inijobsund Integration der
Flüchtlinge in den Arbeitsm arkt).

- Förderung von flexiblen Rentenübergängen statt
Frührentenförderung

- Stopp derRiester-Förderung und derSV-Freiheitder
Entgeltum w andlung

- Bessere EU-Renten und Aufstockung von Niedrig-Renten



7. Auswahl rentenpolitischer Anträge SPD-Konvent und Landesparteitage

7.1. Beschluss des SPD-Landesparteitags Baden-Württemberg am 22.10.2016 in Heilbronn

Rente muss zum Leben reichen

Forderung:

Unser rentenpolitisches Ziel ist es, ein gutes Leben im Alter zu garantieren und den
Lebensstandard weitgehend zu sichern. Deshalb wollen wir eine Stabilisierung des
gesetzlichen Rentenniveaus und langfristig eine deutliche Erhöhung des Rentenniveaus
erreichen.

Vor diesem Hintergrund fordern wir:

1. Das Risiko von Altersarmut schon im Ansatz bekämpfen
Mit einer sozial orientierten Arbeits- und Beschäftigungspolitik – angefangen von der
Begrenzung der Leiharbeit über die armutsfeste Weiterentwicklung des gesetzlichen
Mindestlohnes bis hin zur Durchsetzung einer produktivitätsorientierten Lohnpolitik – wollen
wir die Ursachen dieser Entwicklung konsequent bekämpfen, damit künftig wieder
kontinuierliche und auf guter Arbeit basierende Erwerbsbiographien entstehen können. Für
die zurückliegenden zwei Jahrzehnte sind jedoch bereits Rentenanwartschaften entstanden,
die auf unterbrochenen Versicherungsverläufen und zunehmender Niedriglohnarbeit
beruhen und damit das Risiko der Altersarmut in sich tragen.

2. Gerechte Ordnung auf dem Arbeitsmarkt
Die Wiederherstellung einer gerechten Ordnung auf dem Arbeitsmarkt ist eine entscheidende
Voraussetzung, um im Erwerbsleben die Grundlage für eine auskömmliche Altersversorgung
zu legen. Wir fordern, gesetzliche Rahmenbedingungen für eine gerechte Lohnstruktur zu
schaffen und die Ausbreitung des Niedriglohnsektors zu stoppen. Der gesetzliche Mindestlohn
ist dazu ein erster, wichtiger Schritt, wird aber alleine nicht ausreichen. Notwendig sind auch
die Stärkung des Tarifvertragssystems und der Tarifbindung sowie die vereinfachte
Möglichkeit der Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarifverträgen. Die seit Jahren
erkennbare Tendenz einer sinkenden Lohnquote muss umgekehrt werden. Davon profitieren
die einzelnen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber durch höhere Beitragseinnahmen
auch die sozialen Sicherungssysteme insgesamt. Wir wollen zudem das
Normalarbeitsverhältnis, unbefristet und sozial abgesichert, wieder stärken. Prekäre
Beschäftigungsverhältnisse müssen zurückgedrängt werden. Leiharbeit muss wieder stärker
reguliert werden. Der Grundsatz „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ muss endlich ohne
Ausnahmen durchgesetzt werden. Jede zweite Neueinstellung erfolgt mittlerweile befristet.
Die Möglichkeit der sachgrundlosen Befristung eines Arbeitsvertrags muss abgeschafft
werden.

3. Die gesetzliche Rente ist und bleibt der Grundpfeiler der Alterssicherung
Berechnungen zeigen, dass die Rendite der gesetzlichen Rentenversicherung positiv ist und
auch für kommende Generationen positiv bleibt. Die gesetzliche Rente ist und bleibt der
Grundpfeiler der Alterssicherung in Deutschland. Wir wollen das System der gesetzlichen
Alterssicherung deshalb so reformieren, dass die Ziele der Lebensstandardsicherung und der



strukturellen Armutsfestigkeit wieder innerhalb des gesetzlichen Rentensystems erreicht
werden können. Nur die Rückkehr zum Ziel einer lebensstandardsichernden Altersrente kann
der jahrzehntelangen Arbeits- und Beitragsleistung der Versicherten gerecht werden.

4. Stabilisierung der gesetzlichen Rente und langfristige Anhebung des Rentenniveaus
Die Definition des Rentenniveaus muss dem Ziel entsprechen, nach 45 Beitragsjahren mit
durchschnittlichem Verdienst einen lebensstandardsichernden Rentenanspruch zu erwerben.
Das Rentenniveau der gesetzlichen Rentenversicherung darf nicht weiter sinken. Wir wollen
es als ersten Schritt stabilisieren und langfristig das Rentenniveau wieder deutlich anheben.
Wir orientieren uns am Leitbild einer sozialen Rentenversicherung, in der das Prinzip der
Beitrags- und Leistungsgerechtigkeit (Äquivalenz-Prinzip) und ein angemessener
Solidarausgleich ineinandergreifen. Die Lebensstandardsicherung muss wieder zentrales Ziel
der gesetzlichen Rentenversicherung werden. Deshalb muss die Entwicklung der Renten auch
in der Zukunft wieder stärker der Lohnentwicklung folgen und der Altersvorsorgeanteil (AVA)
aus der Rentenanpassungsformel ersatzlos gestrichen werden.

5. Reform der Renten wegen Erwerbsminderung vollenden
Mit der um zwei Jahre verlängerten Zurechnungszeit bis zum 62. Lebensjahr und der sog.
„Günstigerprüfung“ für die letzten vier Jahre vor Eintritt der Erwerbsminderung hat die SPD
bereits wichtige Verbesserungen beim Schutz vor Erwerbsminderung durchsetzen können.
Diese Leistungsverbesserung war unabwendbar, weil die gesetzliche Rentenversicherung
nicht nur das Altersrisiko absichern soll, sondern auch bei voller Erwerbsminderung eine
Lohnersatzfunktion wahrzunehmen hat. Doch mit der Einführung von sog.
„versicherungsmathematischen Abschlägen“ von bis zu 10,8 Prozent bei einem Bezug der
Erwerbsminderungsrente vor Vollendung des 63. Lebensjahres wurde die Lohnersatzfunktion
dieser Rente massiv beeinträchtigt. Trotz verlängerter Zurechnungszeit liegt der
durchschnittliche Zahlbetrag einer vollen Erwerbsminderungsrente immer noch spürbar unter
dem der Altersrenten. Die im Jahr 2000 eingeführten Abschläge bei einer eintretenden
Erwerbsminderung sind systematisch jedoch nicht zu rechtfertigen, da die
Erwerbsgeminderten über keine individuelle Wahlmöglichkeit hinsichtlich ihrer
gesundheitlichen Einschränkungen und der daran anknüpfenden Rente verfügen. Weil sich
jedoch viele Erwerbsgeminderte eine Erwerbsminderungsrente auf dem heutigen Niveau
buchstäblich nicht leisten können, wird oftmals – trotz eindeutiger Diagnosen - auf Kosten der
eigenen Gesundheit weitergearbeitet. Um diese problematischen Entwicklungen
einzudämmen, sind Renten wegen voller Erwerbsminderung künftig in jedem Falle wieder
ohne Abschläge zu gewähren. Die Berechnungsgrundlage für die Erwerbsminderungsrente
soll das aktuelle Renteneintrittsalter des Versicherten sein.

6. Gleitende Übergänge in die Rente statt Rente mit 70
Kaum dass die abschlagsfreie Altersrente nach 45 Beitragsjahren von der SPD durchgesetzt
wurde, eröffnen Unionspolitiker nun die Debatte über die Rente mit 70. Die Diskussion wird
dabei mit Argumenten geführt, die auf den ersten Blick neu und eingängig erscheinen: es
müssten endlich Anreize gesetzt werden, damit Arbeitnehmer freiwillig über die reguläre
Altersgrenze hinaus arbeiteten. Doch den finanziellen Anreiz, mit dem späteren Renteneintritt
höhere Rentenanwartschaften zu erwerben, gibt es schon seit vielen Jahrzehnten. Der
Zuschlag pro Jahr eines späteren Rentenbeginns (6 Prozent Rentensteigerung) ist sogar
deutlich höher als der Abschlag bei vorgezogenem Rentenbeginn (3,6 Prozent pro Jahr eines
früheren Rentenbezugs). Der Rentenzuschlag von 6 Prozent pro Jahr des späteren



Renteneintritts wird zudem mit dem Verzicht auf die bereits zustehenden Altersbezüge teuer
erkauft. Je später die Rente beginnt, desto höher die Besteuerung der Rente. Jedes Konzept
über eine Rentenflexibilisierung muss darauf Antworten finden, damit sich die Flexibilisierung
nicht zum Bumerang für die älteren Arbeitnehmer entwickelt. Eine Flexibilisierung des
Rentenzugangsalters muss deshalb einer anderen Logik folgen: a. Die Festlegung einer
gesetzlichen Regelaltersgrenze bleibt als Anker von zentraler Bedeutung. Denn die gesetzliche
Altersgrenze bestimmt, ab welchem Zeitpunkt die Abschläge oder eben Zuschläge berechnet
werden. b. Angesichts des sich verschiebenden Altersaufbaus der Bevölkerung sowie
verlängerte Rentenlaufzeiten ist es grundsätzlich richtig, die Weichen so zu stellen, dass den
Menschen eine längere Erwerbsphase ermöglicht wird. Weitreichende Veränderungen der
Lebensarbeitszeit können jedoch nicht vorgenommen werden, ohne die Wirkungen auf
Gesundheit und Arbeitsfähigkeit sowie auf die realen Beschäftigungschancen der Menschen
im Alter zu berücksichtigen. Entscheidend für die Beurteilung, ob ein Renteneintritt nach dem
65. Lebensjahr sozial verantwortbar ist, sind die realen Arbeitsmarkt- und Einstellungschancen
im Alter zwischen 65 und 67. Deswegen setzen wir auf flexible Übergänge vom Arbeitsleben
in den Ruhestand, auf erweiterte Möglichkeiten des Bezuges von Teilrenten ab dem 60.
Lebensjahr mit attraktiven Hinzuverdienstmöglichkeiten, die Stärkung von Prävention und
Rehabilitation sowie auf durchgreifende Konzepte zur Humanisierung der Arbeitswelt, die es
älteren Menschen erlaubt, freiwillig länger im Betrieb zu verbleiben und die letztlich eine
höhere Beschäftigungsquote älterer Arbeitnehmer ermöglicht. Denn viele Studien belegen:
Alter bedeutet nicht weniger Leistungsfähigkeit im Beruf. Vielmehr verschieben sich lediglich
die Parameter, mit denen Leistungsfähigkeit gemessen werden kann.

7. Gerechte und nachhaltige Finanzierung
In einer alternden Gesellschaft lassen sich die steigenden Kosten der Alterssicherung
grundsätzlich nicht wegreformieren – unabhängig vom gewählten Finanzierungssystem.
Politisch entschieden werden kann nur, wie die Traglast zwischen den verschiedenen
gesellschaftlichen Gruppen und den Generationen verteilt sein wird. Weil viele Millionen von
Arbeitnehmern finanziell nicht in der Lage sein werden, mehrere Jahrzehnte lang eine
zusätzliche Privatvorsorge durchzustehen, wird der erarbeitete Lebensstandard im Alter nicht
mehr gesichert werden können. Wenn nun aber die Lebensstandardsicherung wieder in
stärkerem Maße im Rahmen des gesetzlichen Rentensystems organisiert wird, muss der
erforderliche Finanzbedarf grundsätzlich mit Beitragsmitteln gedeckt werden. Die Rückkehr
zum rentenpolitischen Ziel der Lebensstandardsicherung mit Abschaffung des
Nachhaltigkeitsfaktors samt der vorgeschlagenen Maßnahmen zur Bekämpfung von
Altersarmut und zum abschlagsfreien Rentenbezug mit 65 würde bis zum Jahr 2030 zu einem
deutlichen Anstieg des Rentenbeitrages führen. Nachdem infolge der Alterung auch die
Beitragssätze zur gesetzlichen Pflege- und Krankenversicherung tendenziell ansteigen
werden, stellt sich die Frage, ob sich Finanzierungsalternativen zur bloßen Anhebung der
Beitragssätze anbieten.

8. Mütterrente solidarisch und gerecht über Steuermittel finanzieren
Die sog. „Mütterrente“ stellt den mit Abstand kostenträchtigsten Teil des aktuellen
Rentenpakets der Bundesregierung dar. Die Anrechnung eines weiteren Entgeltpunktes in der
Rente für Kindsgeburten vor 1992 ist grundsätzlich völlig berechtigt. Denn die
Erziehungsleistungen älterer Mütter und Väter sind rentenrechtlich genauso zu honorieren
wie die Erziehungsleistungen jüngerer Eltern, zumal letztere schon auf eine halbwegs
entwickelte Infrastruktur an Kinderbetreuungseinrichtungen zurückgreifen können. Doch für



die Geburten vor 1992 sind keine Beiträge an die Rentenversicherung geflossen. Sie sind damit
eine klassische „versicherungsfremde“ Leistung. Bei verfehlter Finanzierung dieser Leistungen
über die Rentenkassen werden diese letztlich allein durch die Beitragszahler und die Rentner
selbst finanziert. Denn jede Erhöhung des Beitragssatzes hat eine dämpfende Wirkung auf die
künftigen jährlichen Rentensteigerungen. Es kann mithin nur einen seriösen Finanzierungsweg
geben: aus dem allgemeinen Steueraufkommen durch einen entsprechend höheren
Bundeszuschuss an die Rentenversicherung. Die Finanzierung stünde dann auf einer weitaus
stabileren Basis. Und sie wäre obendrein gerechter: weil Spitzeneinkommen wegen der
Steuerprogression einen größeren Anteil zur Finanzierung der Mütterrenten beitragen
würden als mittlere Einkommen. Niedrige Einkommen blieben wegen des Grundfreibetrages
ohnehin weitgehend verschont. Wir treten deshalb für eine systemgerechte Finanzierung der
Mütterrente durch eine entsprechende Aufstockung des steuerfinanzierten
Bundeszuschusses ein. Es entspricht der rentenpolitischen Beschlusslage der SPD und auch
ihrer Regierungspraxis, alle versicherungsfremden Leistungen über das allgemeine
Steueraufkommen zu finanzieren. Es darf keine dauerhafte Finanzierung dieser Leistung über
die Rentenbeiträge geben.

9. Statt Beitragssatzsenkungen: Aufbau einer Demographie-Reserve
Berechnungen zeigen, dass die Sicherung der Renten durch den Aufbau einer
DemografieReserve auch weiterhin möglich ist. Entscheidend ist, dass unverzüglich mit der
Bildung der Reserve begonnen wird. Dabei sind lediglich moderate Anhebungen des
Beitragssatzes erforderlich, um die Belastungen in kleinen Schritten über die Jahre zu
verteilen, Planungssicherheit zu schaffen und Finanzierungslücken auf diese Weise zu
schließen. Erforderlich ist eine jährliche Anhebung des Rentenbeitrags von 0,3
Prozentpunkten bis zum Jahr 2019. Dies bedeutet für Durchschnittsverdiener und Arbeitgeber
eine jährliche Belastung von vier Euro pro Monat. Ab 2020 kann die jährliche Demografie-
Anpassung auf 0,2 Prozentpunkte abgeschmolzen werden. Die aktuellen Berechnungen der
Deutschen Rentenversicherung Bund zeigen, dass das Rentenniveau dadurch auf lange Sicht
weitgehend stabilisiert werden kann. Dennoch bleiben im Jahr 2030 noch hohe Rücklagen.

10. Ausweitung der Steuerfinanzierung im Rahmen des paritätischen Modells
Um eine gerechtere Verteilung der Traglasten des demographischen Wandels zu erreichen,
muss die Finanzierung der sozialen Sicherung auf eine erheblich breitere Basis als bisher
gestellt werden. Ergänzend zum Aufbau einer Demographie-Reserve kann der
demographiebedingte Kostenanstieg (Finanzierungsspitzen) vorübergehend auch über eine
Erhöhung der direkten Steuern finanziert werden. Es würden damit alle Steuerzahler als
breitestmögliche Basis überhaupt in die Finanzierungsverantwortung einbezogen. Eine
Ausweitung der Steuerfinanzierung kann technisch recht einfach durch eine Anhebung des
Bundeszuschusses zur gesetzlichen Rentenversicherung erfolgen. Auch folgen die Steuern
einem progressiven Tarifverlauf, der höhere Einkommen nicht nur proportional, sondern auch
prozentual einer höheren Belastung unterwirft. Gemessen an der bestehenden
Steuerlastverteilung würde eine direkte Steuerfinanzierung daher dazu führen, dass die
Lasten gerechter verteilt würden. Langfristig ist eine breite Finanzierungsbasis jedoch durch
den sukzessiven Übergang in eine Erwerbstätigenversicherung sicherzustellen.

11. Eine Versicherung für alle Erwerbstätigen
Die gesetzliche Rentenversicherung in Deutschland ist seit Ende des 19. Jahrhunderts als
Pflichtversicherung der Arbeiter bzw. der Angestellten organisiert. Daneben existieren



verschiedene Sonderversorgungssysteme der Alterssicherung, wie die Alterssicherung der
Landwirte, die Beamtenpensionen oder die zahlreichen berufsständischen
Versorgungseinrichtungen. Vor allem aber die rasanten Veränderungen in der Arbeitswelt und
die Erosion der klassischen jahrzehntelangen Erwerbsbiographie ohne Wechsel und Brüche,
stellen die Altersversorgung vor neue Herausforderungen. Um die Traglast der Belastungen
des demographischen Wandels möglichst gerecht zu verteilen und eine
lebensstandardsichernde Altersversorgung unabhängig von der gewählten Form der
Erwerbstätigkeit zu gewährleisten, ist die Rentenversicherung in der langfristigen Perspektive
zu einer Erwerbstätigenversicherung weiterzuentwickeln. In der Erwerbstätigenversicherung
werden alle obligatorischen Alterssicherungssysteme zusammengeführt und alle
Erwerbstätigen (Arbeitnehmer, Beamte wie Selbständige) in einer gemeinsamen Versicherung
zu gleichen Konditionen abgesichert. Dabei ist darauf zu achten, dass die Wiederherstellung
der paritätischen Finanzierung von Arbeitgebern und Versicherten gleichermaßen getragen
wird. Auf die historisch gewachsenen Ansprüche in den Sonderversorgungssystemen besteht
ein eigentumsähnlicher Bestandsschutz. Deshalb kann die Weiterentwicklung zu einer
Erwerbstätigenversicherung nur schrittweise im Rahmen einer Stichtagsregelung vollzogen
werden. Dabei werden jene Selbständige, Beamte, Abgeordnete oder freiberuflich Tätigen in
die Versicherungspflicht einbezogen, die zum Stichtag noch nicht in einem obligatorischen
Alterssicherungssystem versichert sind. Im Rahmen der Übergänge der
Sonderversorgungssysteme in die Erwerbstätigenversicherung sind die jeweils nach altem
Recht noch erworbenen Anwartschaften zu gewährleisten. Der Übergang wird daher ein bis
zwei Generationen in Anspruch nehmen. Doch perspektivisch wird damit die Alterssicherung
unabhängig von der gewählten Erwerbsform und dem bezogenen Einkommen auf eine
möglichst breite Beitragszahlerbasis gestellt. Die Erweiterung der gesetzlichen
Rentenversicherung zu einer Erwerbstätigenversicherung soll nicht primär einer
Beitragssatzsenkung dienen, sondern sie ist die perspektivische Antwort auf eine veränderte
Arbeitswelt und sorgt zudem für ein hohes Maß an sozialer Gerechtigkeit, weil die
unterschiedlichen Konditionen und Versorgungsniveaus der einzelnen
Alterssicherungssysteme auf Basis einer lebensstandardsichernden Versorgung angeglichen
werden können. In einem ersten Schritt auf dem Weg zur Erwerbstätigenversicherung wollen
wir die Selbständigen, die nicht in einem berufsständischen Versorgungswerk Pflichtmitglied
sind, in die gesetzliche Rentenversicherung einbeziehen. Die zusätzlichen Beitragseinnahmen,
denen zunächst keine zusätzlichen Ausgaben gegenüberstehen, wollen wir mit zum Aufbau
einer echten Demografiereserve verwenden, um das Gesamtsystem der gesetzlichen
Rentenversicherung auch nach 2030 zu stabilisieren.

12. Betriebliche Altersvorsorge stärken
Wir wollen die betriebliche Altersvorsorge als Ergänzung zur gesetzlichen Rente stärken und
ihre Verbreitung deutlich erhöhen. Dies gilt insbesondere für bisher nur unzureichend
abgedeckte Branchen, kleine und mittlere Betriebe und Geringverdiener. Insbesondere auch
Frauen müssen in Zukunft stärker von betrieblicher Altersvorsorge profitieren. Dabei setzen
wir auf arbeitgeberfinanzierte Modelle, die von den Tarifpartnern organisiert und über
Tarifverträge abgesichert werden. Damit können die Vorteile grosser Kollektive bei der
betrieblichen Altersvorsorge genutzt werden und die Vertriebs- und Verwaltungskosten
minimiert werden. Mit einer weitgehend flächendeckenden Verbreitung der betrieblichen
Altersvorsorge kann dann auch die weitere Förderung der Riester-Rente entfallen. Für
bestehende Verträge soll jedoch der Vertrauensschutz gelten.



7.2. Beschluss Landesparteitag NRWSPD, 24.09.2016

Für ein solidarisches und gerechtes Generationenprojekt.
Der Weg zu einer Erwerbstätigenversicherung

In unserer sog. Sozialen Marktwirtschaft verschärft sich die Kluft zwischen Armut und
Reichtum immer mehr. Das Leitmotiv der Sozialen Marktwirtschaft „Wohlstand für Alle“ wird
mehr und mehr ersetzt durch „Reichtum für Wenige“. Die Ungleichheit der Einkommen und
Vermögen in Deutschland ist größer als in vielen anderen Industriestaaten. Dies muss sich
ändern.

Es muss sich ändern, für die Frauen – die nach der Familienphase rasch eine Rückkehr in eine
sozial abgesicherte Beschäftigung brauchen, bei denen die Einkommenskluft zwischen Frauen
und Männern überwunden werden muss.

Es muss sich ändern, für die Jungen – denen noch viel zu oft der Einstieg in das Erwerbsleben
schwergemacht wird, Sie werden prekär beschäftigt und schlecht entlohnt, besonders wenn
sie einen Migrationshintergrund haben.

Es muss sich ändern, für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer – die noch zu oft in
Beschäftigungsformen wie Teilzeit, Leiharbeit und Werkverträge gedrängt werden. Dies führt
zu großen Zukunftssorgen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, zur berechtigten Angst
vor sozialem Abstieg und Armut im Alter.

Es muss sich grundlegend ändern, für die Älteren – deren Alterseinkommen aus der
gesetzlichen Rentenversicherung von der Lohnentwicklung abgekoppelt wird und immer
häufiger nicht mehr den erwarteten Lebensstandard sichert.

Dies sind nur einige Punkte die deutlich zeigen wir brauchen Mut und Willen zu umfassenden
Reformen.

In der jetzigen Koalitionsregierung haben wir gegen erhebliche Wiederstände der CDU/CSU
Gerechtigkeitslücken auf dem Arbeitsmarkt schließen können. Dies weil klar ist, wer
drohender Altersarmut vorbeugen will muss für Reformen auf dem Arbeitsmarkt kämpfen.

Die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns ist dabei ein wichtiger Schritt, ein kleiner Schritt
zu mehr Beteiligung am wachsenden Wohlstand unserer Gesellschaft. Wir haben damit die
Abwärtsspirale bei den Löhnen durchbrochen. Es verbessert die Einkommen von 3,7 Millionen
Beschäftigten. Der Mindestlohn muss aber kontinuierlich und deutlich erhöht werden.

Für rund eine Million Menschen in Leiharbeit und viele Beschäftigte mit Werkverträgen
konnte die Situation verbessert werden. Die Blockade von CDU und CSU ist durchbrochen. Die
SPD stoppt auch hier Lohndumping und setzt klare Regeln bei Leiharbeit und Werkverträgen.
Gleichzeitig wird die Tarifbindung gestärkt. Ein Erfolg für einen sozialeren Arbeitsmarkt Der
Kampf ist aber noch nicht zu Ende.

Wir kämpfen mit aller Entschiedenheit für Lohngerechtigkeit zwischen Frauen und Männern.
Nach wie vor vorhandene Unterschiede widersprechen dem Gleichheitsgrundsatz und sind



zudem ökonomisch unsinnig. Das von der Ministerin Schwesig vorgelegte Gesetz für mehr
Lohngerechtigkeit zwischen Frauen und Männern darf die Union nicht länger blockieren.

Der Kampf um einen besseren, einen sozialeren Arbeitsmarkt muss dringend ergänzt werden
um eine umfassende Reform der Alterssicherung. Wir wissen eine nachhaltige,
lebensstandardsichernde und armutsfeste Rentenversicherung ist ein wesentlicher Beitrag
zur gesellschaftlichen und politischen Stabilität.

Der Gesetzgeber hat mit den Rentenreformen des letzten Jahrzehnts die Ziele der
Lebensstandardsicherung und der strukturellen Armutsfestigkeit für die gesetzliche
Rentenversicherung ausdrücklich zu Gunsten der Beitragssatzstabilität aufgegeben. Die
entstehende Lücke soll durch die kapitalgedeckte private Zusatzvorsorge geschlossen werden.
Das ist nicht gelungen.

Wir stellen fest:
Das ideologisierte »Drei-Säulen-Konstrukt« aus relativ sinkender gesetzlicher Rente,
vermehrter privater Vorsorge sowie betrieblicher Altersversorgung erfüllt den erwarteten
sozialpolitischen Anspruch nicht.

Die Teilprivatisierung der Vorsorge trägt eher zur Verschärfung der Einkommensungleichheit
im Alter bei und sie erhöht das Risiko von Altersarmut. Nur Lebensstandardsicherung und
Solidarprinzip als strukturprägende Leitbilder der sozialen gesetzlichen Pflichtversicherung
können eine personell umfassende finanzielle Absicherung der sozialen Risiken Alter,
Invalidität und Todesfall gewährleisten.

Es ist unerlässlich, das Alterssicherungssystem wieder so umzustellen, dass die beiden
Hauptziele – nämlich Lebensstandardsicherung und strukturelle Armutsfestigkeit - innerhalb
der umlagefinanzierten gesetzlichen Rentenversicherung erreicht werden können. Dies ist
beim Blick über die Landesgrenzen ohne nachteilige Auswirkungen für die deutsche
Volkswirtschaft möglich. (s. Österreich)

Wir fordern:
Die gesetzliche Rentenversicherung muss wieder an den Zielen – „Lebensstandardsicherung
und Armutsfestigkeit“ ausgerichtet werden.

Die geforderte Reform der gesetzlichen Rentenversicherung mit der genannten Zielsetzung
braucht ein nachhaltiges Renten-Niveau von mindestens 50 %.

Die Festlegung auf diese Zielgröße für das Rentenniveau macht eine Reform der
Rentenformel, genauer der Rentenanpassungsformel, unerlässlich. Es gilt, die jetzt in der
Formel vorhandene Abkopplung von den Löhnen durch Dämpfungsfaktoren, zu streichen. Der
Grundsatz – die Renten folgen den Löhnen – muss wieder in vollem Umfang gelten.

Wir fordern:
Reform der Rentenanpassungsformel
Die Festlegung auf das konstant zu haltende Rentenniveau nach Sozialversicherungsbeitrag
braucht eine deutliche Vereinfachung und Transparenz der Rentenanpassungsformel. Künftig
sollen lediglich die Entwicklung der Bruttolöhne sowie der Beitragssätze zur Renten-, Kranken-



, Pflege- und Arbeitslosenversicherung in die Berechnung der Rentensteigerungen eingehen.
Die Dämpfungsfaktoren, wie der „Nachhaltigkeitsfaktor“ und der „Riester-Faktor“ haben in
einer transparenten Rentenanpassungsformel, die zugleich ein nachvollziehbares Prinzip der
Generationengerechtigkeit zum Ausdruck bringen soll, nichts zu suchen und müssen
gestrichen werden.

Wir fordern:
Mindestlohn kontinuierlich und deutlich anheben
Der SPD ist es gegen große Widerstände gelungen ist, einen bundeseinheitlichen
flächendeckenden Mindestlohn durchzusetzen. Er wird für in der Zukunft liegende Zeiten, bei
einer Standarderwerbsbiographie, auch dafür Sorge tragen Rentenansprüche zu erhöhen. Es
gilt allerdings den Satz von 8,50 €, ab 2017 – 8,84 €, deutlich zu erhöhen.

Rente nach Mindest-Entgelt-Punkten als Dauerlösung
Selbst wenn das Rentenniveau auf mindestens 50 % angehoben wird, gibt es in unserem
Rentensystem, in dem die Renten den zuvor erzielten Löhnen entsprechen, Fälle, in denen
trotz langjähriger Vollzeitarbeit keine armutsfeste Rente erworben wird. Dies wird wegen der
stark gewachsenen Lohnungleichheit in Zukunft sogar häufiger vorkommen. Deshalb wird
vorgeschlagen, die seit 1972 bestehende und bereits einmal verlängerte Rente nach
Mindestentgeltpunkten nicht nur zu verlängern, sondern diese zu entfristen und zu einer
Dauerlösung zu machen. Dadurch wird dieses Instrument zu einer Verbesserung der
Rentenansprüche für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für in der Vergangenheit
liegende Phasen des Niedriglohnbezugs und/oder Langzeitarbeitslosigkeit, prekärer
Arbeitsverhältnisse mit negativen Auswirkungen auf die Rente. Sie ist damit ein wirksames
Instrument für die Vergangenheit und Zukunft.

Mindestlohn und die Rente nach Mindestentgeltpunkten
Mindestlohn und eine Rente nach Mindestentgeltpunkten sind ein vernünftiger
Instrumenten-Mix. Sie verbessern Erwerbsbiographien in zurückliegenden Erwerbsphasen
und in der Zukunft. Dadurch wird ein nachhaltiger Beitrag geleistet, das
Pflichtversicherungssystem strukturell armutsfest zu machen.

Das Armutsrisiko bei Erwerbsminderungsrenten senken
Hier besteht trotz der beschlossenen Verbesserungen nach wie vor besonderer
Handlungsbedarf. Die Erwerbsminderungsrenten liegen im Durchschnitt bei 650,00 €

Wir fordern:
Die Abschläge bei den Erwerbsminderungsrenten sind abzuschaffen.

Zukunft der privaten kapitalgedeckten Altersvorsorge

Das jetzige Drei-Säulen-Modell sieht vor, dass die Lücken der umlagefinanzierten gesetzlichen
Rentenversicherung durch die Riesterrente und Betriebsrente geschlossen werden sollen.
Dann müssen die private und betriebliche Altersvorsorge den gleichen Leistungsumfang wie
die gesetzliche Rentenversicherung erfüllen: Absicherung des Erwerbsminderungsrisikos und
des Hinterbliebenenrisikos, flächendeckende Verbreitung (auch für die unteren
Einkommensgruppen), Maßnahmen zur Schließung von Lücken (z. B. bei Arbeitslosigkeit),



Transparenz des Altersvorsorgemarktes und des Verbraucherschutzes, finanzielle Beteiligung
der Arbeitgeber.

Keine dieser Bedingungen ist gegenwärtig auch nur annähernd erfüllt. Deshalb muss die
Lebensstandardsicherung wieder Aufgabe der gesetzlichen Rentenversicherung sein und die
private kapitalgedeckte Altersvorsorge hat lediglich ergänzende Aufgaben.

Riesterrente
Die Riesterrente hat die hochfliegenden Erwartungen nicht erfüllt.
Die Förderung dieser Form der privaten Vorsorge durch den Staat („Riester-Förderung“) ist
nicht nur überflüssig, sondern verursacht in der gegenwärtigen Konstruktion (Kombination
aus Freiwilligkeit und progressiver Förderung mit wachsendem Einkommen) Mitnahmeeffekte
und eine Umverteilung von unten nach oben.

Wir fordern:
Die rechtliche Verbindlichkeit der bestehenden Riester-Verträge bleibt vollumfänglich
bestehen. Eine weitere Förderung neuer Verträge mit staatlichen Mitteln erfolgt nicht.

Betriebliche Altersversorgung

In unseren Parteitagsbeschlüssen heißt es zur betrieblichen Altersversorgung: „Eine Stärkung
und größere Verbreitung der betrieblichen Altersversorgung ist eine wünschenswerte
Ergänzung der gesetzlichen Rentenversicherung unter Wahrung des Besitzstandes
bestehender Verträge“.

Die Regierung will der Stagnation in der betrieblichen Altersversorgung entgegenwirken und
politische Impulse für ihre Verbreitung zu setzen. Studien zeigen: Vor allem in kleinen und
mittelständischen Unternehmen besteht noch erheblicher Nachholbedarf. In verschiedenen
Branchen und insbesondere dort, wo Unternehmen nicht tariflich gebunden sind, ist die
Verbreitung äußerst gering.

Ein Vorschlag (Sozialpartnermodell) des Bundesarbeitsministeriums unter Leitung von Andrea
Nahles liegt vor. Er enthält für die Arbeitgeber die Einführung der reinen Beitragszusage und
will die Arbeitgeber von den Haftungsrisiken der betrieblichen Altersversorgung befreien.

Eine besondere Rolle als Anreizsystem soll die Entgeltumwandlung sein. Jeder Arbeitnehmer
hat einen individuellen Rechtsanspruch gegen seinen Arbeitgeber, einen Teilseines
Arbeitsentgeltes für die Altersvorsorge zu verwenden. Auf den umgewandelten Anteil werden
keine Einkommensteuer und keine Sozilabgaben erhoben.
Dadurch ergeben sich erhebliche Nachteile. Erstens reduziert sich durch die Verminderung
des sozialversicherungspflichtigen Entgelts für die/den Einzelne/n der Anspruch auf
Arbeitslosengeld und Rente aus der GRV.

Zweitens werden durch die Sozialabgabenfreiheit die Einnahmen der Sozialversicherung
reduziert.

Drittens wirkt die Reduzierung des Bruttoarbeitsentgelts über die Rentenformel auf die
jährliche Rentenanpassung zurück und mindert die Anpassung des Rentenwertes.



Die Entgeltumwandlung führt also dazu, dass die Rentenansprüche auch derjenigen reduziert
werden, die eine Entgeltumwandlung nicht nutzen. Betroffen sind davon auch die
Rentnerinnen/Rentner.

Der politische Wille der Koalitionsregierung ist der Ausbau und ein umfassender
Verbreitungsgrad der betrieblichen Altersversorgung. Die dafür vorgesehen Maßnahmen
dürfen das Hauptziel – Stärkung der gesetzlichen umlagefinanzierten Rentenversicherung –
nicht beeinträchtigen.

Wir fordern:
Eine Entgeltumwandlung in der bestehenden oder in der von einigen geforderten höheren
Form lehnen wir ab. In jedem Fall muss die Steuer- und Beitragsfreiheit auf die
umgewandelten Einkommen entfallen. Bis zum Inkrafttreten einer derartigen
Gesetzesänderung sind die durch die Entgeltumwandlung geringeren Beitragseinnahmen in
der gesetzlichen Rentenversicherung durch Steuermittel auszugleichen.
Ein finanzieller Zuschuss der Arbeitgeber zur betrieblichen Altersversorgung muss
verpflichtend werden.

Zusammenhang bei Beratung und Beschlussfassung über Reformen der Alterssicherung
beachten

In der gegenwärtigen politischen Debatte deutet sich der vorrangige Ausbau der betrieblichen
Altersversorgung an. Sicherlich ist dabei eine flächendeckende Verbreitung ein wichtiges
Kriterium. Es gilt aber vermehrt auf weitere wichtige Fragen befriedigende Antworten zu
finden. Kommt es zu einer kollektiven Organisation der betrieblichen Altersversorgung? Wer
ist Träger der Angebote betrieblicher Altersversorgung? Kommt es zu einem verstärkten
öffentlichen oder gemeinnützigen Angebot von betrieblicher Altersversorgung. Oder wie
bisher durch kommerzielle Anbieter von Rentenversicherungen.

Welche Trägerkonstruktion ist am ehesten geeignet mit der Macht, der ökonomischen
Bedeutung und Verantwortung der Rentenfonds umzugehen?

Ist der sozialpolitische Rahmen der gesetzlichen Rentenversicherung die Vorgabe in dem
kapitalgedeckten Sicherungssystem?

Dies sind nur einige Punkte die deutlich machen es gibt erhebliche Wechselwirkungen bei der
Ergänzung der Gesetzlichen Rentenversicherung durch die Betriebliche Altersversorgung.

Wir fordern:
Eine reformierte, solidarische und umlagenfinanzierte gesetzliche Rente ist Kern für die
Lebensstandardsicherung. Daher müssen die anstehenden Reformschritte, z.B. bei der
betrieblichen Altersversorgung, im Gesamtzusammenhang und nicht einzeln beraten und
beschlossen werden.



Das Renteneintrittsalter flexibel gestalten

Wir fordern:
Mehr Flexibilität beim Übergang vom Erwerbsleben in die Rente. Wir wenden uns gegen eine
auf ein bestimmtes Lebensalter festgelegte allgemeine Renteneintrittsgrenze.
Ein für alle Arbeitnehmer gleichermaßen festgelegtes Renteneintrittsalter hat gezeigt, alle
Modelle mit starren Altersgrenzen sind gescheitert. Sie sind gescheitert, weil sich einerseits
die, das Renteneintrittsalter bestimmenden Voraussetzungen ständig verändern
(demografischer Wandel, ansteigende Lebenszeiten, rasante Veränderungen der allgemeinen
und beruflichen Qualifikationsanforderungen, anhaltender Trend zu individualistischen
Lebens- und Arbeitsformen etc.). Sie sind gescheitert, weil andererseits die persönlichen
Voraussetzungen für Leistungsmöglichkeit und Motivation im Arbeitsleben für jeden
Arbeitnehmer völlig unterschiedlich sind (physische, psychische und geistige
Leistungsfähigkeit, Gesundheit, Qualifikationserwerb und Qualifikationsbereitschaft,
individuelle und familiäre Lebensverhältnisse und Lebensplanungen etc.).

Die gesetzliche Rentenversicherung mutig und konsequent zur Erwerbstätigenversicherung
entwickeln

Aus Gründen der Gleichbehandlung ist die Versicherungspflicht aller erwerbstätigen Personen
nicht in verschiedenen berufsständisch organisierten Systemen oder der privaten
Alterssicherung, sondern in der gesetzlichen Rentenversicherung durchzuführen. Nur so ist
ein umfassender Schutz gegen die sozialen Risiken des Alters, der Erwerbsminderung und
nach dem Tod des Versicherten für alle zu erreichen.

Wir fordern:
Eine Erwerbstätigenversicherung für alle, in der die Versorgungswerke integriert und
Abgeordnete, Freiberufler, Selbständige und perspektivisch auch Beamte solidarisch
einzahlen.

Als ersten Schritt auf dem Weg zu einer Erwerbstätigenversicherung fordern wir – die
Einführung einer Versicherungspflicht für alle Selbstständigen und besonders der
Soloselbständigen. Dies ist vor allem geboten, um dem wachsenden Schutzbedürfnis der
überwiegenden Zahl dieses Personenkreises gerecht zu werden und einer steigenden Gefahr
von Altersarmut entgegenzuwirken.

Finanzierung

Viel zu lange ist der Eindruck erweckt worden, Kosten der Demographie, mit einem steigenden
Anteil älterer Menschen in unserer Gesellschaft und dadurch steigenden Rentenausgaben,
ließen sich leichter tragen, wenn die Kosten der Alterssicherung auf mehrere „Säulen“ verteilt
werden.

Dies ist falsch und den Bürgern gegenüber unredlich. Die Rentenzahlungen eines bestimmten
Jahres können immer nur aus dem erwirtschafteten Volkseinkommen des jeweiligen Jahres
aufgebracht werden.



Wir wollen ein nachhaltiges Rentenniveau von mindestens 50 %. Dies führt dazu, dass die
festgesetzte Beitragsobergrenze von 22 % nicht auf Dauer gewährleistet werden kann.

Derzeit führt die gute Wirtschaftslage zu mehr Einnahmen in der Rentenkasse. Dies wurde
dazu genutzt, den Beitragssatz zu senken und gesamtgesellschaftliche Aufgaben aus der
Rentenkasse statt aus Steuermitteln zu finanzieren.

Notwendige von uns vorgeschlagene Reformen, in Verbindung mit den demographischen
Lasten in den nächsten Jahren, erfordern jedoch keine kurzsichtigen Beitragssenkungen
sondern den unmittelbaren Aufbau einer Rücklage (Demographie-Reserve). Die Rücklage darf
sich nicht länger an den Ausgaben von eineinhalb Monaten orientieren sondern an den
zukünftigen Ausgaben der nächsten Jahre und Jahrzehnte

Wir fordern:
In Anlehnung an das vom DGB entwickelte Modell wird ein Demographie-Fonds aufgebaut.
Die Beitragsätze werden kontinuierlich und maßvoll erhöht und in den Fonds eingestellt. Die
Mehreinnahmen werden zur Finanzierung der vorgesehenen Reform der gesetzlichen
Rentenversicherung eingesetzt.

Die Vorschrift einer Obergrenze für Rücklagen der Rentenversicherung in Höhe von 1,5
Monatsausgaben muss dementsprechend entfallen.
Bei dem gewollten früheren Erreichen der z. Zt. festgelegten Beitragsobergrenze von 22% ist
zu prüfen, ob die dann vorhandene Rücklage ausreicht um die vorgesehenen Reformen
nachhaltig zu finanzieren, oder ob die Regelung einer maßvollen Erhöhung der Beiträge bis zu
einem für die Arbeitnehmer tragfähigen Beitragssatz fortgesetzt werden muss. Dies unter der
Berücksichtigung einer ausgeweiteten Steuerfinanzierung.“

Verantwortung des Bundes für versicherungsfremde Leistungen

Wir fordern:
Der Grundsatz – Versicherungsfremde Leistungen werden aus Steuermitteln finanziert – hat
volle Gültigkeit.

Die Aufwendungen - z.B. für die „Mütterrente“ - müssen daher in vollem Umfang aus
Steuermitteln finanziert werden.

Mit der Realisierung unserer Vorschläge schaffen wir ein zukunftsfestes
Alterssicherungssystem das soziale Sicherheit für Jung und Alt, für Frauen und Männer, für
alle bietet. Es schafft Sicherheit für die Lebensplanung der Jüngeren. Es verringert die Angst
von Frauen und Männern nach dem Erwerbsleben zu große finanzielle Einbußen erdulden zu
müssen. Die Älteren können sicher sein am wachsenden Wohlstand der Gesellschaft beteiligt
zu sein und in Würde und in ausreichendem Maß am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu
können. Es ist damit ein wesentlicher Beitrag zur gesellschaftlichen und politischen Stabilität
unsres Landes.
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Á
·½̧

°
»·
¬
·
½̧
¼·
»
Î
»²
¬»
¿«

¼»
³
Û®
©
»®
¾
»·
²µ
±³
³
»²

«²
¼
»®
»
¬¦
¬
¼·
»
»
·³
ß́
¬»
®ò
Ê±
²
¼¿̧
»®
·
¬
»́
±¹
·
½̧
ô

¼·
»
Î
»²
¬»
²̧
*̧
»
¿«
º
¼·
»
Û·
²µ
±³
³
»²
»
²¬
©
·½
µ́
«²
¹
¦«

¾»
¦·
»̧
»²
òÎ
»²
¬²
»®
·²
²»
²
«²
¼
Î
»²
¬²
»®
³
·¬¦
«²
»̧
³
»²
ô

»̧·
A¬
·̧
²»
²
¼¿
«»
®̧
¿º
¬
«²
¼
ª»
®́
<
́
·½̧
¼·
»
Í·
½̧
»®̧
»·
¬

¦«
¹»
¾»
²ô
¼¿

·̧
®»
Î
»²
¬»
²
©
·»
¼·
»
Ì¿
®·º
»²
¬¹
»́
¬»

¬
»·
¹»
²ò

Í±
·
¬
»
·¬
îð
ðë
¼¿

Þ
®«
¬¬
±·
²́
¿²
¼
°®
±¼
«µ
¬
«³
®«
²¼

»·
²
Ú$
²º
¬»́
¹»
¬
·»
¹»
²ò
ß
²
¼·
»
»®
»²
±®
³
»²
©
·®
¬
½̧
¿º
¬ó

·́½̧
»²
Û²
¬©
·½
µ́
«²
¹
©
¿®
»²
¼·
»
Î
»²
¬²
»®
·²
²»
²
«²
¼

Î
»²
¬²
»®
²·
½̧
¬
¿²
¹»
³
»
»
²
¾»
¬»
·́·
¹¬
òŅ̃
²»
»·
²»

ª»
®¾
·²
¼́
·½̧
»
ß
²µ
±°
°́
«²
¹
¾́
»·
¾¬
¼·
»
¹»
»
¬¦́
·½̧
»

Î
»²
¬»
¦«
®$
½µ
ò

ïè

Û·
²»
¹»
¬
<®
µ¬
»
Þ
»¬
®·
»¾
®
»²
¬»
«²
¬»
®
¬$
¬¦
¬
¼·
»
¹»
»
¬¦́
·ó

½̧
»
Î
»²
¬»
æÍ
·»
µ¿
²²
¼·
»
¹»
»
¬¦́
·½̧
»
Î
»²
¬»
»®
¹<
²¦
»²

«²
¼
»·
²»
²
Þ
»·
¬®
¿¹
·²
Î
·½̧
¬«
²¹
¿«
º
¼·
»
Í·
½̧
»®
«²
¹

¼»

Ô»
¾»
²
¬
¿²
¼¿
®¼
́
»·
¬
»²
òÜ
¿¦
«
¾®
¿«
½̧
¬
»
¿¾
»®

¿«
½̧
»·
²
¬
¿¾
·́»

«²
¼
¿«
®
»·
½̧
»²
¼»

Ò
·ª
»¿
«
¼»
®

¹»
»
¬¦́
·½̧
»²
Î
»²
¬»
ò×
³
ß́
¬»
®
$¾
»®
»·
²»
Þ
»¬
®·
»¾
®
»²
¬»

¦«
ª»
®º
$¹
»²
ô·
¬
º$
®
¿́́
»
Þ
»
½̧
<º
¬·
¹¬
»²
©
·½̧
¬·
¹ò

Þ
»
¬®
·»
¾
®
»
²
¬»
¿
«
º
¾
®»
·¬
»
®»
Ú$
A
»
¬
»
´́
»
²

Ü
·»
¾»
¬®
·»
¾́
·½̧
»
ß́
¬»
®
ª»
®
±®
¹«
²¹
³
«

¿«
¹
»©
»·
¬»
¬

©
»®
¼»
²ò
Æ©
¿®
·
¬
¼·
»
Þ
»¬
®·
»¾
®
»²
¬»
µ»
·²
²»
«»


×²
¬
®«
³
»²
¬ò
Ü
±½̧
¾»
±
²¼
»®

·²
µ́
»·
²»
²
«²
¼
³
·¬
¬́
»®
»²

Ë
²¬
»®
²»̧
³
»²
·
¬
·
»
µ¿
«³
ª»
®¾
®»
·¬
»¬
òÜ
»®
Ü
Ù
Þ
»
¬¦
¬

·
½̧
¼¿
º$
®
»·
²ô
¿́́
»²
¿¾̧
<²
¹·
¹
Þ
»
½̧
<º
¬·
¹¬
»²
»·
²»

¹«
¬»
¾»
¬®
·»
¾́
·½̧
»
ß́
¬»
®
ª»
®
±®
¹«
²¹
¦«
»®
³
*¹́
·½̧
»²
ò

D
¾
»
®
Ì¿
®·
ºª
»
®¬
®<
¹
»
º$
®
¿
´́
»
©
·®
µ
»
²

Ü
¿³
·¬
¼·
»
¾»
¬®
·»
¾́
·½̧
»
ß́
¬»
®
ª»
®
±®
¹«
²¹
»·
²»

¹®
*A
»®
»
Î
±́́
»
°
·»́
»²
µ¿
²²
ô³
«

·
»
¾»

»®
¿«
ºó

¹»
¬
»́́
¬
©
»®
¼»
²ò
Ò
*¬
·¹
·
²¼
Ô*
«
²¹
»²
$¾
»®
Ì¿
®·
ºª
»®
ó

¬®
<¹
» 
�
 ¿
«½̧
 $
¾»
® 
¹»
³
»·
²
¿³
» 
Û·
²®
·½̧
¬«
²¹
»²
 ¼
»®
 

Ì¿
®·
ºª
»®
¬®
¿¹
°
¿®
¬»
·»
² 
�
 «
²¼
 »
·²
» 
¬
<®
µ»
®»
 ß
®¾
»·
¬¹
»ó

¾»
®¾
»¬
»·́
·¹
«²
¹ò
Ü
·»
»
©
·»
¼»
®«
³
»®
º±
®¼
»®
²
ª»
®¾
»
ó

»
®¬
»
¹»
»
¬¦́
·½̧
»
Î
¿̧
³
»²
¾»
¼·
²¹
«²
¹»
²ô
©
±²
¿½̧

Ù
»©
»®
µ
½̧
¿º
¬»
²
«²
¼
ß
®¾
»·
¬¹
»¾
»®
ª»
®¾
<²
¼»
¾»

»®

·²
¼·
»
Ô¿
¹»
ª»
®
»¬
¦¬
©
»®
¼»
²ô
¹«
¬»
Þ
»¼
·²
¹«
²¹
»²

º$
®
¼·
»
Þ
»
½̧
<º
¬·
¹¬
»²
¿«
¦
«̧
¿²
¼»́
²ò
Û·
²»
Í¬
<®
µ«
²¹

¼»
®
Ó
·¬
¾»
¬
·³
³
«²
¹
®»
½̧
¬»
¼»
®
¾»
¬®
·»
¾́
·½̧
»²
×²
¬»
ó

®»

»²
ª»
®¬
®»
¬«
²¹
·
¬
»®
º±
®¼
»®́
·½̧
ò

Ü
·»
Ì¿
®·
ºª
»®
¬®
<¹
»
¦«
®
¾»
¬®
·»
¾́
·½̧
»²
ß́
¬»
®
ª»
®
±®
¹«
²¹

³
$
»
²́
»·
½̧
¬»
®
¿́́
¹»
³
»·
²ª
»®
¾·
²¼́
·½̧
©
»®
¼»
²

µ*
²²
»²
ô¼
¿³
·¬
·
»
¿«
½̧
·²
²·
½̧
¬
¬¿
®·º
¹»
¾«
²¼
»²
»²

Ë
²¬
»®
²»̧
³
»²
©
·®
µ»
²ò
Í±
µ*
²²
¬»
²
¼·
»
Þ
»
½̧
<º
¬·
¹¬
»²

·²
¼»
²
Þ
®¿
²½̧
»²
¾»

»®
»®
®»
·½̧
¬
©
»®
¼»
²
«²
¼
¼·
»
¾»
ó

¬®
·»
¾́
·½̧
»
ß́
¬»
®
ª»
®
±®
¹«
²¹
©
$®
¼»
¾»

»®
ª»
®¾
®»
·¬
»¬
ò

Û²
±®
³
»
É
»®
¾»
µ±
¬
»²
ô¼
·»́
»¬
¦¬́
·½̧
¼·
»
Ê»
®ó

·
½̧
»®
«²
¹
²»̧
³
»®
¾»
¦¿̧́
»²
ô»
²¬
º¿́́
»²
¾»
·¼
»®

Þ
»¬
®·
»¾
®
»²
¬»
ô©
»·́
·
»
²·
½̧
¬
¿«
º
¼»
³
º®
»·
»²
Ó
¿®
µ¬

ª»
®µ
¿«
º¬
ô
±²
¼»
®²
²«
®
·³
Þ
»¬
®·
»¾
¿¾
¹»
½̧́
±
»
²

©
·®
¼ò
Ë
²¼
¿«
½̧
¼·
»
Ê»
®©
¿́
¬«
²¹
¼»
®
Î
»²
¬»
¼¿
®º
²·
½̧
¬

ª·
»́
µ±
¬
»²
ò

Þ
»¬
®·
»¾
®
»²
¬»
²
³
$
»
²
·
½̧
»®
»
·²
«²
¼
¦«
»·
²»
®

Û®̧
*̧
«²
¹
¼»

Û·
²µ
±³
³
»²

·³
ß́
¬»
®
¾»
·¬®
¿¹
»²
ò×̧
®

ß
«
¾¿
«
¼¿
®º
¿¾
»®
²·
½̧
¬
¦«
³
ß́
·¾
·¹
»³
¿½̧
¬
©
»®
¼»
²ô

«³
¼¿

¹»
»
¬¦́
·½̧
»
Î
»²
¬»
²²
·ª
»¿
«
©
»·
¬»
®
·
²µ
»²
¦«

¿́
»
²ò

Ü
·»
¾»
¬®
·»
¾́
·½̧
»

ß́
¬»
®
ª»
®
±®
¹«
²¹
¬
<®
µ»
²





 

V.i.S.d.P.: VER.DI BUNDESVORSTAND – RESSORT 1 – FRANK BSIRSKE – PAULA-THIEDE-UFER 10 – 10179 BERLIN 

Oktober 2016 

 
15 

VER.DI BUNDESVORSTAND | BEREICH WIRTSCHAFTSPOLITIK | WIRTSCHAFTSPOLITIK@VERDI.DE | WWW.WIPO.VERDI.DE 

57,4%

52,9%

47,6%
44,0%

41,6%

1985 2000 2015 2030 2045

ver.di INFO GRAFIK www.wipo.verdi.de | Quelle: Rentenversicherung in Zahlen 2016; Frankfurter Rundschau online.

Sinkflug des Rentenniveau muss gestoppt werden!
Rentenniveau der Gesetzlichen Rentenversicherung, 1985-2045

Prognose Bundesministerium 
für Arbeit- und Soziales

ver.di-Forderung: Das Renten-
niveau stabilisieren und anheben!

Die gesetzliche Rente stärken!
Unser Land wird immer reicher. Die Rentnerin-

nen und Rentner bekommen aber immer we-

niger vom Kuchen. Ihre Kaufkraft ist gesunken. 

Wenn das so weiter geht, droht ein Teil der 

älteren Generation sozial abzustürzen. Der 

Grund: Die Leistungskürzungen in der Rente 

der letzten 20 Jahre schlagen immer stärker 

durch. Das Rentenniveau, also die Rente im 

Verhältnis zum durchschnittlichen Bruttoent-

gelt, lag vor 15 Jahren noch bei rund 53 Pro-

zent. 2015 betrug es nur noch 47,6 Prozent. 

Neue Daten der Bundesregierung zeigen: 

Wenn jetzt nicht gehandelt wird, dann fällt das 

Rentenniveau bis 2030 auf 44 Prozent und bis 

2045 auf 41,6 Prozent. Danach geht es weiter 

bergab! Die Folgen dieser Entwicklung werden 

dramatisch sein. Schon heute reicht die gesetz-

liche Rente häufig nicht aus, um den Lebens-

standard im Alter zu halten. Immer mehr Men-

schen droht Armut im Alter, selbst wenn sie ein 

Leben lang gearbeitet haben. 

Wir brauchen einen Kurswechsel. Die Rente 

muss zukünftig wieder ein gutes Leben im  

Alter ermöglichen und Armut vermeiden. Das 

ist wichtiger als eine „Beitragsatzstabilität“, 

von der vor allem die Arbeitgeber profitieren. 

Denn für die Beschäftigten ist private Vorsorge 

auf eigene Kosten teurer. Deshalb fordert 

ver.di: Das Niveau der gesetzlichen Rente muss 

stabilisiert und wieder erhöht werden. Beson-

dere Verbesserungen müssen für Niedrigver-

dienende und Erwerbsgeminderte kommen! 


